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Mit diesem Angebot erfüllt die Akademie auch den gesetzlichen Auftrag des Bau-
kammerngesetzes Nordrhein-Westfalen, die berufliche Aus- und Fortbildung  
der Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau zu fördern und sie mit neuen bautech-
nischen, bauwirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Aspekten vertraut zu 
machen. Diese Fortbildungsveranstaltungen werden allgemein im Sinne der Fort- 
und Weiterbildung anerkannt und entsprechen den Anforderungen der Fortbil-
dungspflicht für die Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau NRW. Die Seminare 
sind darüber hinaus für alle Interessenten offen.

Wie in der Vergangenheit wird die Ingenieurakademie neben diesen Veranstal-
tungen im laufenden Jahr 2010 noch weitere Angebote unterbreiten, die sich aus 
aktuellen Entwicklungen ergeben. Auch sollen Seminare, die sich im laufenden 
Jahr einer großen Nachfrage erfreuen, schnellstmöglich erneut angeboten werden. 
Nutzen Sie daher die stets aktuelle Darstellung des Programms im Internet.

Wir hoffen, dass dieses Programm Ihre Zustimmung findet und laden Sie und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, das Angebot intensiv zu nutzen. Wir bitten 
Sie, uns in der weiteren Arbeit durch Anregungen, aber auch durch konstruktive 
Kritik, zu begleiten und zu unterstützen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes und erfolgreiches Jahr 2010.
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Termin Seminar-
nummer

Thema

   01. Fachtagungen

 29.06. 10 -12652  Brandschutz-Tagung 2010
 09.11. 10 -12653 Bauphysik-Tagung 2010 
 26.11. 10 -13240  Bauwerkserhaltung im Brückenbau
 
   02. Fachbezogene Seminare nach § 20 Abs. 3 SV-VO

 24.02. und 25.02. 10 -12654 Energieeinsparverordnung 2009 (2-tägig)
 27.04. und 28.04. 10 -12656 Schallschutz im Hochbau nach DIN 4109 (2-tägig)
 01.09. und 02.09. 10 -12655 Energieeinsparverordnung 2009 (2-tägig)
 28.09. und 29.09. 10 -12657 Schallschutz im Hochbau nach DIN 4109 (2-tägig)
  
   03.   Schallschutz – Wärmeschutz – Energieeinspar- 

   verordnung – Bauphysik

 04.03. 10 -13241  Aufsteigende Feuchte in Mauerwerken – bauwerksdiagnos  
 tische Untersuchungen – geeignete und ungeeignete   
 Verfahren der Sanierung

 10.03. 10 -13242 EnEV 2009: Energieausweiserstellung für Wohngebäude 
 11.03. 10 -13244 Energetische Bewertung von Nichtwohngebäuden gemäß 
   DIN V 18599 
 18.03. 10 -13246 Energieeinsparverordnung (EnEV) Update
 24.03. und 25.03. 10 -13248 Energieausweis für Nichtwohngebäude – Seminar und 
   Lernwerkstatt zur DIN V 18599 (2-tägig)
 14.04. 10 -13250 Schallausbreitung im Freien / Immissionsprognosen
 16.04. 10 -13251 „Fördergelder praktisch“ bei Neubau und Bestand
 21.04. 10 -13252 Schall- und Wärmeschutz beim Bauen im Bestand 
 28.04. 10 -13253 TGA für Bauingenieure
 04.05.  10 -13255 Workshop Energieausweise für Wohngebäude 
 21.05. 10 -13256 Schallschutz bei der Altbausanierung
 10.06. bis 25.06. 10 -13257 Workshop – Energieeffizienzbewertung von Nichtwohn-  
   gebäuden gemäß DIN V 18599 (4-tägig)
 16.06. 10 -13258 Schimmelschäden in Gebäuden. Erkennen, Bewerten, Entfernen 
 22.06. 10 -13259  EEWärmeG / EnEV 2009 (DIN V 18599) am Beispiel von Sonder-
   bauten (Shopping Center, Museum, Büro / Verwaltung, Klinik)
 07.09. 10 -13260 Haustechnik im Wohnbau für Ingenieure und Architekten. 
   Systeme – Geräte, Auswirkungen bei Wohngebäuden
 09.09. 10 -13243 EnEV 2009: Energieausweiserstellung für Wohngebäude 
 09.09. 10 -13261 Wärmepumpen – Funktion, Einsatzmöglichkeiten und 
   Auslegung

Dipl.-Ing. Jochen Uhlenberg Dipl.-Ing. Gerd von Spiess
Vorsitzender der Vorsitzender des
Ingenieurakademie West e.V. Ausschusses Aus- und Fortbildung
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 14.09. 10 -13247 Energieeinsparverordnung (EnEV) Update
 21.09. und 22.09. 10 -13249 Energieausweis für Nichtwohngebäude – Seminar und 
   Lernwerkstatt zur DIN V 18599 (2-tägig)
 08.10.  10 -13262 Bauphysikalische Aspekte bei der Altbausanierung 
 26.10. 10 -13263 Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit – was  
   kostet die Energieeinsparung und wie kann die Wirtschaft-
   lichkeit bewertet werden?
 28.10. 10 -13245 Energetische Bewertung von Nichtwohngebäuden gemäß 
   DIN V 18599 
 02.11.  10 -13264 Schallschutz richtig planen! Mängel beim Schallschutz
 09.11. 10 -12653 Bauphysik-Tagung 2010 
 16.11. 10 -13265 Kostensimulation verschiedener Heiztechniken in Wohn- 
   und Nichtwohngebäuden
 24.11. 10 -13254 TGA für Bauingenieure
 25.11. 10 -13266 Kontrolle der Bauausführung durch den saSV für Schall- 
   und Wärmeschutz
 01.12. 10 -13267 Schall- und Wärmeschutz im Industrie- und Gewerbebau
 07.12. 10 -13268 Feuchteschutz im Hochbau
 14.12. 10 -13269 Wärmedämm-Verbundsysteme im Fokus: Neue Normen,   
   Richtlinien und Vorschriften – Mehr Planungssicherheit 
   oder Überregulierung?
 
   04. Standsicherheit – Tragwerksplanung – Erd- und

    Grundbau – Ingenieurbau

 04.03. und 05.03. 10 -12750 Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung II: Praxis 
   und Sondergebiete der Bauwerksprüfung (2-tägig) 
 12.03. 10 -13270 DIN 1045-1 für Konstrukteure
 17.03. 10 -13271 Die DIN 4149:2005 und der Nationale Anhang zum EC 8 Teil 1
 19.04. und 20.04. 10 -12746 SIB-Bauwerke (2-tägig)
 26.04. bis 30.04. 10 -12748 Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung nach DIN 1076  
   (5-tägig)
 30.04. 10 -13272 Nachträgliche Bauwerksabdichtung
 06.05. 10 -13273 Bauen im Bestand – Verstärkung von Baukonstruktionen
 07.05. 10 -13274 DIN 1045 -1 – Anwendung der Neufassung der Norm im   
   Stahlbetonbau
 10.05. und 11.05. 10 -12751 Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung II: Praxis und  
   Sondergebiete der Bauwerksprüfung (2-tägig) 
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 20.05. 10 -13275 Konstruktions- und Berechnungsbeispiele aus dem 
   Stahlhoch- und Industriebau 
 28.05. 10 -13276 Wasserundurchlässige Betonkonstruktionen im Grund-
   wasser nach der WU-Richtlinie des DAfStb
 01.06. 10 -13277 Glas am Bau – ein Buch mit sieben Siegeln?! 
   Anwendungen, Nachweise und baurechtliche Grundlagen
 09.06. und 16.06. 10 -13346 Anwendung des Eurocode 2, Teil 1-1 (DIN EN 1992-1-1) in 
   der Tragwerksplanung (2-tägig)
 01.07. 10 -13278 Praxisseminar Holzbau DIN 1052
 06.07. 10 -13279 Die Einwirkungsnormen am Beispiel ausgewählter 
   Bauvorhaben
 09.07. 10 -13280 Brandschutzbemessung von Stahlbetonbauteilen
 30.08. und 31.08. 10 -12747 SIB-Bauwerke (2-tägig)
 06.09. und 07.09. 10 -13281 DIN EN 1992-1-1: Eurocode 2, Teil 1-1 – Anwendung in der Trag- 
   werksplanung im Stahlbeton- und Spannbetonbau (2-tägig) 
 13.09. bis 17.09. 10 -12749 Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung nach DIN 1076  
   (5-tägig)
 14.09. 10 -13282 Erschütterungen im Bauwesen: Rechtzeitig erkennen, richtig  
   beurteilen und erfolgreich vermeiden
 17.09. 10 -13347 Unterirdisches Bauen in unseren Städten – Neubau der 
   U-Bahn Wehrhahn-Linie
 20.09. 10 -13283 DIN EN 1992-1-1: Eurocode 2, Teil 1-1 für Konstrukteure
 24.09. 10 -13284 Building Information Model (BIM) in der Praxis
 06.10. 10 -13285 Neue technische Entwicklungen, Konstruktionen und   
   Bemessungen im Holzbau für die Baupraxis
 08.10. 10 -13286 Mauerwerksbau nach DIN 1053 Teile 11 bis 13 sowie 
   Schäden an Mauerwerksbauten
 27.10. 10 -13287 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken 
   nach der „neuen“ DIN 1052: 2008-12
 05.11. 10 -13288 Gründungsvarianten bei schlecht tragfähigem Baugrund
 19.11. 10 -13289 Computerorientierte Stabilitätsnachweise im Stahlbau mit 
   dem Ersatzimperfektionsverfahren 
 26.11. 10 -13240 Bauwerkserhaltung im Brückenbau
 30.11. 10 -13290 Statische Nachweise im Metallleichtbau – Dünnwandige   
   Bauteile, Trapezbleche Sandwichelemente, Befestigungen
 03.12. 10 -13291 Erdbeben nach DIN 4149 (neu) – Konstruktive Durchbildung 
   von Bauwerken in Massiv-, Stahl- und Holzbauweise

53

54

55

56

57
58

59
48
60

49

61

62

63
64
65

66

67

68
69

16
70

71

SeiteTermin Seminar-
nummer

SeiteTermin Seminar-
nummer

ThemaThema



 Programmübersicht 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Programmübersicht 2010

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   05. Baulicher Brandschutz

 04.03. bis 20.03.  10 -13292 Baulicher Brandschutz – Grundlagenseminar (4-tägig) 
 18.03. 10 -13293 Neue Betreuungsrichtlinie – Hintergründe und Auswirkungen 
   auf die Praxis
 25.03. 10 -13294 Sonderbauverordnung NRW – Teil 4: Neue Anforderungen 
   an Hochhäuser 
 19.04. und 20.04. 10 -13295 Umsetzung der LüAR NRW in der Planung und Ausführung  
   unter Berücksichtigung der aktuellen Kommentierung zur 
   M-LüAR (2-tägig)
 20.04. 10 -13296 Bauen im Bestand: Bestandschutz und Ermessensfragen bei  
   problematischen Bauten auf der Grundlage der Rechtsprechung
 22.04. 10 -13297 Fachbauleitung Brandschutz 
 10.06. 10 -13298 Brandsichere Fassadenkonstruktionen
 29.06. 10 -12652 Brandschutz-Tagung 2010
 09.07. 10 -13280 Brandschutzbemessung von Stahlbetonbauteilen
 02.09. 10 -13299 Die Sonderbauverordnung NRW (ohne Teil 4 – Hochhäuser)
 16.09. 10 -13300 Brandschutz im Verwaltungsrecht und in der gerichtlichen
   Praxis 
 25.09. 10 -13301 Brandschutzplanung unter Berücksichtigung von einsatz-
   taktischen Aspekten der Feuerwehr
 27.10. 10 -13302 Brandschutz historischer Sonderbauten 
 03.11. 10 -13303  Abweichungen und Kompensationsmaßnahmen
 16.11. 10 -13304 Brandschutzkonzepte in der Praxis
 23.11. 10 -13305 Brandschutz im Industriebau. DIN 18230 und die Industrie-
   bau-Richtlinie

   06. Energieberatung   
 25.02. bis 12.03. 10 -12658 Lehrgang „Vor-Ort-Berater“ (4-tägig)
 03.03. 10 -13314 Lüftungs- und Klimatechnik für Bauingenieure
 09.09. bis 24.09. 10 -12659 Lehrgang „Vor-Ort-Berater“ (4-tägig)
 21.09. 10 -13315 Heiztechnik und Trinkwassererwärmung für Bauingenieure
 16.11. 10 -13265 Kostensimulation verschiedener Heiztechniken in Wohn- 
   und Nichtwohngebäuden

   07.  Öffentliche Bestellung und Vereidigung von 

    Sachverständigen 

 16.03. und 17.03. 10 -12660 Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachver-
   ständigen – Grundseminar (2-tägig)

 15.04. 10 -12661 Der Sachverständige als Privatgutachter und als    
   Gerichtsgutachter
 11.05. 10 -12662 Bearbeitung von Gerichtsaufträgen / Inhalt und Aufbau von  
   Sachverständigengutachten
 19.05.  10 -12663 Der Ortstermin des Sachverständigen
 19.05. 10 -12664 Selbständiges Beweisverfahren gemäß § 485 ff. ZPO
 10.06. 10 -12665 Der Sachverständige als Schiedsgutachter
 
   08.  Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

 02.03. bis 09.06. 10 -12666 Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken –  
   Grundseminar (9-tägig)
 29.04.  10 -13306 Aktuelle Themen der Immobilienwertermittlung
 20.05. 10 -13307 Der Gutachter in der Zwangsversteigerung
 16.06. und 17.06. 10 -13308 Immobilienökonomie. Markt – Bewertung – Investment  
   (2-tägig)
 01.09. bis 23.11. 10 -12667 Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken –  
   Praxisseminar (4-tägig)
 16.09. und 17.09. 10 -13309 Bautechnik für Immobilienbewertung – Auswirkungen der   
   Sanierung von Immobilien auf die Immobilienbewertung 
   (2-tägig)
 07.10. 10 -13310 Asset Management / Immobilienmanagement – Werkzeug 
   der Beurteilung von zukünftigen Werteentwicklungen
 25.11. und 26.11. 10 -13311 Workshop Renditeobjekte. Ertragswertverfahren für   
   Fortgeschrittene – Spezialimmobilien – Exoten (2-tägig)
 08.12. 10 -13312 Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken /  
   Sachkundenachweis; Vorbereitung auf die Überprüfung der
   besonderen Sachkunde in der Wertermittlung – Übungs-   
   beispiele / Gruppenarbeit

   09. Mängel und Schäden

 03.05. 10 -13313 Balkone, Terrassen und Laubengänge: Undichte Abdichtungen  
   auf Terrassen, losgelöste Fliesen auf Balkonen  oder schadhafte 
   Estriche auf Laubengängen – Ursachen  erkennen, Fehler 
   vermeiden, Sanierung planen.
 07.09. bis 02.12. 10 -12668 Mängel und Schäden in und an Gebäuden (10-tägig)
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   10. Koordinator nach Baustellenverordnung

 22.03. bis 24.03. 10 -12669 Lehrgang: Spezielle Koordinatorenkenntnisse nach RAB 30  
   (3-tägig)
 25.03. 10 -12670 Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse für Koordinatoren nach   
   Baustellenverordnung

   11. Technische Gebäudeausrüstung

 03.03. 10 -13314 Lüftungs- und Klimatechnik für Bauingenieure
 19.04. und 20.04. 10 -13295 Umsetzung der LüAR NRW in der Planung und Ausführung  
   unter Berücksichtigung der aktuellen Kommentierung zur 
   M-LüAR (2-tägig)
 21.09. 10 -13315 Heiztechnik und Trinkwassererwärmung für Bauingenieure
 16.11. 10 -13265 Kostensimulation verschiedener Heiztechniken in Wohn- 
   und Nichtwohngebäuden
  

   12. Projektmanagement – Kostenplanung

 22.04. 10 -13316 Projektmanagement / Projektsteuerung
 01.06. 10 -13317 Projektorganisation
 05.10.  10 -13318 Kostenermittlung – Kostensteuerung – Kostenüberwachung 
   im Hochbau 
 02.11. 10 -13319 Projektmanagement im Tiefbau
 11.11. 10 -13320 Projektmanagement bei komplexen Bauvorhaben
    

   13. Bau- und Planungsrecht – Vermessungswesen

 05.05. 10 -13321 Neue Koordinaten: Änderungen der Geodaten für 
   Vermessung, Planung und Bauausführung
 26.05. und 27.05. 10 -13322 Bauordnungsrecht kompakt (2-tägig)
 14.06. 10 -13323 Einführung GIS und Geodatenmanagement für Ingenieure
 29.09. 10 -13324 § 6 BauO NRW – Abstandflächen in der Entwicklung
 26.10.  10 -13325 Bauen im Bebauungsplan, Bauen im Innen und Außen-
   bereich – Grundlagenseminar 

   14. Vertragswesen – HOAI – VOB – VOF

 24.02. 10 -13326 HOAI 2009 
 08.03.  10 -13328 VOB / B – Aktuelles Praxisseminar 
 18.03. 10 -13327 HOAI 2009 
 01.07. 10 -13330 HOAI 2009 – Knackpunkte und deren Handhabung in   
   Kommentaren und Vertragsmustern
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 02.09. 10 -13332 Nachtragsmanagement und gestörter Bauablauf
 06.09. 10 -13329 VOB / B – Aktuelles Praxisseminar 
 23.09. 10 -13331 HOAI 2009 – Knackpunkte und deren Handhabung in   
   Kommentaren und Vertragsmustern
 27.09. 10 -13333 Vergabeverfahren nach VOF
 24.11. 10 -13334 Die Honorierung der Tragwerksplanung nach HOAI 2009
 30.11. 10 -13335 Vergaberecht für Ingenieure – Reform 2009

   15. Kommunikation

 21.04. 10 -13336 Zur Psychologie und Rhetorik der Verhandlungsführung
 15.06. 10 -13337 Konfliktgespräche: Professionelle Vorbereitung
 07.07. 10 -13338 Vertragsstreitigkeiten am Bau – Ein Fall für Mediation?
 15.09. 10 -13339 Präsentation- und Vortragstechnik für Bauingenieure
 06.10. 10 -13340 Besprechungen und Meetings straff und effizient führen

   16. Organisation – Controlling – Marketing

 27.04. und 28.04. 10 -13341 Betriebswirtschaft kompakt (2-tägig)
 21.06. 10 -13342 Wirtschaftlichkeit im Ingenieurbüro: Controlling für 
   Einsteiger
 06.07. 10 -13343 Zusammenarbeit im Planungsbüro
 08.07. 10 -13344 Möglichkeiten und Risiken der Gestaltung von    
   Beschäftigungsverhältnissen
 04.11. 10 -13345 Marketing im Ingenieurbüro

   Teilnahmebedingungen und Anmeldung 

 

   Über die Ingenieurakademie West e.V.
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01.   Fachtagungen

Brandschutz-Tagung 2009

Die Brandschutz-Tagung der Ingenieurakademie West ist in Nord- 
rhein-Westfalen eine feste Größe für alle Beteiligten aus Planungs- 
und Sachverständigenbüros, Bauaufsichtsbehörden, Brandschutz-
dienststellen, Feuerversicherer und ausführenden Unternehmen. 
Auch besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der begleitenden 
Ausstellung über Produkte und Dienstleitungen zu informieren. 

Hersteller und Anbieter von speziellen Bauteilen, Verfahren und 
Systemen sowie Software- und Beratungsunternehmen haben eine 
besondere Möglichkeit, großes Fachpublikum anzusprechen. Im 
Jahr 2009 haben 24 Firmen knapp 600 Teilnehmern Ihre Leistungen 
und Produkte vorgestellt.

Nähere Einzelheiten sowie Tagungsablauf und -themen finden Sie 
rechtzeitig im Internet unter: www.ikbaunrw.de. 

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem 
Sachgebiet, Mitarbeiter von Planungs- und Sachverständigenbüros, 
Bauaufsichtsbehörden, Brandschutzdienststellen, ausführenden 
Firmen

Termin /Ort
29.06.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Veranstaltungs-Nr. 10 -12652

Teilnehmerzahl maximal 600

Fachliche Leitung
Dipl.-Ing. (FH) U. Kirchner
Beratender Ingenieur, saSV  
und öbuv Brandschutzsach-
verständiger, Sachverständi-
genbüro Halfkann + Kirchner, 
Erkelenz

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 120

8 Zeiteinheiten

14

 

Termin /Ort
09.11.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Veranstaltungs-Nr. 10 -12653

Teilnehmerzahl maximal 500

Fachliche Leitung
Dipl.-Ing. Henrik Brück BDH 
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, ENOTherm – Institut  
für energieoptimiertes Bauen, 
Meschede / Bochum

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 120

8 Zeiteinheiten

Bauphysik-Tagung 2010 

Die Bauphysik-Tagung der Ingenieurakademie West hat sich in den 
letzten Jahren als eine wichtige Veranstaltung für Planungs- und 
Sachverständigenbüros sowie Bauaufsichtsbehörden etablieren 
können. Im Jahr 2008 fand die Veranstaltung wieder im Congress 
Center der Messe Düsseldorf statt und war mit knapp 500 Teil- 
nehmern ein voller Erfolg.

Hersteller und Anbieter von speziellen Bauteilen, Verfahren und 
Systemen sowie Software- und Beratungsunternehmen bieten in 
einer begleitenden Fachausstellung den Fachbesuchern zusätzlich 
die Möglichkeit, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich des 
Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes kennen zu lernen. 

Nähere Einzelheiten sowie Tagungsablauf und -themen finden Sie 
rechtzeitig im Internet unter: www.ikbaunrw.de.

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
Energieberater, Ingenieure und Architekten, Mitarbeiter von 
Planungs- und Sachverständigenbüros, Bauaufsichtsbehörden sowie 
ausführenden Firmen

15
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01.   Fachtagungen

Bauwerkserhalt im Brückenbau 

Deutschlands Brücken sind in die Jahre gekommen. Straßenbrücken 
der Bundesfernstraßen und Autobahnen, aber auch Brücken der 
Kommunen und Städte, sind oft 40 Jahre und älter. Das durchschnitt-
liche Alter der Eisenbahnbrücken liegt mit mehr 70 Jahren noch 
darüber. Gleichzeitig steigen die Verkehrszahlen und -lasten in noch 
nicht gekanntem Ausmaß, die Brücken aber bleiben in der Regel auf 
ihrem ursprünglichen Stand der Auslegung, also oft mit Defiziten in 
rechnerischer Auslegung (Verkehrslasten, fehlende Temperaturlastfälle 
und Ermüdungsuntersuchungen), konstruktiver Durchbildung (Beton- 
stahlmengen, Koppelfugen, Betondeckungen, Entwässerung) und  
geschädigten Bauteilen (Korrosionen, Abplatzungen, Materialver-
sprödung). 

Ziel der Veranstaltung ist es, die ganzheitliche Aufgabe des Erhalts 
der Brücken in Deutschland darzustellen. Sie beginnt mit der eigent- 
lichen Bestandsaufnahme, der Bauwerksüberprüfung nach DIN 1076, 
die es mit Kosten- und Terminmanagement zu verknüpfen gilt. 
Weitere Stufen sind die realitätsnahe Nachrechnung gealterter 
Brücken gemäß der „Nachrechnungsrichtlinie“ des BMVBS und der 
Straßenbauverwaltungen, Instandsetzungsstrategien und Verstär-
kungsmöglichkeiten sowie Prognosen für die Restnutzungsdauern. 
Dies wird dargestellt vor dem Hintergrund der strategischen Aus- 
richtung des Erhalts des Brückenbestands in Deutschland und 
lebensdauerorientierten Entwurfsstrategien für Brückenneubauten.

Themen
·  Strategien zur Ertüchtigung des Bauwerksbestands in Deutschland
·  Moderne Bauwerksprüfung nach DIN 1076 mit Bauwerks-, 

Termin- und Kostenmanagement
·  Nachrechnung bestehender Brücken gemäß „Nachrechnungsricht-

linie“ und Grundlagen der angeschlossenen statisch-konstruktiven 
Prüfung

·  Instandsetzung und Verstärkung mit ausgeführten Beispielen
·  Lebensdauerprognosen und lebensdauerorientiertes Entwerfen

Nähere Einzelheiten sowie Tagungsablauf und -themen finden Sie  
rechtzeitig im Internet unter: www.ikbaunrw.de.

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach- 
gebiet, Ingenieure der Bauwerksprüfung aus Ingenieurbüros und 
Bauverwaltungen, Tragwerksplaner, Ingenieure aus Planungsbüros, 
Baufirmen und Behörden, die im Brückenbau als Bauherrenvertreter 
bzw. planend, ausführend oder prüfend tätig sind

Termin /Ort
26.11.10, 09.30 -17.00 Uhr
Essen
Veranstaltungs-Nr. 10 -13240

Teilnehmerzahl maximal 300

Fachliche Leitung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
Peter Mark
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicherheit
Ruhr-Universität Bochum/
Ingenieurbüro Grassl GmbH, 
Düsseldorf

Vorgesehene Referenten
Dipl.-Ing. A. Blome, 
Dr. techn. H. Grassl, 
Dr.-Ing. K.-H. Haveresch, 
Dr.-Ing. T. Klöker, 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing.  
E.h. W. B. Krätzig,
Dr.-Ing. G. Marzahn,
Dipl.-Ing. J. Naumann,
Dipl.-Ing. Neuß,
Prof. Dr.-Ing. M. Raupach,
Prof. Dr.-Ing. F. Stangenberg

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 120

8 Zeiteinheiten
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1. Termine /Ort
24.02. und 25.02.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -12654

Teilnehmerzahl maximal 80

2. Termine /Ort
01.09. und 02.09.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10-12655

Teilnehmerzahl maximal 80

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
W. M. Willems
saSV für Schall- und Wärme-
schutz
Dr.-Ing. K. Schild
Beide: Technische Universität 
Dortmund, Lehrstuhl für 
Bauphysik und Technische 
Gebäudeausrüstung

Dipl.-Ing. H. Brück BDH
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, ENOTherm GmbH – 
Institut für energieoptimiertes 
Bauen, Meschede / Bochum

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 220 Nichtmitglieder 
D 110 Jungingenieure

16 Zeiteinheiten

Energieeinsparverordnung 2009 (2-tägig)

Am 01. Oktober 2009 ist die Energieeinsparverordnung 2009 in 
Kraft getreten. Neben der allgemeinen Verschärfung des Anforde-
rungsniveaus – sowohl für die energetische Qualität der Gebäude-
hülle, als auch für den Jahres-Primärenergiebedarf – sind es eine 
Vielzahl von kleinen und größeren Neuerungen, die eine umfassende 
und tiefgehende Einarbeitung in dieses Thema bedingen. Insbeson-
dere die Einführung des Referenzgebäudeverfahrens für Wohnge-
bäude und Öffnung des Nachweisverfahrens der DIN V 18599 für 
Wohngebäude sind wichtige Aspekte und erfordern eine intensive 
Einarbeitung.

Im Rahmen dieses Seminares werden zunächst die notwendigen 
rechtlichen und fachlichen Grundlagen behandelt. Darauf aufbauend 
werden die Nachweisverfahren erläutert und die Berechnungsab-
läufe mit Beispielen verdeutlicht.

Themen
· Grundbegriffe der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
· Überblick über die Inhalte und Anforderungen der EnEV 2009
· Energieausweise für Neubau und Bestand 
· Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
· Berücksichtigung von Wärmebrücken beim EnEV-Nachweis
· Lüftung / Luftdichtheit
· Sommerlicher Wärmeschutz
· Einführung in die DIN V 18599
· Übersicht: Anlagentechnik
· Bilanzierung für Wohngebäude
· Beispielberechnungen

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die die Anerkennung zum staatlich aner-
kannten Sachverständigen (saSV) für Schall- und Wärmeschutz nach 
§ 20 Abs. 3 SV-VO anstreben, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, 
saSV für Schall- und Wärmeschutz
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02.  Fachbezogene Seminare  
nach § 20 Abs. 3 SV-VO

Die Teilnahme an diesen Seminaren ist eine der Voraussetzungen für  
die Anerkennung zum staatlich anerkannten Sachverständigen (saSV)  
für Schall- und Wärmeschutz nach § 20 Abs. 3 SV-VO.
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Schallschutz im Hochbau nach DIN 4109 (2-tägig)

In der von den obersten Baubehörden der Bundesländer als Tech-
nische Baubestimmung eingeführten DIN 4109 – Schallschutz im 
Hochbau - sind Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung 
sowie maximale Schalldruckpegel aus Wasserinstallationen, haus-
technischen Anlagen und Betrieben festgelegt. Ziel der Norm ist es, 
Menschen in Aufenthaltsräumen vor unzumutbaren Belästigungen 
durch Schallübertragung zu schützen.

Im Rahmen dieses 2-tägigen Seminars werden die Grundlagen der 
bauordnungsrechtlichen Bauakustik und das Verfahren zum Erstellen 
der bauordnungsrechtlichen Nachweise vermittelt.
Ausblicke über den Stand der Normung zur neuen DIN 4109, der 
zukünftigen Berechnungsverfahren nach DIN EN 12354 und den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik runden das Seminar ab. Ziel 
ist es, nach dieser Veranstaltung eigenständig bauordnungsrechtliche 
Schallschutzschutznachweise gemäß DIN 4109 erstellen zu können.

Themen
1. Grundlagen der Bauakustik
2. Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
3. Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz
4. Schallschutz von haustechnischen Anlagen
5. Luftschallschutz im Massivbau
 ·  Berechnungsmodell nach DIN 4109 und Ausblick zur DIN EN 12354
 ·  Nachweisführung nach DIN 4109
6. Trittschallschutz im Massivbau
 ·  Berechnungsmodell nach DIN 4109 und Ausblick zur DIN EN 12354
 ·  Nachweisführung nach DIN 4109
7. Schallschutz im Skelettbau
 ·  Berechnungsmodell nach DIN 4109 und Ausblick zur DIN EN 12354
 ·  Einfluss flankierender Bauteile
 ·  Nachweisführung nach DIN 4109
8. Schallschutz gegen Außenlärm
 ·  Bestimmen des maßgeblichen Außenlärmpegels
 ·  Schallschutz von zusammengesetzten Bauteilen
 ·  Berechnungsmodell nach DIN 4109
 ·  Nachweisführung nach DIN 4109

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die die Anerkennung zum staatlich  
anerkannten Sachverständigen (saSV) für Schall- und Wärmeschutz 
nach § 20 Abs. 3 SV-VO anstreben.

1. Termine/Ort
27.04. und 28.04.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -12656

Teilnehmerzahl maximal 60

2. Termine/Ort
28.09. und 29.09.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10-12657

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dipl.-Ing. (FH) O. Schwinn
Beratender Ingenieur, saSV 
für Schall- und Wärmeschutz, 
Dorff, Schwinn & Partner, Bonn

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 220 Nichtmitglieder 
D 110 Jungingenieure

16 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
04.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13241

Teilnehmerzahl maximal 50

Referent
Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. 
habil. H. Venzmer
Direktor Dahlberg-Institut für 
Diagnostik und Instandsetzung 
historischer Bausubstanz e.V. 
Hansestadt Wismar

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Aufsteigende Feuchte in Mauerwerken – bauwerksdiagnostische 
Untersuchungen – geeignete und ungeeignete Verfahren der 
Sanierung

Bauschäden werden insbesondere durch Feuchtigkeitseinflüsse verur-
sacht. Im dritten Bauschadensbericht der Bundesregierung werden die 
vermeidbaren Schäden mit 1,7 Milliarden Euro angegeben, wobei da  - 
von fast 10 Prozent allein auf den erdberührten Bereich der sanierten /
modernisierten Bauwerke entfällt. Um derartige Schäden vermeiden  
zu können, ist es notwendig, sich mit den Grundlagen und mit den 
Hinter gründen der Problematik Feuchtigkeit am (besser im) Bau zu 
be  schäf tigen. Aus der Kenntnis der Grundlagen können sinnvolle 
Konzepte abgeleitet werden, mit denen erfolgreich Bausanierungen 
durch  zu füh ren sind. In der Veranstaltung wird deutlich, dass am Beginn 
eine bau werksdiagnostische Analyse stehen muss. Denn bei den 
Sanierungen geht es nicht um die Beseitigung von Schadensbildern, 
sondern um die Erkennung der Ursachen von Schäden. 
Auf bauwerksdiagnostische Untersuchungen kann und darf also nicht 
verzichtet werden, zumal inzwischen höchstrichterlich von Fahrlässig-
keit gesprochen werden muss, wenn sich ggf. Mängel aus der Sanie-
rung ergeben. Auf dieser Basis können dann sinnvolle Konzepte zur 
Sanierung um  gesetzt werden. Allerdings ist es notwendig, solche 
Ver fahren zu benennen, die kaum bzw. keine Chance besitzen, erfolg-
reiche Sanierungen zu erzielen.

Themen
Aufsteigende Feuchtigkeit 
· Andere Feuchtequellen
· Bauwerksdiagnostische Untersuchungsmethoden
· Moderne Trends zur Diagnostik
Nachträgliche Trocknung 
· Sinnvolle und sinnlose Verfahren 
· Planungs- und Ausführungsfehler
· Moderne Trends zur Trocknung
· Diverse Beispiele aus der Baupraxis
Nachträgliche Entsalzung 
· Sinnvolle und sinnlose Verfahren 
· Planungs- und Ausführungsfehler
· Moderne Trends zur Entsalzung
· Diverse Beispiele aus der Baupraxis

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten
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02.  Fachbezogene Seminare  
nach § 20 Absatz 3 SV-VO

03.  Schallschutz – Wärmeschutz – Energie-
ein sparverordnung – Bauphysik
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EnEV 2009: Energieausweiserstellung für Wohngebäude 

Der Energieausweis ist ein Gütesiegel für die Energieeffizienz von 
Gebäuden, mit dessen Hilfe Gebäude energetisch miteinander ver-
glichen werden können. Er enthält grundlegende Aussagen über  
die energetische Qualität des Gebäudes und hilft dabei, die Höhe 
der zukünftigen Energie- bzw. Nebenkosten abzuschätzen. 

Nach der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden (EPBD) muss ab 2006 für jedes Gebäude bei Verkauf oder  
Vermietung zwischen Finnland und Portugal – und damit auch in 
Deutschland – ein Energieausweis vorgelegt werden. Die Anforde-
rungen der EPBD werden in Deutschland durch die Energieein- 
sparverordnung (EnEV) umgesetzt, deren Neufassung EnEV 2009 
zum 01.10.2009 in Kraft getreten ist. Die Übergangsfristen zur Erstel-
lung von Energieausweisen sind im Jahre 2009 abgelaufen. Somit  
ist die Ausstellung von Energieausweisen zur Pflicht bei Neubau-
maßnahmen, umfassenden Sanierungen im Bestand und gegenüber 
Miet- oder Kaufinteressenten geworden.

Im Rahmen dieses Seminars werden die rechtlichen Grundlagen und 
Hintergründe zum Thema Energieausweis – eingeschränkt auf den 
Bereich der Wohngebäude – dargestellt, aktuelle und zukünftig gel-
tende Regelwerke erläutert, bauphysikalische Grundlagen vermittelt, 
der Umgang mit Wärmebrücken aufgezeigt, Rechenverfahren erklärt, 
mögliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand aufgeführt und 
ein praktisches Beispiel des Energiepasses vorgestellt.

Themen
1. Grundlagen der EnEV 2009
2. Vorstellung der Energieausweise
3. Randbedingungen für die Energieausweiserstellung
4. Verbrauchsbasierte Energieausweise
5. Energetische Auslegung der Gebäudehülle
6. Gebäudetechnik in Wohngebäuden 
7. Anwendung der DIN V 18599 für Wohngebäude
8. Rechenverfahren und Beispiel

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten

1. Termin /Ort
10.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Wesel
Seminar-Nr. 10 -13242

Teilnehmerzahl maximal 60

2. Termin /Ort
09.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10-13243

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
W. M. Willems
saSV für Schall- und 
Wärmeschutz, Technische 
Universität Dortmund, Lehr-
stuhl für Bauphysik und 
Technische Gebäudeaus-
rüstung

Dipl.-Ing. H. Brück BDH
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, ENOTherm GmbH – 
Institut für energieoptimiertes 
Bauen, Meschede/Bochum

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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1. Termin /Ort
11.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Wesel
Seminar-Nr. 10 -13244

Teilnehmerzahl maximal 60

2. Termin /Ort
28.10.10, 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10-13245

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. H. Brück BDH
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, ENOTherm GmbH –  
Institut für energieoptimiertes 
Bauen, Meschede/Bochum

Dr.-Ing. K. Schild
Technische Universität Dort-
mund, Lehrstuhl für Bauphysik 
und Technische Gebäudeaus-
rüstung

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Energetische Bewertung von Nichtwohngebäuden gemäß  
DIN V 18599 

Die energetische Bilanzierung von Nichtwohngebäuden erfolgt 
gemäß EnEV 2009 anhand der Normenreihe der DIN V 18599. 
Die Normenreihe DIN V 18599 regelt auf etwa 800 Seiten die 
Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Behei-
zung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung und 
besteht aus insgesamt zehn Teilen: Allgemeines (T1), Jahresheiz-
wärme- und Jahreskühlbedarf (T2), Nutzenergie und Luftaufberei-
tung (T3), Beleuchtung (T4), Heizung (T5), Kühlung (T6), raumluft-
technische Anlagen (T7), Trinkwarmwasser (T8), multifunktionale 
Erzeugungsprozesse (T9) und Randbedingungen (T10). Themen-
vielfalt und -umfang lassen eine sinnvolle Anwendung der DIN V 
18599 nur bei vorheriger umfassender Einarbeitung zu. 

Im Rahmen dieses Seminars werden die grundlegenden Strukturen 
und Inhalte der DIN 18599 erläutert sowie die wesentlichen Neue-
rungen und Änderungen gegenüber den bekannten Verfahren und 
Randbedingungen dargestellt. Das Seminar stellt somit das not-
wendige Basiswissen für eine inhaltliche Vertiefung und die ersten 
„Selbstversuche“ zur Verfügung.

Themen
·  Einführung in die energetische Bilanzierung von Nichtwohn- 

gebäuden
· Struktur der DIN 18599
· Wichtige Inhalte der einzelnen Teile
·  Neuerungen und Änderungen gegenüber DIN EN 832 und  

DIN 4108-6

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten
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03.  Schallschutz – Wärmeschutz – Energie-
ein sparverordnung – Bauphysik

03.  Schallschutz – Wärmeschutz – Energie-
ein sparverordnung – Bauphysik
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Energieeinsparverordnung (EnEV) Update

Die Energieeinsparverordnung gibt den Nachweisführenden, Planen-
den und Ausführenden sehr umfangreiche Berechnungs- und Planungs-
gänge vor. Dies resultiert daraus, dass seit 2002 sowohl die Anlagen-
technik zur Gebäudebeheizung und -belüftung als auch die Trinkwas-
sererwärmung in den Rechengang der alten Wärmeschutzverordnung 
einbezogen wurden. Darüber hinaus erfordert auch die Berechnung 
der Primärenergie als Grenzwert eine geänderte Betrachtungsweise.
Hatte man ursprünglich angenommen, dass die EnEV und die dahinter 
liegenden Normen ein statisches Modell zur Berechnung des Energie- 
bedarfs von Gebäuden seien, welches über einen längeren Zeitraum hin 
Gültigkeit haben würde, so wurde schon kurz nach dem in Kraft treten 
der Verordnung klar, dass Änderungs- und Ergänzungsbedarf besteht. 
Dieser manifestierte sich in der „Reparatur-Novelle“ 2004, in der die 
überarbeiteten EnEV-Normen formal an die EnEV gebunden wurden.

Im Jahr 2007 wurde, bedingt durch die Umsetzung der europäischen 
Gebäuderichtlinie und die Einführung des Gebäudeenergieauswei-
ses, eine weitere Überarbeitung der EnEV vorgenommen. Die dort 
für Nichtwohngebäude in Bezug genommene neue DIN V 18599 
stellt neue Anforderungen an alle am Bauprozess Beteiligten. Seit 
dem 1. Oktober 2009 gilt nun die erneut überarbeitete EnEV, in der 
die klimapolitischen Zielrichtungen der Bundesregierung in Verord-
nungsform gegossen wurden. Es wurden die Grenzwerte für den Neu- 
wie auch den Atlbau um rund 30% verschärft und für Wohngebäude 
wird das Rechenverfahren der DIN V 18599 optional eingeführt.

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer mit dem aktuellen Stand der 
EnEV und des Umfeldes zur EnEV vertraut zu machen. Dabei sollen 
insbesondere auch Erfahrungen mit der Verordnung und deren Neu-
fassung ausgetauscht und bewertet werden.

Themen
· Erkenntnisse zur Neufassung der EnEV 2009
· Erfahrungen im Umgang mit der EnEV 2009
· Neuigkeiten beim Rechengang für Wohngebäude
· Der Rechengang für Nichtwohngebäude in der Praxis
· Einzelfragen zur DIN V 18599
· Ein Überblick zum Thema EnEV-Software
· Erfahrungsaustausch der Teilnehmer

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten

1. Termin /Ort
18.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10 -13246

Teilnehmerzahl maximal 60

2. Termin /Ort
14.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10-13247

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Ing. (grad.) E. Merkschien
saSV für Schall- und 
Wärmeschutz, e & u energie-
büro GmbH, Bielefeld

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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1. Termine /Ort
24.03.10, 10.00 -17.30 Uhr 
25.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13248

Teilnehmerzahl maximal 16

2. Termine /Ort
21.09.10, 10.00 -17.30 Uhr 
22.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10-13249

Teilnehmerzahl maximal 16

Referent
Dipl.-Ing. (FH) L. Dorsch
saSV für Schall- und 
Wärmeschutz, Dorsch und 
Hoffmann GmbH 
Institut für Energieeffizienz, 
Erkrath

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 350 Mitglieder IK-Bau NRW
D 420  Nichtmitglieder 
D 210  Jungingenieure

16 Zeiteinheiten

Energieausweis für Nichtwohngebäude – Seminar und Lernwerk-
statt zur DIN V 18599 (2-tägig)

Seit Oktober 2007 kommt für die Bilanzierung von Nichtwohngebäu-
den die DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ zur 
Anwendung. Mit dieser Normenreihe können sowohl Gebäude ge-
plant, wie auch bestehende Gebäude energetisch bewertet werden.
Wesentliche Änderungen beziehen sich dabei auf die Nachweisfüh-
rung. An stelle des flächen- und volumenabhängigen Grenzwertes 
wird das geplante bzw. zu bewertende Gebäude mit einem Gebäu-
de, das mit einer Referenztechnik ausgestattet ist, verglichen.

Kombination von Theorie und Praxis
Die 2-tägige Kombination aus Seminar und Praxis soll die Struktur und 
Vernetzung der Normenteile für Nichtwohngebäude schulen. Dabei 
wird der Berechnungsansatz an einem Beispielgebäude in kleinen 
Lerngruppen erläutert. Durch den Wechsel von theoretischen und 
praktischen Inhalten kann das Erlernte direkt angewendet werden.
Der Seminarteil soll die Teilnehmer mit der Struktur und der Syste-
matik der Norm vertraut machen. Ergänzend fließen die Erfahrungen 
der Referenten aus der eigenen Praxis ein.
In der Lernwerkstatt werden die nachfolgend aufgeführten Themen-
schwerpunkte selbständig erarbeitet, aufkommende Fragen gesam-
melt, visualisiert und im Team gelöst. Zwischen- und Endergebnisse 
werden von den Teams vorgestellt, verglichen und zum Abschluss des 
Tages allen Teilnehmern zugänglich gemacht. Die Bearbeitung des 
Beispiels erfolgt mit dem IBP-Excel-Tool.

Themenschwerpunkte
EU-Gebäuderichtlinie; Bedeutung der DIN V 18599 für die EnEV 
2009; Ermittlung der Nutzungsrandbedingungen, Zonierung des 
Gebäudes; Bilanzierung nach DIN V 18599; Nachweisführung auf 
der Basis der EnEV 2009

Die für die Bearbeitung notwendigen Arbeitsmittel, wie Computer 
und Norm, werden für die Dauer der Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt. Jeder Teilnehmer erhält das für die Berechnungen notwen-
dige Excel-Tool des IBP sowie eine Lernwerkstatt-Objektmappe.

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten

23

03.  Schallschutz – Wärmeschutz – Energie-
ein sparverordnung – Bauphysik

03.  Schallschutz – Wärmeschutz – Energie-
ein sparverordnung – Bauphysik
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Termin /Ort
16.04.10, 09.30 -13.30 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13251

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dipl.-Ing. F. Fath
Beratender Ingenieur, saSV  
für Schall- und Wärmeschutz
IBF – Ingenieurberatung Fath, 
Büro für Bauphysik, Kreuztal 

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

„Fördergelder praktisch“ bei Neubau und Bestand. 
Aktuelle Förderprogramme im Wohnbau, Wege zum KfW Effizienz-
haus. Beschreibung, Anträge, Bescheinigungen, Verfahren

Die Förderfähigkeit ist oft eine wichtige Voraussetzung für eine Bau-
maßnahme. Manche Förderungen sind kumulierbar, manche sind nur 
anzeigepflichtig und manche fordern eine Überwachung. Es gibt 
aber einige Standardkombinationen (WFG + KfW ) o. ä., die einfach 
abgearbeitet werden können. Im Seminar werden solche Beispiele 
dargestellt und der Weg von der Beantragung bis zur Abschlussbe-
scheinigung beschrieben. Text, Anträge, Formulare werden vorge-
stellt und der konkrete Umgang mit ihnen erläutert. 

Im zweiten Teil werden für zwei Beispielgebäude die baulichen und 
technischen Voraussetzungen für die Förderfähigkeit im Neubau und 
im Bestand dargestellt. Knappe Informationen zu Neuigkeiten der 
EnEV und die Darstellung der enormen Rechenvorteile durch Nutzung 
von detaillierten Wärmebrückenberechnungen und produktspezifi-
sche Anlagenwerte runden diesen Teil ab. 

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, Energieberater, bauvorlagebe-
rechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten
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Schallausbreitung im Freien / Immissionsprognosen

Das Thema „Schall“ erfährt in all seinen Variationen in der Öffent-
lichkeit ein immer breiteres Interesse. Für den Städtebau bedeutet 
dieses, sich ebenso mit Fragen der Reduktion verkehrslärmsindu-
zierter Immissionen zu beschäftigen wie auch im Zuge von Bauan-
tragsverfahren Prognosen hinsichtlich der Einwirkung unterschied-
lichster Schallsignale aus der Nachbarschaft auf eine Gebäude zu 
erstellen. Hier werden heute vom involvierten Bauphysiker belast-
bare Aussagen erwartet.
Im Rahmen von Prognoseerstellungen ist eine detaillierte Betrachtung 
des Schalls auf seinem Wege vom Emissionsort zum Immissionsort 
notwendig und somit Kenntnisse über mögliche Emittenten sowie 
die Einflussparameter auf die Schallausbreitung im Freien. Insbeson-
dere in Mischgebieten ist darüber hinaus auch die Schallabstrahlung 
von Gebäuden ins Freie ein Thema.
Nach Darstellung der erforderlichen Grundlagen werden im Rahmen 
dieses Seminars zunächst die unterschiedlichen Anforderungen an 
den Schallpegel im Bereich von Gebäuden dargestellt. Im Anschluss 
daran werden systematisch die einzelnen Anteile der schalltechnischen 
„Prozesskette“ von der Schallentstehung über die Schallausbreitung 
im Freien bis hin zur schalltechnischen Bemessung von Bauteilen  
der Gebäudehülle behandelt und die Abläufe anhand von Beispie-
len verdeutlicht.

Themen
1. Grundlagen und Anforderungen
  Grundbegriffe, Frequenzbewertung, Ausbreitung von Schall 

außerhalb von Gebäuden, TALärm, SportanlagenlärmschutzVO, 
VerkehrslärmschutzVO, DIN 18005-1 Beiblatt 1

2.  Schallausbreitung im Freien
  Berechnungsverfahren gemäß DIN ISO 9613-1, Bemessung von 

Abschirmungen, Beispielberechnungen
3. Lärmschutz im Städtebau
  DIN 18005, Schallimmissionen infolge von Straßenverkehr, Park-

plätzen, Schienen- und Schiffsverkehr, Beurteilung von Freizeit-
lärm, Aufbau von Schall-Immissionsprognosen

4. Schallabstrahlung von Gebäuden ins Freie 
  Schallabstrahlung von Industriebauten gemäß VDI 2571, Berech-

nungsverfahren gemäß DIN EN 12354-4, Beispielberechnung

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
14.04.10, 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13250

Teilnehmerzahl maximal 50

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
W. M. Willems
saSV für Schall- und Wärme-
schutz
Dipl.-Ing. G. Hellinger
Beide: Technische Universität 
Dortmund, Lehrstuhl für 
Bauphysik und Technische 
Gebäudeausrüstung

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Schall- und Wärmeschutz beim Bauen im Bestand 

Instandsetzungen, Modernisierungen und Umnutzungen von Alt-
bauten spielen eine zunehmende Rolle im Aufgabenbereich der 
Ingenieure und Architekten. Vor allem die gestiegenen Anforde-
rungen und Erwartungen an die zu erreichenden Ziele einer Altbau-
sanierung aus schall- und wärmetechnischer Sicht sind heute Schwer-
punkte des Planens und Bauens im Bestand.

Vermehrte Schadenshäufigkeit aufgrund unzureichender Planung 
und mangelhafter Ausführung speziell zur thermischen Bauphysik 
und zum Schallschutz belegen die Bedeutung und die besondere 
Problemstellung bei der Altbausanierung.

Ziel des Seminars ist es, die komplexen und weit reichenden Problem- 
 stellungen dieser Tätigkeit darzustellen. Hierzu werden aktuelle Nor-
men und Vorschriften sowie Berechnungsgrundlagen anschaulich 
erläutert. Es werden für die Altbausanierung typische Konstruktionen 
hinsichtlich ihrer Problemstellungen dargestellt und Konstruktions-
empfehlungen anhand praktischer Beispiele gegeben.
 
Themen
Wärme- und Feuchteschutz
1. Wärmeschutztechnische Grundlagen
2. Gebäudebestand und EnEV, Energieausweis
3.  Tauwasserbildung im Querschnitt und auf den Bauteiloberflächen
4. Vermeidung von Schimmelpilzbildung
5. Energetische Ertüchtigung von Bauteilen

Schallschutz
1. Anforderungen und Nachweisverfahren
2. Schalltechnische Ertüchtigung von Bauteilen 
3. Luft- und Trittschallschutz von Holzbalkendecken 
4. Einfluss von Wärmedämmverbundsystemen 

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten

Termin /Ort
21.04.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13252

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
W. M. Willems
saSV für Schall- und Wärme-
schutz
Dr.-Ing. K. Schild
Beide: Technische Universität 
Dortmund, Lehrstuhl für 
Bauphysik und Technische 
Gebäudeausrüstung

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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1. Termin /Ort
28.04.10, 09.00 -16.30 Uhr
Wesel
Seminar-Nr. 10 -13253

Teilnehmerzahl maximal 60

2. Termin /Ort
24.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10-13254

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
W. M. Willems
saSV für Schall- und Wärme-
schutz
Dr.-Ing. K. Schild
Beide: Technische Universität 
Dortmund, Lehrstuhl für 
Bauphysik und Technische 
Gebäudeausrüstung 

Dipl.-Ing. Architektin  
T. Osterhage
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, RWTH Aachen, E.ON 
Energieforschungszentrum, 
Lehrstuhl für Gebäude- und 
Raumklimatechnik

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

TGA für Bauingenieure

Spätestens seit der Zusammenlegung von Wärmeschutzverordnung 
und Heizanlagenverordnung zur Energieeinsparverordnung im Jahre 
2002 ist die energetische Beurteilung der Anlagentechnik in Ge -
bäuden zu einem wichtigen Thema für den praktisch tätigen Inge-
nieur geworden. Zur Bewertung der Anlagentechnik bedient man 
sich heute gerne des vereinfachten Diagrammverfahrens der DIN 
4701-10, wodurch eine vertiefte Einarbeitung in Funktion und Zu -
sammenspiel der anlagentechnischen Bestandteile weitestgehend 
umgangen werden kann.

Seit der EnEV 2007 gewinnt das Thema der technischen Gebäude-
ausrüstung erheblich an Einfluss. So sind beispielsweise Bestands-
anlagen wesentlich intensiver zu bewerten, durch die Einführung 
der DIN V 18599 bei der Bilanzierung für Nichtwohngebäude ent-
fallen vereinfachte Bewertungsverfahren für Nichtwohngebäude 
und mit den Themen „Beleuchtung“ und „Klimatisierung“ werden 
neue Bilanzgrößen eingeführt, die das originäre Aufgabengebiet 
des planenden Ingenieurs deutlich erweitern und eine intensive 
Einarbeitung erfordern. Über diese Vielzahl an Neuerungen hinaus 
wird das komplexe Verfahren der DIN V 18599 mit der EnEV 2009 
auch als alternatives Verfahren für Wohngebäude eingeführt.

Das Ziel dieses Seminars ist es, einen Überblick über die energe-
tisch relevanten Felder der TGA und der zugehörigen zentralen 
Bestandteile der Gebäudetechnik zu geben.

Themen
·  Einführung – EnEV 2009, Anforderungen, Konditionierungs-

gewerke, Energieträger
· Heizsysteme
· Trinkwarmwasserbereitung
· Lüftungsanlagen
· Energiebedarf für künstliche Beleuchtung

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sach - 
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, 
Ingenieure und Architekten
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Workshop Energieausweise für Wohngebäude 

Um die Energieeffizienz von Gebäuden in der Europäischen Union 
zu steigern, hat die EU die Richtlinie „Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden“ erlassen, die im Laufe des Jahres 2007 in nationale 
Rechtsvorschriften umgesetzt worden ist. Zu den Verpflichtungen 
dieser Richtlinie zählt u. a. die Erstellung / Vorlage von Energieaus-
weisen. Diese müssen seit Januar 2009 für alle Wohngebäude bei 
Vermietung und Verkauf vorgelegt werden. Den Verbrauchern soll 
durch diese Ausweise ein Vergleich und eine Beurteilung der Ener- 
gieeffizienz ermöglicht werden. Zusätzlich bietet das Instrument  
der Energieausweise Ingenieuren, Architekten und Energieberatern 
ein neues berufliches Betätigungsfeld.

Der Workshop soll dazu dienen, dem Planer an Hand von Beispielen 
aus der Praxis Wege aufzuzeigen, marktfähige und zutreffende 
Energiebedarfs- und -verbrauchsausweise zu erstellen. Mit Hilfe 
eines Excel-Arbeitsblattes wird die Erstellung der Ausweise Schritt 
für Schritt vermittelt und es werden einzelne Fragestellungen, die 
sich aus den Rechengängen ergeben, behandelt, diskutiert und 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Der Workshop erstreckt sich auf den Rechengang des Monatsbilanz-
verfahrens nach DIN V 4108-6 / DIN V 4701-10, die den Energieaus-
weisen für Wohngebäude zu Grunde liegen. Detailliert wird auch 
darauf eingegangen, welche Inhalte im Energieausweis dargestellt 
werden müssen und welche freiwillig aufgenommen werden können. 
Insbesondere bei den freiwilligen Angaben ist dabei von Interesse, 
welches Ziel mit der Ausweisung verfolgt bzw. erreicht wird. Am Ende 
des Workshops sollen die Teilnehmer in der Lage sein, einfache Ener- 
gieausweise für Wohngebäude sicher zu erstellen. In einem Exkurs 
wird auch die Erstellung des Energieausweises nach DIN V 18599 für 
Wohngebäude behandelt.

Es ist erforderlich, dass die Seminarteilnehmer ihren eigenen PC 
(Notebook) mit dem bereits installierten Rechenprogramm (wird 
zur Verfügung gestellt) mitbringen. Das Excel-Arbeitsblatt ist 
lauffähig auf PCs, auf denen Excel ab Version Excel 97 installiert 
ist. Auf MacIntosh-Rechnern (Apple) oder Rechnern mit dem Be- 
triebssystem Linux ist das Arbeitsblatt nicht lauffähig. Ebenfalls 
kann es mit dem Programm OpenOffice nicht verwendet werden.

  >

Termin /Ort
04.05.10, 09.00 -16.30 Uhr 
Essen
Seminar-Nr. 10 -13255

Teilnehmerzahl maximal 20

Referent
Ing. (grad.) E. Merkschien
saSV für Schall- und  
Wärmeschutz, e&u energie-
büro GmbH, Bielefeld

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 150 Mitglieder IK-Bau NRW
D 200 Nichtmitglieder 
D 100 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Für die Teilnahme wird vorausgesetzt, dass Grundkenntnisse zum 
Rechengang der Energieeinsparverordnung zum Thema Energieaus-
weis vorhanden sind. Es wird empfohlen, zuvor ein Grundlagense-
minar zum „Gebäudeenergieausweis“ besucht zu haben. 

Die Teilnehmer werden gebeten, bei der Anmeldung die E-Mail 
Adresse anzugeben.

Themen
· Anforderungen der Energieeinsparverordnung 
· Bedeutung von Eingabedaten
· Vereinfachte Datenaufnahme nach den Regeln des BMBau
· Auswirkung der verschiedenen Rechenmethoden auf das Ergebnis
· Interpretation der Ausgabedaten
· Erstellung des Energiebedarfsausweises
· Erstellung eines Energieverbrauchsausweises

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten
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Schallschutz bei der Altbausanierung

Ziel dieses Seminars ist es, sich ergänzend zu den bereits angebote-
nen Seminaren, mit den besonderen Problemstellungen des Schall-
schutzes bei der Altbauerneuerung vertraut zu machen.
Es wird erörtert, welche schalltechnischen Anforderungen zu beach-
ten sind und welche Bedeutung der DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ in diesem Zusammenhang zukommt. Im technischen Teil 
des Seminars wird auf die für die Altbausanierung typischen Bauteil-
typen und die mit ihrer Sanierung verbundenen Problemstellungen 
eingegangen. Es werden häufig auftretende Schallschutzmängel 
benannt und Konstruktionsempfehlungen gegeben.
Grundkenntnisse im Schallschutz, wie sie etwa in den Seminaren zur 
Vorbereitung zur staatlichen Anerkennung als Sachverständige für 
Schall- und Wärmeschutz vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

Themen
1. Anforderungen und Richtwerte für den Schallschutz
  Bauordnungsrechtlich vorgeschriebener und zivilrechtlich geschul-

deter Schallschutz
2. Luftschallschutz
  Verbesserung der Luftschalldämmung unzureichend dämmender 

Massiv- und Fachwerkwände; Geeignete und ungeeignete Kon-
struktionen, typische Schallschutzmängel

3. Leichte Wohnungstrennwände
  Einfluss von Beplankung, Tragkonstruktion, Dichtigkeit und Hohl-

raumbedämpfung, Nebenwegübertragung, typische Schallschutz-
mängel, Konstruktionsempfehlungen für die Altbausanierung

4. Trittschallschutz
  Verbesserung der Trittschalldämmung unzureichend dämmender 

Massivdecken; Geeignete und ungeeignete Konstruktionen, 
typische Schallschutzmängel

5. Holzbalkendecken
  Einfluss von Gewicht, Art und Ausbildung der Ober- und Unter-

schale, typische Schallschutzprobleme, Konstruktionsempfeh-
lungen für die Altbausanierung

6. Auswirkung von Wärmeschutzmaßnahmen auf den Schallschutz
  Außen- und Innendämmung, Wärmedämmverbundsysteme, 

typische Schallschutzmängel, Konstruktionsempfehlungen für die 
Altbausanierung

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
21.05.10, 10.00 -14.00 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13256

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Prof. Dipl.-Ing. R. Pohlenz
Beratender Ingenieur, öbuv  
Sachverständiger für Schall-
schutz im Hochbau (IHK 
Aachen), saSV für Schall-  
und Wärmeschutz, Institut  
für akustische Signalanalyse 
(ifas), Aachen / FH Bochum

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten
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Termine /Ort
10.06., 11.06., 21.06. und 
25.06.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13257

Teilnehmerzahl maximal 20

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 600 Mitglieder IK-Bau NRW
D 800 Nichtmitglieder 
D 400 Jungingenieure

32 Zeiteinheiten

Workshop – Energieeffizienzbewertung von Nichtwohngebäuden 
gemäß DIN V 18599 (4-tägig)

Seit Einführung der EnEV 2007 ist der Energiebedarf für Nichtwohn-
gebäude mit Hilfe der neuen Normenreihe DIN V 18599 zu ermit-
teln. Das dort hinterlegte Rechenverfahren ist sehr umfangreich und 
komplex, da es für Neu- und Altbauten gleichermaßen anwendbar 
ist und Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Beleuchtungs- und Trinkwas-
sererwärmungsanlagen mit in die Bilanzierung einbezieht. Für Nicht-
wohngebäude ist die DIN V 18599 für Neu- und Bestandsbauten die 
Berechnungsgrundlage für den bedarfsbezogenen Energieausweis, 
der nach Ablauf der Übergangsvorschriften für jedes Gebäude 
erstellt werden muss. 

Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der DIN V 18599 ist 
eine sinnvolle und tiefergehende Einarbeitung in diese Thematik nur 
in mehrtägigen Seminaren und mit Softwareunterstützung möglich. 

Dieses Seminar hat das Ziel, die DIN V 18599 am Beispiel eines kon-
kreten Projektes verständlich zu erläutern und die Seminarteilnehmer 
in die Lage zu versetzen, den Energiebedarf von Gebäuden mittlerer 
Komplexität mit diesem Verfahren zu bestimmen. Die theoretischen 
Inhalte der DIN V 18599 werden durch die Aufnahme und Eingabe 
des Gebäudes mittels einer anerkannten Software schrittweise erläutert, 
wobei jeder Seminarteilnehmer das Projekt eigenständig bearbeitet.

Themen
Tag 1
· Einführung in die EnEV
· Vorstellung der Energieausweise für Nichtwohngebäude
· Gebäudeaufnahme für Nichtwohngebäude im Bestand
· Vorstellung des Beispielgebäudes
· Einführung in die Berechnungssoftware
· Grundlagen des Nutzenergiebedarfes für Heizen und Kühlen
· Bewertung von Wärmebrückeneinflüssen

Tag 2
· Nutzungsprofile nach DIN V 18599-10
· Zonierung
· Eingabe: Grunddaten + Zonierung
· Eingabe: Bauphysikalische Eingangsgrößen
· Ergebnisse auf Zonenebene und für das Gesamtgebäude
· Variantenrechnungen 
 Fortsetzung >
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Tag 3
· Zuordnung der TGA zu den Nutzungszonen
· Kennwerte Heiztechnik + Eingabe
· Kennwerte RLT-Anlagen + Eingabe

Tag 4
· Kennwerte Klimatechnik + Eingabe
· Kennwerte Trinkwarmwasserbereitung + Eingabe
· Kennwerte Beleuchtung + Eingabe
· Interpretation der Ergebnisse
· Erstellung des Energieausweises

Voraussetzungen (Bitte beachten!)
Grundkenntnisse der Funktionsweise von Heizungs-, Klima-, Lüftungs- 
und Trinkwassererwärmungsanlagen sowie Erfahrungen in der 
Berechnung des Energiebedarfs von Gebäuden sind von Vorteil. Ein 
sicherer Umgang mit dem Computer und insbesondere mit dem 
Betriebssystem Windows wird vorausgesetzt.

Von den Teilnehmern ist ein eigener Laptop mit folgenden  
Mindestsystemvoraussetzungen mitzubringen:
Betriebssystem: Windows Vista oder Windows XP ab SP2, Prozessor: 
Pentium kompatibel > 1000 MHz, Speicher: 512 MB (besser 1024 
MB), Grafikauflösung: mindestens 1024 x 768, Freier Festplatten-
speicher: mindestens 510 MB, CD-ROM

Im Vorfeld des Seminars erhalten die Teilnehmer per E-Mail einen 
Download-Link, unter dem eine 30 -Tage Testversion der verwende-
ten Software heruntergeladen werden kann. Das Programm ist vom 
jeweils zuständigen Systemadministrator vor Seminarbeginn zu 
installieren und auf Lauffähigkeit zu prüfen, um den Zeitaufwand 
während des Seminars zu minimieren.
Die Seminarteilnehmer müssen auf dem Laptop über ausreichende 
Benutzerrechte verfügen, um z. B. auf das CD-ROM zugreifen zu  
können. 

Die Teilnehmer werden gebeten, bei der Anmeldung die E-Mail 
Adresse anzugeben.

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten
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Termin /Ort
16.06.10, 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10 -13258

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dipl.-Ing. L. Müller
Institut für Umweltanalytik, 
Alpenrod

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Schimmelschäden in Gebäuden. Erkennen, Bewerten, Entfernen.

Schimmelpilzbefall gehört in immer größerem Maße zu den „Alltäg-
lichkeiten“, mit denen sich Mieter und Eigentümer von Wohnungen 
und Gebäuden auseinander zu setzen haben. Es ist nicht übertrie-
ben, wenn manche Fachleute schon von „dem Baumangel des 21. 
Jahrhunderts“ sprechen. Leider ist das scheinbar so einfache Rezept 
einer besseren Gebäudedämmung häufig nicht von (dauerhaftem) 
Erfolg gekrönt.

Voraussetzung für die Entfernung des nicht nur hygienischen Mangels 
„Schimmelpilze“ ist die sichere Bewertung und Ursachenforschung. 
Parallel dazu ist auch eine zuverlässige Beurteilung der technischen 
und bauphysikalischen Gegebenheiten angeraten, um zukünftig  
Fehler zu vermeiden.

Den Teilnehmern sollen die Möglichkeiten zur wirtschaftlich sinnvollen 
sowie gesundheitsverträglichen Entfernung von Schimmelschäden 
aufgezeigt werden. Parallel zu den Erörterungen der Problembereiche 
werden auch tragfähige Lösungsmöglichkeiten erläutert. 

Themen
Grundlagenwissen Schimmelpilze
·  Wachstumsbedingungen und Umgebungsansprüche
·  Mögliche Gefahren für Gesundheit und Sachwerte
Problemerkennung und Lösungsstrategien
· Untersuchungen und Ortstermine
· Bauphysikalische Randbedingungen
Probenahmeverfahren und Bewertung
· Möglichkeiten der Probenahme und Verfahrensdurchführung
· Verfahrenswahl und Laborauswertung
· Bewertungsgrundsätze und Aussagefähigkeit der Ergebnisse
Rechtliche Rahmenbedingungen der Schimmelpilzentfernung
· Biostoffverordnung und TRBA
· Regelungen der BG Bau
Schimmelpilzentfernung
· Arbeitsschritte und Voraussetzungen
· Durchführung und Oberflächenbehandlung
· Sanierungsfehler und richtige Schimmelpilzentfernung an Beispielen

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Ingenieure und Architekten
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Referenten
Dipl.-Ing. H. Brück BDH
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, ENOTherm GmbH –  
Institut für energieoptimiertes 
Bauen, Meschede/Bochum

Prof. Dr.-Ing. B. Kruppa
Fachhochschule Gießen-
Friedberg, FB Maschinenbau, 
Mikrotechnik, Energie und 
Wärmetechnik

Dr.-Ing. K. Schild
Technische Universität 
Dortmund, Lehrstuhl für 
Bauphysik und Technische 
Gebäudeausrüstung
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EEWärmeG / EnEV 2009 (DIN V 18599) am Beispiel von Sonder-
bauten (Shopping Center, Museum, Büro / Verwaltung, Klinik)

Seit dem 01. Januar 2009 gilt für alle Neubauten das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). In Verbindung mit der seit 
dem 01.10.2009 geltenden EnEV 2009 stellt die Kombination dieser 
beiden Verordnungen zum ersten Mal eine „echte“ Hürde für die 
Planer dar, da zum einen die EnEV-Anforderungen um mindestens 
30% verschärft wurden und zum anderen erneuerbare Energien ein-
gesetzt werden sollen. Eine Unterschreitung der EnEV 2009 um 15% 
(als Ersatzmaßnahme nach dem EEWärmeG) ist bei Sonderbauten 
meist nur sehr schwer realisierbar.

Aktuelle Beispiele zeigen, dass die Verschärfung, die sich mit der 
neuen EnEV 2009 ergibt, in der Regel deutlich über 30 % liegt und 
eine weitere Unterschreitung mit nicht-regenerativer Technik kaum 
noch darstellbar ist. Andererseits ist es sehr schwierig, eine passende 
regenerative Energieversorgung zu finden, da die im Gesetz ge-
nannten Techniken teilweise technisch nicht oder nur unwirtschaftlich 
realisierbar sind. In beiden Fällen ist eine Befreiung rechtlich zwar 
möglich (das Seminar zeigt auch auf, wo diese ggf. zu erwirken 
wäre), wird in der Praxis jedoch nicht in Anspruch genommen, da 
hierdurch ein erheblicher Imageverlust befürchtet wird.

Das alles führt dazu, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt – in der Regel 
in Leistungsphase 2 – bereits eine Entscheidung zum energetischen 
Konzept fallen muss; verbunden natürlich mit weitreichenden Folgen 
für den wirtschaftlichen Erfolg.

Ziel des Seminars ist, für die o.g. unterschiedlichen Nutzungstypen, 
Lösungsstrategien an Hand typischer Beispiele aufzuzeigen, und dem 
Planer ein Hilfsmittel zu bieten, schneller zu sinnvollen Lösungen zu 
kommen. Zum Beispiel macht die Kombination aus Klein-BHKW mit 
einer Lüftungsanlage (WRG) durchaus Sinn: Kombination aus „KWK“, 
„Umweltwärme“ und „Unterschreitung der EnEV“.

Themen
·  Anwendung der EnEV 2009 in Kombination mit dem EEWärmeG
·  Konsequenzen für verschiedene Sonderbauten
·  Bauliche und technische Lösungsmöglichkeiten
·  Möglichkeiten der Befreiung von der EnEV / dem EEWärmeG

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten

Termin /Ort
22.06.10, 09.00 -16.30 Uhr
Soest
Seminar-Nr. 10 -13259

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dipl.-Ing. M. Zerwas
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, Kempen Krause 
Ingenieurgesellschaft, Aachen /
Köln

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
07.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13260

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dipl.-Ing. F. Fath
Beratender Ingenieur, saSV für 
Schall- und Wärmeschutz
IBF – Ingenieurberatung Fath, 
Büro für Bauphysik, Kreuztal 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Haustechnik im Wohnbau für Ingenieure und Architekten. 
Systeme – Geräte, Auswirkungen bei Wohngebäuden

Immer häufiger stellen Bauherren dem Planer Fragen nach der Haus-
technik: Wie genau funktioniert eine Wärmepumpe? Was ist ein 
Tiefst-Temperatur-Kessel? Warum verwendet der Heizungsbauer 
immer andere Begriffe? Sind Pellets wirklich so sinnvoll? Ab wann 
rechnet sich der ganze Mehraufwand? Welches Gerät soll ich ein- 
setzen? 

Dieses Seminar will ein wenig Licht ins Dunkel der haustechnischen 
Anlagenvielfalt bringen. Die Wirkungsweisen verschiedener Anlagen- 
typen werden dargestellt und sowohl die Auswirkungen auf den 
Wärmeschutznachweis als auch auf die investiven und die laufenden 
Heizkosten werden erläutert. Dazu gibt es Beispiele für eine Kessel-
auslegung, ep Berechnungen mit Produktwerten, einen hydraulischen 
Abgleich und eine Objektoptimierung für eine große Wohnanlage.

Themen
·  Bedarfswerte: Systematik von EnEV und DIN 12831, Heizung und 

Warmwasser
·  DIN 4701-10 Systematik der Anlagenbewertung: Begriffe, Überga-

be, Verteilung, Speicherung, Erzeugung
·  Funktionsweise von Erzeugern: Vom NT bis zur S / W-WP mit SolTW
·  Hydraulischer Abgleich: Was ist das? Wie geht das? Beispielrechnung
·  Systeme und Spezifikationen: Solar-Kombianlagen, Wärmepumpen, 

Besonderheiten, ep-Berechnung mit Norm- und Produktwerten
·  Vorplanung und Systemauswahl: Kosten-Nutzen Betrachtung am 

Beispiel einer 144-WE Anlage

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten
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Wärmepumpen – Funktion, Einsatzmöglichkeiten und Auslegung

Bei einem fachgerechten Einsatz von Elektrowärmepumpen können 
die unerschöpflichen Energiequellen Umgebungsluft, Grundwasser 
und Erdreich sinnvoll genutzt werden: Wärmepumpen senken bei 
optimaler Auslegung die Heizkosten um mehr als 50 % und reduzie-
ren gleichzeitig die Umweltbelastungen um bis zu 30 %. Die Wärme-
pumpe bietet daher ein erhebliches Einsparpotential, sowohl im 
Neubau als auch im Bestand.

Im Seminar wird die Dimensionierung von Luft/Wasser-Wärmepum-
pen, Sole/Wasser-Wärmepumpen und Wasser/Wasser-Wärmepum-
pen sowie der Einsatz von Wärmepumpen bei der Wohnungslüftung 
erläutert. Den Teilnehmern wird, neben den Planungsgrundlagen, 
die Projektierung, der Einbau und die Vermarktung anhand von Bei-
spielen vermittelt. Es wird gezeigt, dass mit Wärmepumpen nicht 
nur geheizt, sondern auch gekühlt werden kann.

Eine Gegenüberstellung von verschiedenen Heizungssystemen zeigt 
die ökonomischen und ökologischen Vorteile von Wärmepumpen-
heizungsanlagen. Zudem wird die als wichtig betrachtete Kooperati-
on der beteiligten Gewerke mit Hilfe eines Organisationsmodells 
ausführlich behandelt. 

Themen
·  Heizen, Kühlen, freie Kühlung
·  Beurteilung ausgeführter Anlagen anhand der Jahresarbeitszahlen 
·  Organisationsmodell – Systemlösung aus einer Hand 
·  Anlagenplanung einer Luft  /  Wasser- und einer Sole  /  Wasser- 

Wärmepumpe mittels eines Beispielhauses 
·  Planungshilfen, geothermische Potentiale 
·  Wirtschaftlichkeit und Kostenvergleich verschiedener Heizungs-

systeme 
·  Argumente für die Vermarktung

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
09.09.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13261

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dipl.-Ing. M. Lichy
BIENERGY Gesellschaft für 
Energiemanagement mbH, 
Bielefeld
Dr.-Ing. S. Schraps
perpendo Energie- und 
Verfahrenstechnik GmbH, 
Aachen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
08.10.10, 09.30 -17.00 Uhr 
Soest
Seminar-Nr. 10 -13262

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Prof. Dipl.-Ing. R. Pohlenz
Beratender Ingenieur, 
öbuv Sachverständiger für 
Schallschutz im Hochbau  
(IHK Aachen), saSV für Schall- 
und Wärme-schutz, Institut  
für akustische Signalanalyse 
(ifas), Aachen / FH Bochum

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Bauphysikalische Aspekte bei der Altbausanierung

Ziel des Seminars ist es, sich ergänzend zu den bereits angebotenen 
Veranstaltungen mit den besonderen Problemstellungen des Wärme- 
und Feuchteschutzes bei der Altbausanierung auseinanderzusetzen. 
Hierzu werden die Energieeinsparverordnung und die im Zusammen-
hang damit stehenden neuen DIN-Normen besprochen.  

Im technischen Teil des Seminars werden die für die Altbausanierung 
typischen Konstruktionen hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Problem- 
stellungen dargestellt und typische Schadensfälle behandelt.

Themen
Wärmeschutz – Energieeinsparung
·  Anwendung der Energieeinsparverordnung bei der Altbausanierung
·  EnEV, DIN-Normen
Wärme- und Tauwasserschutz
·  Tauwasserbildung im Querschnitt und auf der Bauteiloberfläche
·  Vermeidung von Schimmelpilzbildung
·  Atmungsfähigkeit von Bauteilen
Problemstellungen bei der nachträglichen Dämmung von Bauteilen
·  nachträgliche Außendämmung, Kerndämmung, Innendämmung
·  nachträglich eingebaute oder ergänzte Dachdämmung
·  Luftdichtigkeit von Wänden und Dächern

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten
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Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit – was 
kostet die Energieeinsparung und wie kann die Wirtschaftlichkeit 
bewertet werden?

Ausgelöst durch weiter steigende Energiekosten und zunehmend 
schärfere gesetzliche Rahmenbedingungen (EnEV 2009 / 2012, Erneu-
erbare-Energien-Gesetz, Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz etc.) 
rücken die Themen des energieeffizienten Planens und Bauens und 
der Nachhaltigkeit von Gebäuden immer stärker in den Focus der 
Planer und Bauherren. Das Seminar will aufzeigen, was sich hinter 
diesen Begriffen verbirgt und wie die einzelnen Stellräder (Gebäude, 
Technik, Unterhalt, Umweltschutz, weiche Faktoren etc.) wirtschaft-
lich „richtig“ bewertet werden können. 

Im Themenfeld treten verschiedene Probleme und Fragen auf:
·  Wie kann der Energieverbrauch realistisch prognostizieren werden?
·  Wie können die steigenden Energiepreise und die Zinslast für die 

entstehenden Mehrkosten berücksichtigt werden?
·  Können „weiche“ Faktoren bewertet werden (Produktivität der  

Mitarbeiter, Wiederverkaufswert etc.)?
·  In wie weit berücksichtigen Zertifizierungssysteme (LEED, DGNB 

etc.) diese Faktoren?

Erläutert werden die markanten Punkte an Hand eines Projektbei-
spiels, das aus verschiedenen Blickwinkeln interaktiv bearbeitet und 
bewertet wird. Abschließend wird ein Blick in die Zukunft und über 
die EnEV 2009 / 2012 hinaus gewagt – wohin könnte die Reise gehen 
und wie müssen bereits heute die Weichen hierfür gestellt werden.

Themen
·  Begriffsdefinition „Energieeffizienz“ und „Nachhaltigkeit“
·  Berechnungsmethodik für die Wirtschaftlichkeit (z. B. Barwert- 

methode)
·  Berechnungsmodelle für den Energiebedarf (DIN V 18599,  

thermische Gebäudesimulation)
·  Zertifizierungssysteme (LEED, DGNB etc.)
·  Zusammenfassung und Ausblick (EnEV 2009 / 2012...)

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
26.10.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13263

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. M. Zerwas
saSV für Schall- und 
Wärmeschutz
Dipl.-Ing. B. Glombik
Beide: Kempen Krause 
Ingenieurgesellschaft,  
Aachen/Köln

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
02.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13264

Teilnehmerzahl maximal 50

Referenten
Dipl.-Ing. (FH) O. Schwinn
Beratender Ingenieur, saSV 
für Schall- und Wärmeschutz, 
Dorff, Schwinn & Partner, Bonn

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Schallschutz richtig planen! Mängel beim Schallschutz

Themen
·  Schalltechnische Grundlagen
·  Planungsgrundlagen für den Schallschutz im Wohnungsbau nach 

DIN 4109
·  Planungsgrundlagen für den Schallschutz im Wohnungsbau nach 

VDI 4100
·  Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100 für: zweischalige Haus-

trennwände, Außenwände, Verglasungen, Wohnungstrennwände, 
Treppen, Wohnungstrenndecken, Holzbalkendecken, Türen, Dach-
konstruktionen

·  Bauakustische Schadensfälle und Rechtssprechung

Das Seminar richtet sich an Architekten, Bauingenieure und öffentlich 
bestellte Sachverständige, welche sich über die Grundlagen der  
DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – hinaus, mit dem Thema Schall-
schutz in Wohngebäuden beschäftigen.

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sach- 
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und 
Architekten
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Kostensimulation verschiedener Heiztechniken in Wohn- und 
Nichtwohngebäuden

Zum energiesparenden Bauen gehört auch eine adäquate Versor-
gungstechnik. So sollte, möglichst frühzeitig in der Entwurfsphase, 
bereits die Frage gestellt werden, mit welcher Technik die Behei-
zung, Kühlung und Warmwasserbereitung abgedeckt werden soll. 
Die Wirtschaftlichkeit ist dabei von vielen Faktoren abhängig, und 
nicht selten würde eine Gebäude- bzw. eine Kostensimulation zur 
Klärung beitragen.

Im Seminar werden aus den Bereichen Wohn- und Nichtwohngebäu-
de beispielhaft die Gebäude mit verschiedenen Versorgungstech-
niken ausgestattet und die Kosten simuliert. Neben den technischen 
Anforderungen der einzelnen Versorgungstechniken werden auch 
speziell mit der Technik verknüpfte Mehrkosten aufgezeigt und  
diskutiert. Die Gegenüberstellung beinhaltet neben den klassischen  
Öl- und Gasheizungsanlagen auch den Holzpellet-Kessel, die  
Wärmepumpe und das BHKW.

Themen
·  Grundlagen zur Simulation von Gebäuden, Anlagentechnik und 

Kosten
·  Randbedingungen für die Versorgungstechniken in Wohn- und 

Nichtwohngebäude
·  Gebäude- und Anlagensimulation anhand von Beispielen
·  Kostensimulation
·  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Statische und Dynamische Ansätze
·  Lebenszyklusbetrachtung
·  Alternative Heiz- und Kühlsysteme

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
16.11.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13265

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dipl.-Ing. M. Lichy
BIENERGY Gesellschaft für 
Energiemanagement mbH, 
Bielefeld

Dipl.-Ing. M. Zens
perpendo Energie- und 
Verfahrenstechnik GmbH, 
Aachen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
25.11.10, 09.00 -13.00 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13266

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dipl.-Ing. (FH) O. Schwinn
Beratender Ingenieur, saSV für 
Schall- und Wärmeschutz
Dorff, Schwinn & Partner, Bonn

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Kontrolle der Bauausführung durch den saSV für Schall- und  
Wärmeschutz 

Nach der Bauordnung NRW muss sich der saSV für Schall- und Wär-
meschutz durch stichprobenhafte Kontrollen während der Bauaus-
führung davon überzeugen und zur Fertigstellung bescheinigen, 
dass die baulichen Anlagen entsprechend den aufgestellten Nach-
weisen errichtet oder geändert worden sind.

Das Seminar richtet sich an diese Sachverständigen und geht auf die 
bei der Kontrolle besonders zu beachtenden Bauausführungen ein. 
Es werden einfache Hilfsmittel und Messgeräte zur Überprüfung der 
Bauausführung vorgestellt und die Schwerpunkte aufgezeigt, die für 
eine sachgemäße und mängelfreie Ausführung der baulichen Anlage 
hinsichtlich des Schall- und Wärmeschutzes von Bedeutung sind.

Ergänzend werden die rechtlichen Rahmenbedingungen des Ver-
tragsverhältnisses zwischen Bauherr oder sonstigem Auftraggeber 
und dem staatlich anerkannten Sachverständigen als Auftragnehmer 
nach der SV-VO erläutert. Schwerpunkt sind die Pflichten des staat-
lich anerkannten Sachverständigen bei den stichprobenhaften Kon-
trollen und die Haftung für falsche Fertigstellungsbescheinigungen.

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Ingenieure und Architekten
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Schall- und Wärmeschutz im Industrie- und Gewerbebau

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Verkehrslärms sowie der 
Beeinträchtigung des Menschen durch gewerblichen und /oder 
industriellen Lärm gewinnt das Themenfeld „Schallschutz“ immer 
weiter an Bedeutung - ganz besonders dann, wenn es sich um 
Baumaßnahmen in vorhandenen Siedlungsstrukturen handelt. Eine 
der zentralen Aufgabenstellungen im Bereich der Bauausführung 
gewerblicher und/oder industrieller Gebäude ist daher auch die bau-
konstruktive Ausgestaltung der schall- und wärmeübertragenden 
Fassaden- und Dachkonstruktionen.
Bei der energetischen Bewertung der Gebäudehüllen von Industrie- 
und Gewerbegebäuden gewinnen mit der gültigen Energieeinsparver- 
ordnung 2007 und der demnächst erwarteten EnEV 2009 die Themen 
Wärmeschutz und Luftdichtheit weiter stark an Bedeutung.
Die vorhandenen Nachweis- und Bemessungsverfahren im Industrie- 
und Gewerbebau unterscheiden sich jedoch signifikant von den 
üblichen und allgemein bekannten und angewendeten Verfahren 
des Wohnungs- und Nichtwohnungsbaus, die hier nicht anwendbar 
sind. Zusätzlich weichen die Bauarten im Industrie- und Gewerbebau 
in der Regel von denen aus dem Wohnungsbau bekannten ab – hier 
werden vornehmlich leichte Metallkonstruktionen für die Gebäude-
hülle eingesetzt.
Im Rahmen dieses Seminars sollen die grundlegenden Fähigkeiten ver- 
mittelt werden, um für die Standardanwendungen in üblichen städte- 
baulichen sowie baukonstruktiven Situationen des Industrie- und 
Gewerbebaus die bauaufsichtlich geforderten Nachweise führen zu 
können.

Themen
·  Schallschutz 
·  Luftschalldämm-Maße von Metall-Leichtbaukonstruktionen:  

Querschnitte und Kennwerte
·  Schallübertragungsvorgänge im Metall-Leichtbau: Systeme und 

ihre Einflussparameter
·  Anforderungen an den Immissionsschutz nach TA Lärm
·  Nachweis der Schallemissionen von Gewerbe- und Industriebauten 

nach VDI 2714, DIN EN 12354, DIN ISO 9613-2
·  Wärmeschutz und Luftdichtheit 
·  Energetische Bewertung nach Energieeinsparverordnung 2007
·  Wärmebrücken / Mindestwärmeschutz nach DIN 4108
·  Thermografie- und Luftdichtheitsuntersuchungen

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
01.12.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13267

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
W. M. Willems
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, Technische Universität 
Dortmund, Lehrstuhl für 
Bauphysik und Technische 
Gebäudeausrüstung

Dr.-Ing. M. Kuhnhenne
saSV für Schall- und Wärme-
schutz, RWTH Aachen, 
Lehrstuhl für Stahlbau und 
Leichtmetallbau

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
07.12.10, 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13268

Teilnehmerzahl maximal 50

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  
W. M. Willems
saSV für Schall- und Wärme-
schutz
Dr.-Ing. K. Schild
Beide: Technische Universität 
Dortmund, Lehrstuhl für 
Bauphysik und Technische 
Gebäudeausrüstung 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Feuchteschutz im Hochbau

Eine unzureichende Detailplanung vor dem Hintergrund feuchte-
schutztechnischer Anforderungen, deren fehlerhafte Umsetzung 
oder auch einfach die Unkenntnis physikalischer Zusammenhänge, 
stellen auch heute die primäre Ursache von Schäden und Mängeln 
an Gebäuden dar.
Die physikalischen Hintergründe und planerischen Inhalte des bau- 
lichen Feuchteschutzes erweisen sich dabei als ausgesprochen 
komplex und umfassend. Sie reichen von der Diffusion des in der 
Dampfphase vorhandenen Wassers durch Bauteilschichten, über  
die Beanspruchung von Bauteilen durch flüssiges Wasser bis hin zu 
Frostschäden in der Feststoffphase von Wasser. 
Im Rahmen dieses Seminars sollen daher die wichtigsten Feuchte-
transportmechanismen und die damit korrelierenden Beanspru-
chungen eines Bauwerks dargestellt und Lösungen bzw. Nachweis-
verfahren vor dem Hintergrund der entsprechenden Normen 
diskutiert werden.

Themen
·  Grundlagen zum hygrischen Verhalten von Baustoffen
·  Diffusionsverhalten von Bauteilquerschnitten unter stationären  

thermischen Randbedingungen nach DIN 4108 (Glaser-Verfahren)
·  Diffusionsverhalten von Bauteilquerschnitten unter abschnittweise 

stationären Randbedingungen für von Wohnzwecken abweichende 
Nutzungen (z. B. in Schwimmhallen, Gewerbebetriebe) nach DIN 
13788

·  Mindestwärmeschutz und Schimmelpilzbildung
·  Schlagregenschutz von Fassaden und Dächern
·  Anforderungen an erdberührte Bauteile nach DIN 18195
·  Ausführung von Bauteilen in WU-Beton sowie mit bituminösen 

Abdichtungen
·  Simulationsrechnungen als Basis für detailliertere Nachweise

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten
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Wärmedämm-Verbundsysteme im Fokus: Neue Normen, Richtli-
nien und Vorschriften – Mehr Planungssicherheit oder Überregu-
lierung?

Energieeinsparung ist wichtiger denn je. Ein wichtiger Baustein ener- 
getische Ertüchtigung von Gebäuden ist die Dämmung von Fassaden 
mit Wärmedämm-Verbundsystemen. Doch Vorsicht: nichts ist so 
beständig wie der Wandel. Neben der stetigen Weiterentwicklung 
der Produkte und Arbeitsverfahren unterliegen auch Verordnungen, 
Normen und Merkblätter einer ständigen Veränderung. Dies setzt die 
Kenntnis der Vor- und Nachteile sowie der Verarbeitung der verschie-
denen WDVS-Systeme und insbesondere neuer Produkte voraus. 
Daneben müssen immer neue Anforderungen und Regelwerke beim 
Umgang mit WDVS beachtet werden. Allein die EnEV ist seit der 
Einführung 2002 zweimal überarbeitet worden und seit 01.10.2009 
liegt die Neufassung vor. Da gilt es den Überblick zu behalten, um 
die veränderten Anforderungen in der Praxis gerecht zu werden.

Themen
·  Neuerungen der EnEV 2009 und deren Auswirkungen auf die Praxis 
·  WDV-Systeme mit dazugehörigen Systemkomponenten und 

Anwendungsgebiete
·  Untergrundbeurteilung und Prüfung
·  Detaillösungen und Anschlüsse / Fenster und Öffnungen im WDVS
·  Systemverarbeitung und Systemkomponenten von Schaumklebe-

systemen mit Praxisteil
·  Mikroorganismenbewuchs auf WDVS
·  Achtung Falle: Windlasten nach DIN 1055 beachten! Richtige  

Planung und Ausführung der Verdübelung 
·  Brandschutz bei WDVS: Ist der Brandriegel zulässig? Wann darf 

man ihn anwenden? 
·  Sanierung alter WDVS: einfach aufdoppeln?
·  Fallbeispiele zu Schäden an WDVS 

Im Rahmen des Seminars soll dem Planer, Bauleiter oder Ausführenden 
vermittelt werden, inwieweit die neuen Vorschriften mehr Planungs-
sicherheit bieten oder mögliche Fallstricke und ein erhöhtes Haftungs- 
risiko bedeuten. Weiterhin werden an aktuellen Fallbeispielen aus 
der Praxis für die Praxis schadhafte WDVS-Fassaden vorgestellt und 
Möglichkeiten der Sanierung erörtert, nach dem Motto: „Aus Fehlern 
anderer lernen“. 

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, 
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Energieberater, Ingenieure 
und Architekten

Termin /Ort
14.12.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13269

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dipl.-Ing. H.-J. Rolof
öbuv Sachverständiger für 
Beschichtungen, Bautenschutz, 
Bodenbeläge (IHK zu Koblenz), 
iba-Institut Gottfried & Rolof, 
Koblenz / Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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1. Termine /Orte
04.03. und 05.03.10
Gladbeck / Hochschule Bochum
Seminar-Nr. 10 -12750

2. Termine /Orte
10.05. und 11.05.10
Gladbeck / Hochschule Bochum
Seminar-Nr. 10 -12751

Teilnehmerzahl 
jeweils maximal 20

Fachliche Leitung
Prof. Dr.-Ing. M. Mertens
Ing. (grad.) P. Pier

Referenten 
Dipl.-Ing. T. Baron
Bauhaus-Universität Weimar,  
F. A. Finger-Institut für Baustoff-
kunde, Weimar

Prof. Dr.-Ing. H. Kramer
Kramer + Albrecht Ingenieur-
ges. mbH & Co. KG, Hamburg

Prof. Dr.-Ing. M. Mertens
Hochschule Bochum

Ing. (grad.) P. Pier
Landesbetrieb Straßenbau NRW

Dipl.-Ing. O. Gunkel
Dipl.-Ing. S. Reher

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 380 Mitglieder IK-Bau NRW
D 450 Nichtmitglieder 

16 Zeiteinheiten

Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung II: Praxis und  
Sondergebiete der Bauwerksprüfung (2-tägig)

Die Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Lehrgang ist eine  
vorherige Teilnahme an dem 5-tägigen Lehrgang für Ingenieure der 
Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (mit Zertifikat). 

Am ersten Tag finden unter Anleitung erfahrener Bauwerksprüfer 
praktische Übungen an einer 300 m langen Spannbetonbrücke aus 
den 60er Jahren statt, an der die Teilnehmer die für diese Bauwerke 
typischen Schäden (Koppelfugen, Lager, Fahrbahnübergänge, Hohl-
stellen...) begutachten und prüfen. 
Persönliche Schutzausrüstung (auch Helm, Steigereinsatz), Ham-
mer, Digitalkamera und Laptop mit dem installierten Programm 
SIB-Bauwerke sind von den Teilnehmern mitzubringen.

Am 2. Lehrgangstag erfolgt eine betreute Auswertung und Dokumen-
tation der vor Ort gesammelten Ergebnisse der eigenen Bauwerks-
prüfung mit SIB-Bauwerke. Der Nachmittag des zweiten Lehrgangs-
tages ist Vorträgen aus Sondergebieten der Bauwerksprüfung vorbe-
halten. 

Themen
· Handnahe Bauwerksprüfung vor Ort
·  Auswertung der Brückenprüfung und Erstellen des Prüfberichtes 

mit SIB-Bauwerke 
·  Schäden an dynamisch beanspruchten Konstruktionen
·  Schadensabläufe an Holzkonstruktionen 
·  Zerstörungsfreie/zerstörungsarme Prüfung einer Bongossiholz- 

brücke, Erfahrungsbeispiel 

Teilnehmer
Ingenieure der Bauwerksprüfung aus Ingenieurbüros und Bauver-
waltungen, saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf 
diesem Sachgebiet, Tragwerksplaner

45

04.  Standsicherheit – Tragwerks planung –  
Erd- und Grundbau – Ingenieurbau



46

DIN 1045-1 für Konstrukteure

Die für alle am Bau Beteiligten wichtige DIN 1045 „Tragwerke aus 
Beton, Stahlbeton und Spannbeton“ ist im Juli 2001 erschienen und 
2002 in NRW bauaufsichtlich eingeführt worden. Seit dem 01.01.05 
ist eine Planung nur noch nach diesem neuen Normenwerk möglich.

Gegenüber der DIN 1045 (7/88) und DIN 4227 (7/88) wurde der 
Inhalt vollständig neu bearbeitet und umstrukturiert. Die neue DIN 
1045 vereinigt die bisher genannten Regelungen für Beton, Stahl-
beton, Spannbeton, Leichtbeton usw. Sie wurde gegliedert in vier 
Teile mit jeweils einem beschränkten Sachgebiet (z. B.: DIN 1045-1 
„Bemessung und Konstruktion“). Bei der Überarbeitung erfolgte 
eine Anpassung an die technische Entwicklung hinsichtlich des 
Sicherheitskonzeptes nach DIN 1055-100, der Schnittgrößenermitt-
lung und der Bemessung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken.

Im August 2008 ist nun eine Neufassung der DIN 1045-1 erschienen 
(DIN 1045-1:2008-08). In dieser Neufassung der Norm sind Berich-
tigungen, Änderungen und Ergänzungen zu DIN 1045-1:2001-07, 
die sich durch DIN 1045-1 Berichtigung 1:2002-07 bzw. DIN 1045-1 
Berichtigung 2:2005-06 (Ersatz für DIN 1045-1 Berichtigung 1:2002-
07) sowie den Normenentwurf DIN 1045-1/A1:2007-05 und die 
zugehörigen Diskussionen ergeben haben, eingearbeitet worden. 
Vor diesem Hintergrund zeigt das Seminar schwerpunktmäßig die 
Berichtigungen, Änderungen und Ergänzungen in der praktischen 
Anwendung der Neufassung von DIN 1045-1 im Stahlbetonbau auf. 

Theoretische Zusammenhänge werden nur insoweit angesprochen, 
als ihre Kenntnis für den täglichen Umgang mit der neuen Norm 
erforderlich ist. Der Schwerpunkt des Seminars liegt in der Anwen-
dung der Neufassung der Norm (DIN 1045-1:2008-8) bei der Kon-
struktion im Stahlbetonbau.

Themen
Begriffe und Formelzeichen, Baustoffe, Sicherstellung der Dauerhaf-
tigkeit, Sicherheitskonzept, Grenzzustände der Tragfähigkeit, Grenz-
zustände der Gebrauchstauglichkeit, Allgemeine Bewehrungsregeln, 
Konstruktionsregeln, Bautechnische Unterlagen, Beispiele

Teilnehmer
Konstrukteure, die im Bereich der Ausführungsplanung von  
Stahlbetontragwerken tätig sind.

Termin /Ort
12.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13270

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. H. Herrmann 
Fachhochschule Köln

Prof. Dipl.-Ing. G. Heydel
Leverkusen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
17.03.10, 09.30 -17.00 Uhr
Duisburg
Seminar-Nr. 10 -13271

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing.  
K. Meskouris
Obmann des DIN Ausschusses 
„Erdbeben“
Dr.-Ing. Ch. Butenweg
Beide: RWTH Aachen, Lehrstuhl 
für Baustatik und Baudynamik
Dr.-Ing. C. Ebenau
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicher-
heit, Ingenieurpartnerschaft  
Karvanek-Thierauf, Essen
Dr.-Ing. W. Kuhlmann
öbuv Sachverständiger für Bau-
dynamik, Erschütterungen und 
Schwingungen im Bauwesen 
(IK-Bau NRW), Kempen Krause 
Ingenieurgesellschaft, Aachen
Dr.-Ing. W. Roeser
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicher-
heit, H+P Ingenieure GmbH & 
Co. KG (Hegger+Partner), 
Aachen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Die DIN 4149: 2005 und der Nationale Anhang zum EC 8 Teil 1

Die im April 2005 als Weißdruck erschienene DIN 4149 „Bauten in 
deutschen Erdbebengebieten“ hat mittlerweile in Nordrhein-Westfalen 
und auch in den meisten anderen Bundesländern, die in bemessungs-
relevantem Umfang von Erdbeben betroffen sind, Eingang in die 
Bemessungspraxis gefunden. Die wichtigsten Regelungen der DIN 
4149 finden sich auch in dem Nationalen Anhang zum Teil 1 des Euro-
code 8, der im Jahr 2009 der Fachöffentlichkeit vorgestellt wurde. 
Bekanntlich werden die Eurocodes mit den dazugehörigen Nationalen 
Anhängen in absehbarer Zeit die DIN – Normen ablösen, weshalb die 
Kenntnis der damit zusammenhängenden Änderungen in der Nach-
weisführung für die praktische Anwendung erforderlich ist.

Im Seminar wird der Stand der Erdbebennormung in Deutschland und 
die Bedeutung der DIN 4149 im Hinblick auf die bevorstehende Ein-
führung des einheitlichen europäischen Normenwerks mit seinen Nati-
onalen Anhängen vorgestellt. Nach einer kurzen allgemeinen Einfüh-
rung werden die Berechnungsverfahren und die in der Norm formu-
lierten Anforderungen an einen erdbebengerechten Tragwerksentwurf 
erläutert. Im Anschluss wird die Anwendung der Norm an Hand von 
Berechnungsbeispielen aus der Baupraxis für Stahlbetonbauten, Stahl-
bauten und Mauerwerksbauten demonstriert. Der Schwerpunkt liegt 
hierbei auf der Wahl der Duktilitätsklassen, der baulichen Durchbildung 
und der Durchführung der notwendigen Standsicherheitsnachweise. 
Für jeden Baustoff werden dem Tragwerksplaner Empfehlungen an die 
Hand gegeben, wie die Nachweise für den Lastfall Erdbeben effektiv 
und mit vertretbarem Aufwand geführt werden können. Abschließend 
werden die Anwendung der Norm auf den Bauwerksbestand und 
Sonderbauwerke (Industriebauten, infrastrukturelle Bauten, …) sowie 
spezielle Auslegungsfragen, die aus der Praxis an den zuständigen 
DIN-Ausschuss „Erdbeben“ herangetragen wurden, diskutiert. 

Themen
Nachweiskonzepte nach DIN 4149:2005 und EC 8-1; Anwendung 
der Berechnungsverfahren; Auslegung von Stahlbauten; Auslegung 
von Betonbauten; Auslegung von Mauerwerksbauten; Bestands-
bauten, Sonderbauwerke und spezielle Auslegungsfragen 

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sachge- 
biet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure aus Planungs- 
büros, ausführenden Firmen, Behörden und Prüfinstituten, die im 
Hoch- und Industriebau planend, aufstellend und prüfend tätig sind.
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SIB-Bauwerke (2-tägig)

Das Programmsystem SIB-Bauwerke ist eine Entwicklung der Straßen- 
bauverwaltungen von Bund und Ländern, die auch die Eigentümer 
dieses IT-Produktes sind. Die fachliche Betreuung erfolgt durch die 
Bund / Länder-Dienstbesprechung „IT-Koordinierung im Straßenwe-
sen“, Projektgruppe „Bauwerke“. Bund und Länder haben die WPM-
Ingenieure GmbH mit der Programmerstellung und dem Vertrieb für 
die Drittnutzer beauftragt. 

Das Programm ermöglicht die Erstellung des Bauwerksbuches nach 
der ASB-ING 2008 sowie die Durchführung der Bauwerksprüfung 
nach DIN 1076 in Verbindung mit der RI-EBW-PRÜF Ausgabe 2007. 
Mit ihm ist die Erfassung von Bauwerks- und Schadensdaten, das 
Erstellen von Bauwerksbüchern und Bauwerksprüfberichten, die Ver-
waltung und Archivierung von digitalen Bildern, Plänen, Statiken, 
Einbauprotokollen sowie Auswertung von beliebigen Konstruktions-
daten und Schäden realisiert.

Die Kenntnisse über SIB-Bauwerke sind vorgeschriebene Voraus- 
setzung zur Teilnahme am Lehrgang für Ingenieure der Bauwerks-
prüfung nach DIN 1076.

Themen
1.  Die ASB-ING 2008 und RI-EBW-PRUF 2007 als Grundlage von 

SIB-Bauwerke
2.  Neuerungen der Version 1.8 sowie der zugehörigen ASB-ING  

und RI-EBW-PRUF
3. Die Voreinstellungen von SIB-Bauwerke 
4. Die Export / Import-Schnittstelle 
5. Erfassen von Bauwerksdaten anhand eines Beispiels
6. Bauwerksprüfung mit SIB-Bauwerke anhand eines Beispiels

Teilnehmer
Ingenieure der Bauwerksprüfung aus Ingenieurbüros und  
Bauverwaltungen

1. Termine /Ort
19.04. und 20.04.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12746

Teilnehmerzahl maximal 15

2. Termine /Ort
30.08. und 31.08.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12747

Teilnehmerzahl maximal 15

Referent
Dipl.-Ing. (FH) J. Bohlander
WPM Ingenieure, Ingenieur-
gesellschaft für Bauwesen  
und Datenverar beitung mbH, 
Neukirchen-Heinitz

Teilnahmegebühr
D 300 Mitglieder IK-Bau NRW
D 350 Nichtmitglieder 

16 Zeiteinheiten
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1. Termine /Ort
26.04. bis 30.04.10,
Hochschule Bochum
Seminar-Nr. 10 -12748

Teilnehmerzahl maximal 25

2. Termine /Ort
13.09. bis 17.09.10,
Hochschule Bochum
Seminar-Nr. 10 -12749

Teilnehmerzahl maximal 25

Bei Bedarf werden weitere 
Lehrgänge angeboten.

Fachliche Leitung
Prof. Dr.-Ing. M. Mertens 
Hochschule Bochum

Referenten
u.a. aus Straßenbauverwal-
tungen, der BASt, der BAM, 
aus Ingenieurbüros sowie aus 
Forschung und Lehre

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D �900 Mitglieder IK-Bau NRW
D �900 Nichtmitglieder 
D 800 Mitglieder VFIB

D 50 Prüfungsgebühr (nur bei 
Erfüllung der Zugangsvoraus-
setzungen)

46 Zeiteinheiten

Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung nach DIN 1076
(5-tägig)

Bauwerksprüfungen erfolgen im Brückenbau nach einem in DIN 1076 
festgelegten Verfahren. Etwa 20.000 Brücken stehen in Deutschland 
pro Jahr zur Hauptprüfung, dieselbe Anzahl zur einfachen Prüfung an. 
Zur Vereinheitlichung des Niveaus der Bauwerksprüfungen und zur 
Erweiterung der Kenntnisse wurde vom ehemaligen Bund / Länder /
Hauptausschuss Brücken- und Ingenieurbau ein Lehrgangskonzept 
entwickelt. 
Die Ingenieurakademie West bietet in Zusammenarbeit mit dem 
VFIB (www.vfib-ev.de) praxisorientierte einwöchige Lehrgänge an.
Bund und Länder beabsichtigen in Zukunft, die Teilnahme am 
„Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung“ als Qualitätsnach-
weis zu fordern. 

Prüfungsvoraussetzungen
·  ein abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium  

des Bauingenieurwesens
· 5-jährige Berufserfahrung im Konstruktiven Ingenieurbau
·  Nachweisbare Kenntnisse bezüglich der Anwendung des  

Programms „SIB-Bauwerke“. 
Als nachweisbare Kenntnisse gelten: 
·  Teilnahme an einem Lehrgang „SIB-Bauwerke“ oder
·  Bestätigung der Kenntnisse durch eine Straßenbaubehörde 

Die Teilnehmer, die die Prüfungsvoraussetzungen erfüllen, nehmen 
an der abschließenden Prüfung teil und erhalten bei Erfolg ein bun-
desweit gültiges Zertifikat des VFIB. Sonstige Teilnehmer erhalten 
eine Teilnahmebestätigung.

Lehrgangsinhalte u. a.
Prüfung und Beurteilung von Stahl- / Stahlbeton- / Spannbeton-
konstruktionen und seilabgespannten Bauwerken mit Schwerpunkt 
im Bereich von Ingenieurbauwerken im Straßenbau, z. B. Brücken.
Rechtliche und technische Regelungen, Kostenerfassung, Fahrzeug- 
und Gerätemanagement, Organisation, Unfallverhütung, Schadens-
erfassung, -analyse, -ursachen, Auswertung, Praktische Übungen

Teilnehmer
Ingenieure der Bauwerksprüfung aus Ingenieurbüros und Bauver-
waltungen, saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf 
diesem Sachgebiet, Tragwerksplaner 
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Nachträgliche Bauwerksabdichtung

Mängel bei Bauwerksabdichtungen stehen in der Liste von Fehlern 
und Schäden unstrittig ganz oben. Dabei ist mit akuten Feuchtig-
keitsdurchtritten ein Phänomen gegeben, welches allen Beteiligten 
diese Mängel und Schäden drastisch vor Augen führt. 

Die verantwortungsvolle Aufgabe von beurteilenden Sachverständi-
gen, Planern und Ausführenden besteht darin, Instandsetzungsver-
fahren zu ergreifen, die den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen. So ist es erforderlich – unter Berücksichtigung der 
DIN 18195 „Bauwerksabdichtungen“, der Mutter aller Abdichtungs-
normen, auf eine Vielzahl besonderer Richtlinien und Merkblätter 
zurückzugreifen, die sich allesamt seit vielen Jahren in der Baupraxis 
bewährt haben. 

Für die ausführliche Darstellung der gesamten Problemstellung  
werden daher folgende Einzelthemen ausführlicher besprochen:
· Ausgangssituation / Regelwerke
· Voruntersuchungen
· Außenabdichtungen
· Innenabdichtungen
· Injektionen
· Qualitätssicherung

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Tragwerksplaner, 
Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
30.04.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13272

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Prof. Dr.-Ing. W. Fix
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für Schäden 
an Gebäuden, insb. Bauphysik 
und Bautenschutz (Nieder-
rheinische IHK zu Duisburg), 
Schermbeck; Ingenieurbüro  
für Bauberatung und Bauphy-
sik / Fachhochschule Münster

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
06.05.10, 09.30 -13.30 Uhr 
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13273

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dr.-Ing. H.-J. Krause
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicherheit, 
Kempen Krause Ingenieurge-
sellschaft, Aachen

Dipl.-Ing. H. Seitz
Kempen Krause Beratende 
Ingenieure GmbH, Köln

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Bauen im Bestand – Verstärkung von Baukonstruktionen

Planungs- und Bauaufgaben verlagern sich zunehmend vom Neubau 
zum „Bauen im Bestand“. Um bestehende Immobilien an veränderte 
Anforderungen anpassen zu können, ist vielfach eine Verstärkung der 
tragenden Konstruktion unumgänglich. Die Wahl geeigneter Verstär-
kungsmaßnahmen, deren Konzeption und Bemessung stellt dabei 
eine ingenieurtechnische anspruchsvolle Aufgabe dar. 

Mit diesem Seminar werden die Grundlagen der Verstärkungsverfah-
ren vermittelt und anhand von Beispielen erläutert. Auf diese Weise 
werden die Seminarteilnehmer in die Lage versetzt, für zukünftige 
Verstärkungsmaßnahmen das geeignete Verfahren auszuwählen und 
die statisch-konstruktive Nachweise hierfür zu führen. 

Im Einzelnen werden folgende Seminarthemen behandelt:
·  Allgemeine und baurechtliche Aspekte: Konstruktiver Brandschutz, 

Bestandsschutz, Prüfstatik
·  Beurteilung von Traglastreserven: Bauwerksfestigkeit, statische 

Nachweiskonzepte
·  Anordnung zusätzlicher Tragelemente: Zusammenwirken, Lastauf-

teilung, zeitabhängige Vorgänge
·  Bemessung und Konstruktion von Spritzbetonverstärkungen: Norm, 

konstruktive Anforderungen, Nachweise für Platten, Balken und 
Stützen

·  Bemessung und Konstruktion von CFK-Lamellenverstärkungen: 
Geklebte, geschlitzte Lamellen, konstruktive Anforderung, Heißbe-
messung

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Tragwerksplaner, 
Ingenieure und Architekten
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DIN 1045-1 – Anwendung der Neufassung der Norm im  
Stahlbetonbau

Die für alle am Bau Beteiligten wichtige DIN 1045 „Tragwerke aus 
Beton, Stahlbeton und Spannbeton“ ist im Juli 2001 erschienen und 
2002 in NRW bauaufsichtlich eingeführt worden. Seit dem 01.01.05 
ist eine Planung nur noch nach diesem neuen Normenwerk möglich.

Gegenüber der DIN 1045 (7/88) und DIN 4227 (7/88) wurde der Inhalt 
vollständig neu bearbeitet und umstrukturiert. Die neue DIN 1045 
vereinigt die bisher genannten Regelungen für Beton, Stahlbeton, 
Spannbeton, Leichtbeton usw. Sie wurde gegliedert in vier Teile mit 
jeweils einem beschränkten Sachgebiet (z. B.: DIN 1045-1 „Bemes-
sung und Konstruktion“). Bei der Überarbeitung erfolgte eine Anpas-
sung an die technische Entwicklung hinsichtlich des Sicherheitskon-
zeptes nach DIN 1055-100, der Schnittgrößenermittlung und der Be -
messung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetontragwerken.

Im August 2008 ist nun eine Neufassung der DIN 1045-1 erschienen 
(DIN 1045-1:2008-08). In dieser Neufassung der Norm sind Berichti-
gungen, Änderungen und Ergänzungen zu DIN 1045-1:2001-07, die 
sich durch DIN 1045-1 Berichtigung 1:2002-07 bzw. DIN 1045-1 
Berichtigung 2:2005-06 (Ersatz für DIN 1045-1 Berichtigung 1:2002-07) 
sowie den Normenentwurf DIN 1045-1/A1:2007-05 und die zuge-
hörigen Diskussionen ergeben haben, eingearbeitet worden.

Vor diesem Hintergrund zeigt das Seminar schwerpunktmäßig die  
Be  richtigungen, Änderungen und Ergänzungen in der praktischen 
An  wendung der Neufassung von DIN 1045-1 im Stahlbetonbau auf.

Theoretische Zusammenhänge werden nur insoweit angesprochen, 
als ihre Kenntnis für den täglichen Umgang mit der neuen Norm in 
ihrer neuesten Fassung erforderlich ist.

Themen (Auszug)
· Einführung in die Neufassung von DIN 1045-1
· Grenzzustände der Tragfähigkeit 
· Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
· Allgemeine Bewehrungsregeln 
· Konstruktionsregeln

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem  
Sachgebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure

Termin /Ort
07.05.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13274

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. H. Herrmann 
Fachhochschule Köln

Prof. Dipl.-Ing. G. Heydel 
Leverkusen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
20.05.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13275

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. R. 
Kindmann
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicherheit, 
Prüfingenieur für Baustatik
Dipl.-Ing. J. Vette 
Beide: Lehrstuhl für Stahl- und 
Verbundbau, Ruhr-Universität 
Bochum

Dr.-Ing. M. Kraus
Ingenieursozietät Schürmann –  
Kindmann und Partner GbR, 
Dortmund

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Konstruktions- und Berechnungsbeispiele aus dem Stahlhoch- 
und Industriebau

Im Rahmen des Seminars werden verschiedene Projekte aus der 
Baupraxis des Stahlbaus vorgestellt und über interessante Aspekte 
hinsichtlich der Standsicherheit berichtet. Im Vordergrund stehen 
die konstruktive Durchbildung, Stabilitätsnachweise für Bauteile 
und Nachweise für Verbindungen. 

Themen
· Hallen mit weitgespannten Fachwerkträgern
· Lehren aus Schäden bei Fachwerkträgern
· Fachwerkträger mit Vierendeelbereichen
· Strommaste Münsterland: Einsturzursachen
· Flugzeughalle in Düsseldorf
· Maschinenhaus eines Kraftwerks
· Siloüberdachung (Kraftwerk)

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Tragwerksplaner, 
Ingenieure aus Planungs- und Prüfbüros
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Wasserundurchlässige Betonkonstruktionen im Grundwasser nach 
der WU-Richtlinie des DAfStb

Das Bauen im Grundwasser zählt (gemäß dem Bauschadensbericht 
der Bundesregierung) zu den häufigsten Anlässen für Streitigkeiten, 
die – letztendlich – vor Gericht ausgetragen werden. Zur Beurteilung 
der Planungsleistungen bzw. der ausgeführten Leistungen kommt 
dann bei Gericht den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik 
‚aaRdBt‘ eine überragende Bedeutung zu. Für das Bauen im Grund- 
wasser mit Beton zählen zu den aaRdBt heute zweifelsfrei die WU-
Richtlinie des DAfStb (zusammen mit den zugehörigen Erläuterungen) 
sowie das 2009 erschienene DBV-Merkblatt „Hochwertige Nutzung 
von Untergeschossen“. In diesen Vorschriften werden die wesent-
lichen Elemente der Bauweise detailliert beschrieben, es werden die 
notwendigen technischen Anforderungen formuliert, es werden aber 
auch sehr deutlich Vorgaben zur Qualitätssicherung, zu den Verant-
wortlichkeiten sowie den Zuständigkeiten gemacht. 
 
Für eine reibungsarme Koordination aller Baubeteiligten und für den 
‚mangelfreien‘ Erfolg einer WU-Baumaßnahme wird es deshalb 
grundlegend wichtig, im Seminar folgende Themen zu behandelnden:
· Wasserbeanspruchung, Nutzungsklassen und Entwurfsgrundsätze,
· Betontechnologie mit Überwachung,
· Zwangminimierung und Bauphysik,
· Bemessung und Konstruktion der Bewehrung,
· Verwendung von Elementwänden und Fertigteilen,
· Fugenanordnung und -ausbildung (mit Beachtung der ‚abP‘)
· Bauausführung einschl. Qualitätssicherung.

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Tragwerksplaner, 
Ingenieure 

Termin /Ort
28.05.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13276 

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Prof. Dr.-Ing. W. Fix
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für Schäden 
an Gebäuden, insb. Bauphysik 
und Bautenschutz (Nieder-
rheinische IHK zu Duisburg), 
Schermbeck; Ingenieurbüro  
für Bauberatung und Bauphy-
sik / Fachhochschule Münster
Prof. Dr.-Ing. D. Mähner
öbuv Sachverständiger für  
Tunnelbau und Stahlbetonbau 
(IHK Nord Westfalen)
Prof. Dr.-Ing. G. Schaper
öbuv Sachverständiger für Kon-
struktiven Ingenieurbau – Statik 
– Tragwerksplanung, (IHK Nord 
Westfalen)
Alle: Fachhochschule Münster

Dipl.-Ing. J. Weber
Beratender Ingenieur, Sachver-
ständiger für Betontechnolo-
gie und Betoninstandsetzung, 
Lüdenscheid

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
01.06.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13277 

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. M. Kramer
IB KRAMER Tragwerksplanung 
FEM-Berechnung, Essen

TRBr Dipl.-Ing. A. Plietz
Ministerium für Bauen und Ver-
kehr des Landes NRW, Düs-
seldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Glas am Bau – ein Buch mit sieben Siegeln?! Anwendungen, 
Nachweise und baurechtliche Grundlagen

Die Verwendung von Glas am Bau erfreut sich einer ungebrochenen 
Beliebtheit. Der Trend der letzten Jahre, diesen Baustoff vermehrt auch 
in statisch relevanten Bereichen von Tragstrukturen einzusetzen, wird 
sich auch in Zukunft sicher fortsetzen. Im Vergleich zu konventionellen 
Bauarten wie z. B. dem Stahl- oder Massivbau steckt die Produkt- und 
Berechnungsnormung im Bereich des konstruktiven Glasbaus noch 
immer in den Kinderschuhen. Hieraus ergeben sich in der Praxis immer 
wieder Unsicherheiten auf Seiten der aufstellenden Ingenieure wie 
auch bei den Prüfingenieuren bezüglich einer baurechtlich und ingeni-
eurtechnisch korrekten Behandlung von Problemen des Glasbaus.

Im Rahmen des Seminars wird zunächst ein Überblick über die zur Ver-
fügung stehenden Glasprodukte mit Blick auf den Einsatz im Bauwesen 
gegeben. Hierbei werden die Materialeigenschaften sowie das Versa-
gens- und Tragverhalten besprochen und der Einsatz von Sonderglä- 
sern, hier insbesondere die immer häufiger zur Anwendung kommen-
den gebogenen Verglasungen, diskutiert. Aufgezeigt werden sowohl 
mögliche Einsatzbereiche des Glases in der Konstruktion wie auch die 
erforderlichen Überlegungen hinsichtlich der einzusetzenden Glasart, 
Verbindungsmöglichkeiten und geeigneten Nachweismethode.

Ein wesentlicher Teil des Seminars widmet sich der Betrachtung der 
baurechtlichen Grundlagen. Anhand von praktischen Beispielen werden 
die nationale und europäische Produktnormung, Verwendbarkeitsnach- 
weise, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnisse und das Verfahren zur Zustimmung im Einzelfall 
erläutert. Die technischen Regeln für die Planung, Bemessung und Kon- 
struktion im Glasbau in der Liste der Technischen Baubestimmungen wer- 
den dargestellt und ein Ausblick auf die neue DIN EN 18008 gegeben. 
Abschließend erfolgt anhand von Rechenbeispielen eine Gegenüber-
stellung der DIN EN 18008 V zu den zur Zeit noch gültigen Technischen 
Regeln TRLV, TRAV und TRPV.

Themen
Technische Grundlagen; Konstruktions- und Berechnungsgrundla-
gen; Baurechtliche Grundlagen; Technische Baubestimmungen;  
Verfahren der Zustimmung im Einzelfall; Bemessung nach TRLV, 
TRAV, TRPV im Vergleich zu DIN EN 18008 V: Berechnungsbeispiele

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Tragwerksplaner, 
Ingenieure
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Anwendung des Eurocode 2, Teil 1-1 (DIN EN 1992-1-1) in der 
Tragwerksplanung (2-tägig)

Die Veröffentlichung der Europäischen Norm EN 1992-1-1, Euro-
code 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken „Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für 
den Hochbau“ als DIN EN 1992-1-1 mit nationalem Anhang als 
Weißdruck ist für das Frühjahr 2010 angekündigt. Die bauaufsicht-
liche Einführung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahre 2011 
erfolgen. 

Das Seminar soll dazu beitragen, die in der Praxis im Bereich der  
statisch-konstruktiven Bearbeitung und Prüfung von Betonbauwer-
ken tätigen Ingenieure auf die neue Norm vorzubereiten. 

Im Vordergrund des Seminars steht die praxisorientierte Aufstellung 
von Nachweisen. Alle Abschnitte der EN 1992-1-1 werden neben 
den erforderlichen Hintergrunderläuterungen durch ausführliche Bei-
spiele und Vergleiche mit den bisherigen Regelungen begleitet. Die 
Teilnehmer erhalten hierzu Unterlagen incl. einer Beispielsammlung.

Themen 
·  Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept,  

Bemessungsregeln, Baustoffe
·  Ermittlung der Schnittgrößen
·  Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit 
·  Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit
·  Bewehrungs- und Konstruktionsregeln

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure

Termin /Ort
09.06. und 16.06.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13346 

Teilnehmerzahl maximal 50

Referentinnen
Prof. Dr.-Ing.  
M. Schnellenbach-Held
Dr.-Ing. A. Eßer
Beide: Universität Duisburg-
Essen

Teilnahmegebühr
D 170 Mitglieder IK-Bau NRW
D 250 Nichtmitglieder 
D 120 Jungingenieure

16 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
01.07.10, 09.00 -13.00 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13278

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dipl.-Ing. B. Walter 
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für Holzbau, 
Aachen, Lehrbeauftragter für 
Holzbau, Universität Duisburg-
Essen

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Praxisseminar Holzbau DIN 1052

Seit Juli 2009 müssen die Holztragwerke nach der „neuen“ Norm 
1052 bzw. alternativ nach dem Eurocode berechnet werden.
In diesem Seminar sollen den Praktikern, die in ihrer täglichen Praxis 
nicht regelmäßig mit dem Baustoff Holz zu tun haben, nach einer 
kurzen theoretischen Einführung praxisrelevante Beispiele aus dem 
Holzbau nach der DIN 1052:2008-12 aufgezeigt werden. Zum Teil 
erfolgt eine Gegenüberstellung der alten mit der neuen Norm. 

Folgende, in der Praxis häufig vorkommende Tragelemente sollen in 
diesem Seminar behandelt werden. Bei der Gebrauchstauglichkeit 
der Decken werden die neuesten Forschungsergebnisse beispielhaft 
aufbereitet. 
· Sparren
· Deckenbalken
· Stützen
· Brettschichtholzunterzug
· Holztafelwand
· Querdruck und Querzug

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure
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Die Einwirkungsnormen am Beispiel ausgewählter Bauvorhaben

Die Ermittlung der Einwirkungen ist ein essentieller Teil der Tragwerks- 
planung. Hier wird gegebenenfalls die Wirtschaftlichkeit auf der 
einen Seite und die Sicherheit bzw. Gebrauchstauglichkeit des später 
ausgeführten Bauwerks auf der anderen Seite bestimmt. Vor diesem 
Hintergrund wird die zielgerichtete Anwendung der Einwirkungsnor-
men an Beispielen aus der realen Arbeit des Tragwerksplaners dis-
kutiert. Vorhandene Möglichkeiten für Vereinfachungen, aber auch 
Verfeinerungen mit dem Ziel der Kostenersparnis bei Gewährleistung 
der erforderlichen Tragwerkssicherheit werden vorgeführt. Bei der 
praktischen Anwendung können Fragen zur Auslegung von Normen-
regelungen aufkommen. Mit den Auslegungstabellen des DIN wird 
versucht, häufig vorkommende bzw. notwendige Auslegungen und 
Erläuterungen für die Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die 
wichtigsten Auslegungen werden im Seminar behandelt. Die Rolle 
der Einwirkungen bei aufgetretenen Schadensfällen wird ebenfalls 
angesprochen. 

Ausgangspunkte sind ausgewählte Beispiele für
·  Bauwerke und Bauteile des allgemeinen Hochbaus einschließlich 

des Hallenbaus, 
· des Industrie- und Kraftwerksbaus sowie 
· des Brückenbaus. 

Erläutert werden die Handhabung von
· Nutzlasten an Treppen und Aufgängen,
· Nutzlasten in Parkhäusern,
· Lastansätzen für Hallentragwerke,
·  Wind- und Schneelasten an weitgespannten Dächern und  

Vordächern,
·  besonderen Windlasten an ausgewählten Industrie- und Kraft-

werksbauten,
· Windlastermittlungen für Brücken,
· Anprallasten an absturzsichernden Bauteilen,
· Lasten infolge Gasexplosionen.

Der jeweilige Normeninhalt wird, soweit benötigt, in einem kurzen 
Überblick dargelegt. 

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure

Termin /Ort
06.07.10, 09.00 -16.30 Uhr 
Soest
Seminar-Nr. 10 -13279

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Prof. Dr.-Ing. H.-J. Niemann
Niemann & Partner, Bochum, 
Obmann des Normenaus-
schusses DIN 1055 Teil 4

Prof. Dr.-Ing. R. Höffer 
Ruhr-Universität Bochum/IRS 
Ingenieurgesellschaft für Bau-
technik mbH, Rolewicz & Asso-
ziierte, Düsseldorf

Dr.-Ing. M. J. Hortmanns
Beratender Ingenieur, EZI  
Eusani – Hortmanns – Zahlten 
Ingenieurgesellschaft mbH, 
Solingen, Mitglied des Nor-
menausschusses DIN 1055  
Teil 4

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
09.07.10, 09.00 -13.00 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13280

Teilnehmerzahl maximal 50

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. R. Harte
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicher   - 
heit und des Brandschutzes, 
Ingenieurgesellschaft  
Krätzig & Partner, Bochum
Dipl.-Ing. T. Mannsfeld
Beide: Bergische Universität  
Wuppertal

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Brandschutzbemessung von Stahlbetonbauteilen

Die Neugestaltung der Sicherheitsphilosophie im Bauwesen mit den 
Normenreihen DIN 1045 und DIN 1055 hat auch eine Überarbeitung 
der brandschutztechnischen Nachweise nach DIN 4102-4 erforder-
lich gemacht. Der Versuch der direkten Anpassung der darin enthal-
tenen gebräuchlichen Tabellen mittels der Änderung DIN 4102-4/A1 
und der Ergänzung DIN 4102-22 hat die Brandschutzbemessung 
unüber sichtlicher und komplizierter gemacht. Dies gilt insbesondere 
für Stahlbetonstützen.

Einen ingenieurmäßigeren Zugang zur Brandschutzbemessung von 
Stahlbetonbauteilen ermöglichen die Nachweisformate der DIN EN 
1992-1-2 mit einem durchgängigen Nachweiskonzept in drei Stufen:
Nachweisstufe 1 – Bemessung mit Tabellen
Nachweisstufe 2 – Vereinfachte Berechnungsverfahren
Nachweisstufe 3 – Allgemeine Berechnungsverfahren

Das Seminar soll dazu dienen, die Grundlagen für diese „heiße 
Bemessung“ darzulegen und deren Anwendung auf praktische  
Problemstellungen zu erläutern.

Themen
1. Anwendung der Eurocodes und aktuelle Entwicklungen
2.  Einwirkungen, Beanspruchungen, Widerstände im Brandfall nach 

DIN EN 1991-1-2
3.  Einwirkungskombinationen und Nachweisformate für die brand-

schutztechnische Bemessung
4.  Verfahren nach Tabellen DIN 4102 und mittels vereinfachter 

Rechenverfahren DIN EN 1992-1-2
5. Anwendungen auf Balken, Platten und Stützen aus Stahlbeton

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit /des Brandschutzes, öbuv 
SV auf diesen Sachgebieten, Tragwerksplaner, Ingenieure aus Pla-
nungsbüros, ausführenden Firmen und Behörden, die im Hoch- und 
Industriebau planend, aufstellend und prüfend tätig sind.
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DIN EN 1992-1-1: Eurocode 2, Teil 1-1 – Anwendung in der Trag-
werksplanung im Stahlbeton- und Spannbetonbau (2-tägig)

Die Entwicklung des Eurocode-Programms für die Tragwerksplanung 
begann vor über 30 Jahren.
Der Eurocode 2 behandelt Stahlbeton- und Spannbetontragwerke. 
Der Zeitplan bis zur vorgesehenen Einführung in Deutschland glie-
dert sich in mehrere Stufen der Bearbeitung von Normen und der 
nationalen Anhängen.

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann- 
betontragwerken, Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln 
für den Hochbau, Deutsche Fassung EN 1992-1-1 sowie der zugehö-
rige Nationale Anhang sollen Anfang 2010 in endgültiger Fassung 
veröffentlicht sein und wahrscheinlich mit der Musterliste der Tech-
nischen Baubestimmungen September 2010 ab Anfang 2011 durch 
die Bundesländer eingeführt werden. Ob eine Stichtagsregelung 
oder eine Übergangsperiode mit Parallelgeltung von DIN 1045 und 
EC 2 damit verbunden sein wird, ist noch nicht entschieden.
Im Vorwort des EC 2 wird die Verpflichtung der im Europäischen 
Komitee für Normung (CEN) organisierten Normeninstitute zur Zurück- 
ziehung nationaler Normen mit dem Datum März 2010 verknüpft. 
Demnach soll das Deutsche Institut für Normung die DIN 1045-1 zum 
31.03.2010 zurückziehen. Die bauaufsichtliche Relevanz der DIN 1045 
ist davon zunächst unberührt, da diese davon abhängt, ob die DIN 
1045-Normen in den eingeführten Listen der Technischen Baube-
stimmungen bzw. Bauregellisten enthalten sind oder nicht.

Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des Seminars die für die 
Berechnung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbau-
teilen wichtigen Regelungen des EC2,Teil 1-1 erläutert und an Bei-
spielen verdeutlicht.
Theoretische Zusammenhänge werden nur insoweit angesprochen, 
als ihre Kenntnis für den täglichen Umgang mit EC 2, Teil 1-1 in der 
Tragwerksplanung erforderlich ist.

Themen (Auszug)
· Einführung in Eurocode 2
· Grenzzustände der Tragfähigkeit 
· Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
· Allgemeine Bewehrungsregeln 
· Konstruktionsregeln

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure

Termine /Ort
06.09. und 07.09.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13281

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. H. Herrmann
Prof. Dr.-Ing. W. Roos
Beide: Fachhochschule Köln

Teilnahmegebühr
D 170 Mitglieder IK-Bau NRW
D 250 Nichtmitglieder 
D 120 Jungingenieure

16 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
14.09.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13282

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dr.-Ing. W. Kuhlmann
öbuv Sachverständiger für Bau-
dynamik, Erschütterungen und 
Schwingungen im Bauwesen 
(IK-Bau NRW), Kempen Krause 
Ingenieurgesellschaft, Aachen

Dr.-Ing. D. Heiland
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für Er- 
schütterungen und allgemeine 
Baudynamik (IHK Bochum)
Dr.-Ing. M. Mistler
Beide: Ingenieurbüro Dr.  
Heiland, Sachverständigen-
büro für Baudynamik, Bochum

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Erschütterungen im Bauwesen: Rechtzeitig erkennen, richtig 
beurteilen und erfolgreich vermeiden

Erschütterungen aus Verkehr, Baustellenbetrieb, Maschinen etc. kön-
nen belästigend auf den Menschen einwirken oder auch an der Bau-
substanz Schäden verursachen. Die Zielsetzung des Seminars ist es, 
·  die Teilnehmer auf Erschütterungsproblematik zu sensibilisieren, 

um Schwingungsprobleme rechtzeitig zu erkennen,
·  die DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“ kennen zu lernen 

und anwenden zu können,
·  die Auswirkungen der Erschütterungen richtig einzuschätzen,
·  Erschütterungen zu vermeiden bzw. Maßnahmen zu treffen, um sie 

auf ein verträgliches Maß zu reduzieren,
·  und nicht zuletzt, die baudynamischen Grundkenntnisse aufzufrischen.

Deshalb werden zuerst die baudynamischen und schwingungstech-
nischen Grundlagen thematisiert und ein Überblick über die maß-
geblichen Regelwerke (DIN4150, VDI2038, BImSchG) gegeben. Die 
Grundprinzipien von Schwingungsmessungen werden genauso pra-
xisnah durch eine Demonstrationsmessung vorgestellt wie die anzu-
wendenden Beurteilungsverfahren durch Beispiele. Sonderfragen, 
die immer mehr an Bedeutung gewinnen, werden in den letzten bei-
den Vorträgen thematisiert. Dazu zählen die rechnerische Erschütte-
rungsprognose, die Besonderheiten bei gutachterlichen Stellung-
nahmen (Gerichtsgutachten) und die Möglichkeiten, schädigende 
bzw. belästigende Erschütterungsimmissionen zu mindern oder gar 
zu vermeiden.

Themen
1. Grundlagen der Baudynamik und der Erschütterungseinwirkungen 
2. Messverfahren, incl. ausführlicher Demonstrationsmessungen
3.  Beurteilung von Schäden an Gebäuden durch Erschütterungen 

(DIN 4150-3)
4.  Beurteilung der Zumutbarkeit von Erschütterungen auf Menschen 

in Gebäuden (DIN 4150-2)
5. Erschütterungsprognose und Gerichtsgutachten
6.  Reduzieren und Vermeiden von Erschütterungen unterschiedlicher 

Quellen

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit / des Brandschutzes, öbuv 
SV auf diesen Sachgebieten, Tragwerksplaner, Ingenieure aus Pla-
nungsbüros, ausführenden Firmen und Behörden, die im Hoch- und 
Industriebau planend, aufstellend und prüfend tätig sind.
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Unterirdisches Bauen in unseren Städten – Neubau der U-Bahn 
Wehrhahn-Linie

Das Leben im urbanen Raum verlangt eine gut entwickelte Verkehrs-
infrastruktur, die insbesondere im Ballungsraum unserer Großstädte 
nur durch unterirdisches Bauen ermöglicht werden kann. Hierfür sind 
in den letzten Jahren unterschiedliche Bauverfahren und Prozess-
abläufe entwickelt worden, die ein sicheres Bauen unter Tage bei 
geringen Eingriffen in das Leben über Tage erlauben. Von den ersten 
Konzepten über die Planung bis hin zur Ausführung wird dabei den 
Sicherheitsfragen oberste Priorität eingeräumt.
Am Beispiel des Neubaus der U-Bahn Wehrhahn-Linie in Düsseldorf 
soll dies durch Seminarbeiträge gerade auch vor dem Hintergrund 
des Schadensereignisses in Köln dargestellt werden.

Nach einem Imbiss wird das Seminar mit einer Baustellenbesichti-
gung unter fachkundiger Führung der Projektleitung Wehrhahn-Linie 
abgerundet. 

Vormittags Seminar
Themen
1. Die Wehrhahn-Linie – Verkehrkonzept und Umsetzung
2. Die Wehrhahn-Linie – Technische Planung und Ausführung
3. Bauverfahren im Baulos 1 und Baulos 2
4.  Sicherheitsfragen bei den unterschiedlichen bautechnischen 

Lösungen

Als Referenten sind vorgesehen:
Prof. Dr.-Ing. D. Placzek, Beratender Ingenieur

Dipl.-Ing. A. Blome, Dipl.-Ing. S. Danieli, Dipl.-Ing. G. Wittkötter, 
Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Düsseldorf

Prüfgemeinschaft Wehrhahn-Linie: Dr.-Ing. J. Erdmann, Beratender 
Ingenieur, saSV für die Prüfung der Standsicherheit, E+B Ingenieur-
Partnerschaft, Düsseldorf / Prof. Dr.-Ing. habil. P. Mark, Beratender 
Ingenieur, saSV für die Prüfung der Standsicherheit, Ingenieurbüro 
Grassl GmbH / Ruhr-Universität Bochum

Dipl.-Ing. B. Ferrière, Bilfinger und Berger
N.N., Arge B+F

Nachmittags Baustellenbesichtigung

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit / für Erd- und Grundbau, 
öbuv SV auf diesem Sachgebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure aus 
Planungsbüros, ausführenden Firmen und Behörden

Termin /Ort
17.09.10, 09.00 -15.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13347

Teilnehmerzahl maximal 30

Fachliche Leitung und  
Moderation
Prof. Dr.-Ing. D. Placzek
Beratender Ingenieur, saSV für 
Erd- und Grundbau, öbuv Sach-
verständiger für Bodenmecha-
nik, Erd- und Grundbau, Grün-
dungsschäden, insbesondere 
im Bergbaugebiet (IHK Essen / 
IK-Bau NRW), Erdbaulaborato-
rium Essen

Dipl.-Ing. G. Wittkötter
Landeshauptstadt Düsseldorf, 
Amt für Verkehrsmanagement

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten
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Termine /Ort
20.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13283

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. H. Herrmann
Prof. Dr.-Ing. W. Roos
Beide: Fachhochschule Köln

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

DIN EN 1992-1-1:Eurocode 2, Teil 1-1 für Konstrukteure

Die Entwicklung des Eurocode-Programms für die Tragwerksplanung 
begann vor über 30 Jahren.
Der Eurocode 2 behandelt Stahlbeton- und Spannbetontragwerke. 
Der Zeitplan bis zur vorgesehenen Einführung in Deutschland glie-
dert sich in mehrere Stufen der Bearbeitung von Normen und der 
nationalen Anhängen.

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann- 
betontragwerken, Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln 
für den Hochbau, Deutsche Fassung EN 1992-1-1 sowie der zugehö-
rige Nationale Anhang sollen Anfang 2010 in endgültiger Fassung 
veröffentlicht sein und wahrscheinlich mit der Musterliste der Tech-
nischen Baubestimmungen September 2010 ab Anfang 2011 durch 
die Bundesländer eingeführt werden. Ob eine Stichtagsregelung 
oder eine Übergangsperiode mit Parallelgeltung von DIN 1045 und 
EC 2 damit verbunden sein wird, ist noch nicht entschieden.
Im Vorwort des EC 2 wird die Verpflichtung der im Europäischen 
Komitee für Normung (CEN) organisierten Normeninstitute zur Zurück- 
ziehung nationaler Normen mit dem Datum März 2010 verknüpft. 
Demnach soll das Deutsche Institut für Normung die DIN 1045-1 zum 
31.03.2010 zurückziehen. Die bauaufsichtliche Relevanz der DIN 1045 
ist davon zunächst unberührt, da diese davon abhängt, ob die DIN 
1045-Normen in den eingeführten Listen der Technischen Baube-
stimmungen bzw. Bauregellisten enthalten sind oder nicht.

Der Schwerpunkt des Seminars liegt in der Anwendung von Eurocode 
2, Teil 1-1 bei der Konstruktion im Stahlbeton- und Spannbetonbau.

Themen
· Begriffe und Formelzeichen
· Baustoffe
· Sicherstellung der Dauerhaftigkeit 
· Sicherheitskonzept 
· Grenzzustände der Tragfähigkeit 
· Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit 
· Allgemeine Bewehrungsregeln 
· Konstruktionsregeln 
· Bautechnische Unterlagen 
· Beispiele

Teilnehmer
Konstrukteure, die im Bereich der Ausführungsplanung von Stahl-
beton- und Spannbetontragwerken tätig sind.
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Building Information Model (BIM) in der Praxis

Das Computer Aided Design CAD entstand aus der Idee, nicht mehr 
mühsam Striche und Kreise mit dem Rapidographen zeichnen zu 
müssen, sondern dies durch Plotter erledigen zu lassen. Kurz danach 
entstanden in den 90er Jahren die objektorientierten Softwaretech- 
nologien und das Produktmodell STEP (Standard for the Exchange 
of Product Model Data) für viele unterschiedliche Branchen.

Inzwischen spricht man immer häufiger über BIM (Building Informati-
on Model) und IFC (Industry Foundation Classes), registriert unter 
ISO 16739.

Es entstand die „Industrieallianz für Interoperabilität (IAI) e.V.“, die 
im September 2009 zur buildingSMART e.V. wurde. Sie gründete 
sich mit dem Ziel, den modellbasierten Ansatz für die Optimierung 
der Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsprozesse im Bau-
wesen zu etablieren und dabei die Industry Foundation Classes  
– IFC – als den offenen Standard für Gebäudemodelle durchzusetzen.

Was bedeutet das für das Ingenieurbüro der Zukunft und was ist 
heute schon möglich? Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern die 
Philosophie dieser neuen Denkweise näher zu bringen, den Einstieg 
an Hand von Beispielen zu erleichtern und Ihnen die Möglichkeiten 
und Auswirkungen für die Zukunft zu erläutern.

Themen
·  Einstieg in die Datenstruktur der IFC-Schnittstelle zur Erlangung des 
Grundverständnisses

·  Möglichkeiten der tabellarischen und grafischen Ansicht sowie der 
Deutung der Inhalte von IFC-Dateien

·  Erstellen, Einlesen und Bearbeiten von Gebäudemodellen sowie  
Im- und Export mit einigen Softwareprodukten

·  Eingabe der erforderlichen Daten und Extraktion des Teilmodells für 
den Standsicherheitsnachweis

·  Eingabe der erforderlichen Daten und Extraktion der Teilmodelle für 
den Schall-, Wärme- und Brandschutz, soweit in der Praxis schon 
anwendbar

·  Aussichten und Visionen des Bauablaufens der Zukunft bei konse-
quenter Benutzung des Gebäudemodells

·  Praktische Erfahrungen beim Einsatzes von BIM

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure aus Planungs- und Prüfbüros

Termin /Ort
24.09.10, 09.30 -13.30 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13284

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dipl.-Ing. G. von Spiess
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicherheit 
und für die Prüfung des Brand-
schutzes, Büro für Tragwerks-
planung, Brandschutz und Bau-
physik von Spiess & Schäfer, 
Dortmund

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
06.10.10, 09.00 -16.30 Uhr 
Essen
Seminar-Nr. 10 -13285 

Teilnehmerzahl maximal 50

Referent
Prof. Dr.-Ing. H. Neuhaus
öbuv Sachverständiger für 
Holzbau (IHK Nord Westfalen), 
Fachhochschule Münster 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Neue technische Entwicklungen, Konstruktionen und Bemes-
sungen im Holzbau für die Baupraxis

Im Seminar werden neue technische Entwicklungen, Konstruktionen, 
Bemessungen und Bauprodukte des Holzbaus der letzten Jahre dar-
gestellt und für die Baupraxis aufbereitet. Als Grundlage dient die 
„neue“ DIN 1052: 2008-12, die am 01. Juli 2009 bauaufsichtlich in 
NRW eingeführt worden ist; sie ist die einzig gültige nationale Be-
messungsnorm für den Holzbau, alle älteren Ausgaben der DIN 1052 
dürfen nicht mehr verwendet werden. Ausgesuchte Berechnungs-, 
Bemessungs- und Konstruktionsbeispiele sollen die Anwendung  
vertiefen.

Als Neuerungen werden im Seminar u. a. behandelt: 
·  Maße und Maßänderungen bei Vollholz
·  Beurteilung von Schwindrissen in Holzbauteilen
·  Vorstellung von neueren Holzbaustoffen
·  erhöhte Biegefestigkeiten bei Brettschichtholz
·  neue Verbindungen mit Vollgewindeschrauben
·  Druckstäbe nach Theorie II. Ordnung oder dem  

Ersatzstabverfahren zur Wahl günstigerer Querschnitte
·  unverstärkte und verstärkte Ausklinkungen
·  Gabellager
·  Satteldachträger und deren Kippnachweise
·  Aussteifungen von Bauwerken und Bauteilen
·  keilgezinkte und verdübelte Rahmenecken
·  wesentliche Änderungen der „neuen“ DIN 1052: 2008-12  

gegenüber der „älteren“ DIN 1052: 2004-08

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Tragwerksplaner, 
Ingenieure und Architekten
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Mauerwerksbau nach DIN 1053 Teile 11 bis 13 sowie Schäden an 
Mauerwerksbauten

In den vergangenen Jahren führte die Überarbeitung der DIN 1053 
Teile 1 und 2 zu einem neuen Normenwerk der DIN 1053 mit den 
Teilen 11 bis 14. Das Seminar hat das Ziel, den Aufbau, die Bemes-
sungsverfahren und Konstruktionsvorgaben der neuen Regelwerke 
vorzustellen. Neben Hintergründen werden Erfahrungen bei der 
Anwendung der neuen Regelwerke vermittelt und anhand von Bei-
spielen erläutert. 

Im zweiten Seminarteil werden Schäden an Mauerwerksbauten aus 
baustoffkundlichen sowie statisch konstruktiven Aspekten vorgestellt 
und analysiert. Dazu werden Wandaufbauten und Baukonstruktionen 
beispielsweise hinsichtlich der Risssicherheit bewertet. 

Themen
1. Entwicklung und Aufbau der neuen Regelwerke
2. Vereinfachtes Bemessungsverfahren
3. Genaueres Bemessungsverfahren 
4. Berechnungsbeispiele
5. Hinweise zur Konstruktion von Mauerwerkbauten
6.  Baustoffkundliche sowie statisch-konstruktive Aspekte zur  

Beurteilung von Schäden an Mauerwerksbauten

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Tragwerksplaner, 
Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
08.10.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13286 

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dr.-Ing. N. Brauer
Ingenieurbüro Dr. Brauer 
GmbH, Dormagen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
27.10.10, 09.00 -16.30 Uhr 
Soest
Seminar-Nr. 10 -13287

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Prof. Dr.-Ing. H. Neuhaus
öbuv Sachverständiger für 
Holzbau (IHK Nord Westfalen), 
Fachhochschule Münster 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken nach 
der „neuen“ DIN 1052: 2008-12

Das Seminar stellt eine Einführung in wesentliche Teile der „neuen“ 
DIN 1052: 2008-12 dar, die am 01. Juli 2009 bauaufsichtlich in NRW 
eingeführt worden ist; sie ist die einzig gültige nationale Bemessungs- 
norm für den Holzbau, alle älteren Ausgaben der DIN 1052 dürfen 
nicht mehr verwendet werden. Diese „neue“ DIN 1052 enthält das 
„neue“ Sicherheitskonzept des Eurocode 5 bzw. der DIN 1055-100 
und darüber hinaus neue Erkenntnisse aus Forschung und Entwick-
lung sowie notwendige Ergänzungen und Anhänge. Gegenüber der 
„alten“ nicht mehr gültigen DIN 1052: 1988-04 wurde der Inhalt die-
ser „neuen“ Norm vollständig überarbeitet, geändert und erweitert.

Gegenüber der „alten“ DIN 1052: 1988-04, die (derzeit) noch bis 
zum 30. Juni 2009 gültig ist und bis dahin als Alternative (Mischungs- 
verbot) verwendet werden darf, wurde der Inhalt dieser „neuen“ 
Normen vollständig überarbeitet, geändert und erweitert.

Der Normenwechsel „alt“ auf „neu“ ist und wird sehr wahrscheinlich 
zügig vollzogen werden, da endlich das „neue“ Sicherheitskonzept 
einheitlich für Massiv-, Stahl- und Holzbau sowie andere Baunormen 
vorliegt. Die Kenntnis der „neuen“ DIN 1052 ist demnach für jeden 
Tragwerksplaner in seiner praktischen Tätigkeit von großer Bedeutung.

Die Themen werden anhand von Bemessungsbeispielen für die  
Baupraxis verdeutlicht:
·  Grundlagen für Entwurf und Bemessung
·  Einwirkungen (Besonderheiten bei Holz)
·  charakteristische Kennwerte (Holzbaustoffe)
·  Bemessungswerte (Besonderheiten bei Holz)
·  Querschnittstragfähigkeit (Zug, Druck, Biegung, Querkraft)
·  Ersatzstabverfahren (Knicken, Kippen)
·  Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegung, Schwingungen)
·  Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln (Beispiel:  

Stabdübel)
·  Verbindungen mit Dübeln besonderer Bauart.

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure
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Gründungsvarianten bei schlecht tragfähigem Baugrund

Bei der Gründungskonzeptionierung von Bauwerken tritt zunehmend 
der Fall ein, dass im Bereich der geplanten Gründungssohle gering 
tragfähiger Baugrund ansteht. Der Spezialtiefbau bietet in solchen 
Fällen ein breites Spektrum an Sondergründungsmaßnahmen, welche 
mit den jeweiligen Baugrundverhältnissen abzustimmen sind. Dem 
Planer kommt die Aufgabe zu, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
technisch umsetzbare Gründungsvarianten zu vergleichen und zu 
bewerten. 

Das Seminar soll dazu dienen, das Spektrum der verschiedenen Grün- 
dungsverfahren vorzustellen, typische Einsatzbereiche zu verdeutli-
chen und Anwendungsgrenzen der einzelnen Verfahren aufzuzeigen. 
Neben den klassischen Pfahlgründungsvarianten wie z. B. Bohrpfäh-
le, Ortbetonrammpfähle oder Mikropfähle werden darüber hinaus 
unterschiedliche Baugrundverbesserungsmethoden vorgestellt. 
Anhand verschiedener Ausführungsbeispiele wird ein Überblick über 
den aktuellen Entwicklungsstand und mögliche Schadensrisiken ge-
geben. Darüber hinaus wird auf Schadensfälle und deren Ursachen 
eingegangen.

Themen
1. Baugrundverbesserungsmethoden
 ·  Bodenersatz
 ·  Rüttelstopfverfahren, Tiefenrüttler,  

dynamische Intensivverdichtung
 ·  HDI-Verfahren
 ·  Einsatz von Geo-Kunststoffen

2. Tiefgründungen
 ·  Bohrpfähle, VSB-Pfähle
 ·  Ortbetonrammpfähle, Fertigteilrammpfähle 
 ·  Mikropfähle

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit / für Erd- und Grundbau, 
öbuv SV auf diesem Sachgebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure

Termin /Ort
05.11.10, 09.00 -13.00 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13288

Teilnehmerzahl maximal 60

Leitung
Dr.-Ing. H. U. Höfer
Beratender Ingenieur,  
saSV für Erd- und Grundbau
M.Sc. M. Höfer 
Dipl.-Ing. B. Lisiecki
Alle: Geotechnik-Institut  
Dr. Höfer, Dortmund

unter Beteiligung der Firmen 
des Spezialtiefbaus

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
19.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13289

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Univ.-Prof. Dr.-Ing.  
R. Kindmann
Beratender Ingenieur,  saSV für 
die Prüfung der Standsicherheit, 
Prüfingenieur für Baustatik
Ingenieursozietät Schürmann – 
Kindmann und Partner GbR, 
Dortmund; Lehrstuhl für Stahl- 
und Verbundbau, Ruhr-Univer-
sität Bochum

Prof. Dr.-Ing. Ch. Wolf
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden (FH) 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Computerorientierte Stabilitätsnachweise im Stahlbau mit dem 
Ersatzimperfektionsverfahren

Druck und biegebeanspruchte Stäbe sind bei der Bemessung hin-
sichtlich der Stabilität zu untersuchen. Zum Nachweis der Tragsicher-
heit wird in den Bemessungsnormen zwischen Nachweisverfahren 
mit Abminderungsfaktoren und dem Ersatzimperfektionsverfahren 
unterschieden. Für eine computerorientierte Nachweisführung ist 
das Ersatzimperfektionsverfahren vorteilhaft. Dabei werden geome-
trische Ersatzimperfektionen angenommen, die Schnittgrößen des 
statischen Systems nach Theorie II. Ordnung bestimmt und anschlie-
ßend die Querschnittstragfähigkeit nachgewiesen. 

Um das Verfahren sachgerecht anwenden zu können, ist die Kenntnis 
der zu berücksichtigenden geometrischen Ersatzimperfektionen von 
besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund soll in diesem Seminar 
die Vorgehensweise vermittelt werden und verdeutlicht werden, mit 
welcher Größe und Form Ersatzimperfektionen zu berücksichtigen 
sind. In diesem Zusammenhang wird sowohl auf die Vorgaben der 
DIN 18800 und des EC3 als auch auf neue Erkenntnisse eingegan-
gen. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Berechnungen einschließlich 
der Nachweise durchzuführen sind. Besonderer Wert wird auf die 
Vermittlung der Vorgehensweise gelegt, die mit zahlreichen Bere-
chungsbeispielen veranschaulicht wird. 

Themen
·  Nachweisverfahren beim Ersatzimperfektionsverfahren
·  Stabiltätsprobleme Biegeknicken und Biegedrillknicken
·  Nichtlineare Berechnung von Stabtragwerken
·  Theorie II. Ordnung
·  Geometrische Ersatzimperfektionen für unterschiedliche  

Stabilitätsprobleme
·  Größe, Form und sachgerechter Ansatz geometrischer  

Ersatzimperfektionen
·  Genauigkeit der Berechnungsergebnisse
·  Berechnungsbeispiele
 
Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure aus Planungs- und Prüfbüros
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Statische Nachweise im Metallleichtbau – Dünnwandige Bauteile, 
Trapezbleche Sandwichelemente, Befestigungen

Der Metallleichtbau ist die Bauweise die Ausbildung von Gebäude-
hüllen im Industrie- und Gewerbebau. Es handelt sich um Stahl- 
trapezbleche, Sandwichelemente und dünnwandige, kaltgeformte 
Bauteile, z.B. Wandriegel oder Pfetten. Für die Bemessung der stab-
förmigen Bauteile und der Trapezbleche ist ab 2010 EN 1993-1-3 / 5 
anzuwenden. Hier sind Nachweise auf Biegeknicken, Biegedrillknicken 
und Gesamtstabilität unter Berücksichtigung der Querschnittstrag-
fähigkeit und der örtlichen Lasteinleitung erforderlich. Sandwichele-
mente werden auf Grundlage von DIN EN 14509:2006 bemessen. 
Das besondere Biegeverhalten, die Lastfälle Temperatur und Krie-
chen sind zu berücksichtigen. Für die Verbindungsmittel gelten nati-
onale und europäische Zulassungen sowie EN 1993-1-3. Hier geht es 
um Setzbolzen, Bohr- und gewindeformende Schrauben und Metall-
dübel, die Ermittlung der technischen Daten, die Randbedingungen 
der Montage und den Korrosionsschutz.

Die Grundlagen für das Tragverhalten der oben genannten Bauteile 
werden vorgestellt und es wird unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Besonderheiten auf die erforderlichen Nachweise eingegangen. Mit 
ausführlich erläuterten Beispielrechnungen werden Verfahren für die 
praktische Arbeit angegeben.

Themen (Auszug)
·  Kaltgeformte, dünnwandige Bauteile nach EN 1993-1-3,  

auch baupraktische kaltgeformte Pfettenprofile
·  Stahltrapezbleche nach EN 1993-1-3
·  Sandwichelemente nach DIN EN 14509
·  Metallschrauben und -dübel, Setzbolzen
 
Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, Tragwerksplaner,  Ingenieure aus Planungs- und Prüfbüros

Termin /Ort
30.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13290

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
PD Dr.-Ing. habil. B. Brune 
Lehrstuhl für Stahlbau der  
TU Dortmund

Dr.-Ing. T. Engleder
Technical Product Manager, 
Hilti Corporation, Schaan/
Liechtenstein

Dipl.-Ing. D. H. Urbanek
ZBN Civil Engineers Ltd.,  
Nottuln 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
03.12.10, 09.00 -16.30 Uhr 
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13291

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dr.-Ing. B. Hoffmeister
Lehrstuhl für Stahlbau und 
Leichtmetallbau, RWTH Aachen

Dr.-Ing. W. Roeser
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung der Standsicher-
heit, H + P Ingenieure GmbH 
& Co. KG (Hegger + Partner), 
Aachen

Dipl.-Ing. B. Walter 
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für Holzbau, 
Aachen, Lehrbeauftragter für 
Holzbau, Universität Duisburg-
Essen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Erdbeben nach DIN 4149 (neu) – Konstruktive Durchbildung von 
Bauwerken in Massiv-, Stahl- und Holzbauweise

Mit der Novellierung der Erdbebennorm DIN 4149 wird – ähnlich 
wie im Eurocode 8 – dem Duktilitätsverhalten von Bauwerken, die 
seismischer Belastung ausgesetzt sind, besondere Bedeutung bei 
Entwurf und Bemessung geschenkt. Dabei spielen die auf dem Ener-
gieaufnahmevermögen des Bauwerks basierenden Verhaltensbei-
werte q eine wichtige Rolle zur Ermittlung der einwirkenden effek-
tiven Kräfte infolge Erdbebenbelastung. So gelingt eine realistische 
Bemessung, die bei richtiger Anwendung auch wirtschaftliche Vor-
teile bieten kann. 

Im Hinblick auf eine sichere und wirtschaftliche Bemessung bei Erd-
bebeneinwirkung ist der konstruktiven Durchbildung für alle Bau-
weisen besondere Beachtung zu schenken. 

Hier setzt das Seminar an, nämlich
·  Vermittlung von Grundlagen der modernen Erdbebenbemessung 

in einfacher Form, d.h. auch für diejenigen, die bisher keine Erfah-
rungen in der Erdbebenthematik und Bauwerksdynamik besitzen,

·  Darstellung und Erläuterung der wichtigsten Bemessungskriterien 
und -abläufe der DIN 4149,

·  Konstruktive Auslegung von verschiedenen Bauten und Details im 
Massivbau, Stahlbau und Holzbau, 

wobei der Schwerpunkt auf dem letzten Abschnitt liegt. 

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem  
Sachgebiet, Tragwerksplaner, Ingenieure
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Baulicher Brandschutz – Grundlagenseminar (4-tägig)

Themen
1. Grundlagen, Baurecht, Bauverfahrensrecht
 ·  Allgemeine rechtliche Grundlagen
 ·  BauO NRW, VVBauO NRW 
 ·  BauPrüfVO, TPrüfVO, SV-VO
 ·  System der Brandschutzanforderungen der BauO NRW
 ·  Sonderbauverordnungen im Überblick 
 ·  Brandschutz im Baugenehmigungsverfahren, Beteiligte
 ·  Aufbau und Inhalt von Brandschutzkonzepten
 ·  Aufgaben der sa Sachverständigen

2.  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen / Übergang von 
den nationalen zu den europäischen Normen 
 (Bauprodukte / Baustoffe / DIN 4102 / Europäische Klassifizierung /  
Umgang mit der Bauregelliste )

 ·  Bauregelliste und Verwendbarkeitsnachweise
 ·  Übergang von den nationalen Normen DIN 4102 ff. zu den  

europäischen Normen beim Brandverhalten von Baustoffen  
und Bauteilen. Klassifizierung nach DIN 4102-2 ff. auf der Basis 
von Prüfungen nach den nationalen Normen und nach DIN EN 
13501 auf der Basis von Prüfungen nach den europäischen  
Normen zum Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

 ·  Bauteile / Sonderbauteile
 ·  Leitungsanlagenrichtlinie unter besonderer Berücksichtigung des 

Funktionserhalts von Elektroverteileranlagen
 ·  Lüftungsanlagenrichtlinie

3. Grundkenntnisse im Bereich des abwehrenden Brandschutzes 
 · Brandlehre, Brandursachen
 · Flucht- und Rettungswege
 · Ablauf eines Einsatzes
 · Menschenrettung theoretisch und praktisch

Den Teilnehmern wird empfohlen, ergänzend und vertiefend an 
weiteren Seminaren zu Spezialthemen teilzunehmen.

Teilnehmer
Bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und  
Architekten, die Grundlagenkenntnisse im baulichen Brandschutz  
erwerben wollen.

Termine /Ort
04.03., 05.03., 19.03. und 
20.03.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Düsseldorf/Wuppertal
Seminar-Nr. 10 -13292

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
LRBD Dipl.-Ing. Architekt  
M. Boeckh
BLB NRW, Zentrale Düsseldorf

BAR Dipl.-Ing. S. Kabat
Brandschutzingenieur Kreis 
Gütersloh, Freier Sachver stän-
diger für Brandschutz in Bau-
denkmälern und Altbauten, 
Herzebrock

RD Dipl.-Phys. J. Pennings
MPA NRW Erwitte

Dipl.-Ing. U. Zander
Dipl.-Ing. T. Deckers 
A. Steinhard 
M. Willenbrinck
Alle: Berufsfeuerwehr 
Wuppertal

Teilnahmegebühr
D 440 Mitglieder IK-Bau NRW
D 660 Nichtmitglieder 
D 220 Jungingenieure

32 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
18.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Duisburg
Seminar-Nr. 10 -13293

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. (FH) U. Kirchner
Beratender Ingenieur, saSV  
und öbuv Brandschutzsach-
verständiger, Sachverständi-
genbüro Halfkann + Kirchner, 
Erkelenz

MR Dipl.-Ing. J. Rübel
Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW, 
Düsseldorf

LtStädtBD Dipl.-Ing. J. Stein 
Feuerwehr Bonn

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Neue Betreuungsrichtlinie – Hintergründe und Auswirkungen auf 
die Praxis

Mit In Kraft treten des Wohn- und Teilhabergesetzes (WTG) ist die 
Krankenhausbauverordnung für neu zu errichtende Betreuungsein-
richtungen (dazu zählen u. a. auch Einrichtungen der Betreuung im 
Bereich der Pflege) nicht mehr anzuwenden. Um sich daraus erge-
bende Rechtsunsicherheiten zu vermeiden und eine einheitliche 
Rechtsanwendung sicher zu stellen, wurde unter Leitung des Mini-
steriums für Bauen und Verkehr eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um 
eine Richtlinie für Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungslei-
stungen zu erarbeiten.

Die Referenten berichten unmittelbar aus der Leitung bzw. Mitwir-
kung in dieser Arbeitsgruppe über die wesentlichen Inhalte, Hinter-
gründe und Auswirkungen dieser „Betreuungs-Richtlinie“ mit fol-
genden Schwerpunkten:
· Anwendungsbereich, Abgrenzungsfragen
· Anforderungen an Bauteile, Baustoffe, Rettungswege
· Besondere Anforderungen und Erleichterungen für Raumgruppen
·  Erfahrungen der Feuerwehren in Betreuungseinrichtungen am Bei-

spiel von konkreten Brandereignissen
·  Leistungsgrenzen der Feuerwehr in Abhängigkeit von baulichen, 

anlagentechnischen und betrieblichen Maßnahmen
·  Konsequenzen aus dem neuen Betreuungsrecht aus Sicht der Feu-

erwehr mit vorbeugendem wie auch abwehrendem Brandschutz
· Anwendung der neuen Betreuungsrichtlinie an Praxisbeispielen.

Um den Charakter eines Praxisseminars zu unterstreichen, besteht 
für die Seminarteilnehmer die Möglichkeit, vorab konkrete  
Fragen oder auch Planunterlagen an die Referenten einzureichen, 
die im Seminar dann besprochen werden können.

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure,  
Architekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden

73

05. Baulicher Brandschutz 05. Baulicher Brandschutz



74

Sonderbauverordnung NRW – Teil 4: Neue Anforderungen an 
Hochhäuser 

In 2008 wurde von den Gremien der Bauministerkonferenz (ARGE-
BAU) eine neue Muster-Hochhausrichtlinie (MHHR 2008) beschlos-
sen. Die neue Richtlinie ersetzt die grundlegend überarbeitete 
MHHR aus dem Jahr 1981.

In Nordrhein-Westfalen wird die geltende Hochhausverordnung aus 
dem Jahre 1990 auf der Grundlage der MHHR 2008 novelliert. Die 
Novellierung wird erforderlich, da die HochhVO 1990 zum 31.12.2009 
ausläuft. Dabei werden die Vorschriften der MHHR 2008 weitgehend 
übernommen, insbesondere bei Hochhäusern bis 60 m Höhe sind 
aber weitere Erleichterungen vorgesehen. Die neue HHVO NRW soll 
am 28.12.2009 in Kraft treten.

Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über den neuen Teil 
4 der Sonderbauverordnung NRW. Es wird insbesondere über die 
Anforderungen an Bauteile, die Rettungswegführung, die Anforde-
rungen an die technischen Einrichtungen und die Betriebsvorschriften 
ausführlich informiert und die Anwendung der Vorschriften in der 
Praxis anhand von konkreten Anwendungsbeispielen aufzeigt. 

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure,  
Architekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden

Termin /Ort
25.03.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13294

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. (FH) U. Kirchner
Beratender Ingenieur, saSV  
und öbuv Brandschutzsach-
verständiger, Sachverständi-
genbüro Halfkann + Kirchner, 
Erkelenz

MR Dipl.-Ing. J. Rübel
Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW, 
Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
19.04. und 20.04.10,
jeweils 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13295

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
MR Dipl.-Ing. K. Czepuck 
Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW, 
Düsseldorf

Dipl.-Ing. M. Lippe
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für den bau-
lichen und anlagetechnischen 
Brandschutz (IHK mittlerer 
Niederrhein zu Neuss), ML 
Sachverständigen Gesellschaft 
mbH, Krefeld

Teilnahmegebühr
D 170 Mitglieder IK-Bau NRW
D 250 Nichtmitglieder 
D 120 Jungingenieure

16 Zeiteinheiten

Umsetzung der LüAR NRW in der Planung und Ausführung unter 
Berücksichtigung der aktuellen Kommentierung zur M-LüAR 
(2-tägig)

Das Seminar stellt die grundsätzlichen Inhalte der Lüftungsanlagen-
richtlinien LüAR-NRW bzw. M-LüAR 2005 vor. Anhand von Beispiel- 
grafiken und Praxisbeispielen werden brandschutzgerechte Lösungen 
besprochen und die Hintergründe zur baurechtlichen Umsetzung 
erläutert. Zielgruppe des Seminars sind Fachplaner der Technischen 
Gebäudeausrüstung mit dem Schwerpunkt Lüftung, Brandschutz-
sachverständige, Generalbauunternehmer, Fachbetriebe zum Bau 
von Lüftungsanlagen und Gebäudebetreiber. Ausreichende Zeit für 
Praxisdiskussionen ist eingeplant. 

Themen
1.  Genehmigungsbedürftigkeit von Lüftungsanlagen in NRW – 

Unterschied zur MBO – Muster-Bauordnung
2.  Baurechtliche Anforderungen an die Planung, Ausführung und 

Abnahme / Prüfung von
 · Lüftungsleitungen und Installationsschächte
 · Brandschutzklappen
 · Lüftungszentralen 
 · Anlagen nach DIN 18017-3
 · Gewerbeküchen
3.  Stand der baurechtlichen Einführung / Abweichungen der  

Bundesländer 
4.  Mitgeltende baurechtliche Regelwerke in Verbindung mit der 

LüAR NRW unter Berücksichtigung M-LüAR
5. Brandschutztechnische Prüfung und Abnahme von Lüftungsanlagen
6. Besondere Anlagenkonzepte für 
 · Steuerungen mit SIL-Sicherheitsstandard
 · Überströmöffnungen
 · Kontrollierte Wohnraumlüftung
 · RDA-Anlagen
7. Mangelbeispiele aus der Praxis für die Praxis

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem  
Sachgebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Fachplaner, 
Bauleiter und TGA

75

05. Baulicher Brandschutz 05. Baulicher Brandschutz



76

Bauen im Bestand: Bestandsschutz und Ermessensfragen bei  
problematischen Bauten auf der Grundlage der Rechtsprechung

Die BauO NRW wie auch die Sonderbauvorschriften sind so struktu-
riert, dass sie uneingeschränkt nur auf Neubauten anwendbar sind. 
Bei Umbauten in bestehenden Gebäuden greifen diese Vorschriften 
jedoch nicht immer unmittelbar, da das Vorhandene in Kombination 
mit dem Neuen oft eine Vielzahl von Rechtsfragen auslöst, die sich 
um die Rechtsfigur des Bestandschutzes ranken.

Bei unverändert bestehenden Gebäuden können sich Fragen zum 
Bestandsschutz dann stellen, wenn z. B. Gefahrenlagen eine An - 
passung an die Maßstäbe des heutigen Rechts erfordern oder im  
Rahmen von Brandschauen, wiederkehrenden Prüfungen oder 
Überwachungen nach der TPrüfVO Mängel entdeckt werden.

Über diese besondere Rechtsproblematik soll das Seminar einen 
Überblick bieten und helfen, Lösungsansätze für verschiedene Fall-
gestaltungen zu finden. 

Themen
· Was bedeutet eigentlich Bestandsschutz 
· Was ist bestandgeschützt (materiell / formell)
· Einschränkung des Bestandsschutzes durch gesetzliche Regelungen
·  Bestandsanalyse (brandschutztechnische Beurteilung von Bauteilen 

und Komponenten)
· Risikobewertung im Vergleich zum Neubau
·  Brandschutzkonzepte auch unter Berücksichtigung der Verkehrs-

sicherung
· Diverse Beispiele von Bauwerken und Bauteilen
· Integration von neuen Bauteilen im Bestand

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem  
Sachgebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure, 
Architekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden

Termin /Ort
20.04.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13296

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
MR Dipl.-Ing. J. Rübel
Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW, 
Düsseldorf

Prof. Dr.-Ing. J. Wesche
Beratender Ingenieur, ehem. 
MPA Braunschweig, Lehrbe-
auftragter Brandschutz im 
Bestand TU Braunschweig, 
Leverkusen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
22.04.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13297

Teilnehmerzahl maximal 25 

Referent
Dipl.-Ing. T. Kempen
Beratender Ingenieur, saSV  
für die Prüfung des Brand-
schutzes, Kempen Krause 
Ingenieur gesellschaft, Aachen /
Köln

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Fachbauleitung Brandschutz

Mit der Einführung der BauO NRW am 01.06.2000 hat sich die Pla-
nungspraxis im Brandschutz grundlegend geändert. Inzwischen liegen 
umfangreiche Erfahrungen aus der täglichen Praxis im Umgang mit 
dem Genehmigungsverfahren, den materiellen Brandschutzanforde-
rungen und den Brandschutzkonzepten bei Sonderbauten vor.

Die brandschutztechnische Fachbauleitung ist vielfach noch ein 
Stief kind der an der Bauausführung Beteiligten. Der Fachbauleiter 
hat darüber zu wachen, dass das genehmigte Brandschutzkonzept 
umge setzt und Änderungen einer Genehmigung zugeführt werden. 
Welche Leistungen, wer, in wessen Auftrag und in welchem Umfang 
zu erbringen hat, wird Gegenstand dieses Seminars.

Themen
1. Die am Brandschutz Beteiligten
2.  Anforderungen aus dem Baurecht (Objekte, Zuständigkeiten,  

Verfahren)
3.  Erklärungen und Bescheinigungen (Umfang, Ablauf, Formalien)
4.  Anforderungen an den Fachbauleiter (fachlich, rechtlich, Sach-

verständiger, Haftung)
5.  Aufgaben des Fachbauleiters (Beratung, Prüfung, Kontrollen und 

Abnahmen)
6.  Abschlüsse und Abschottungen
7.  Brandschutz während der Bauzeit (Anforderungen, Umfang,  

Konzept)
8. Beispiele aus der Planungs- und Baustellenpraxis

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem  
Sachgebiet, Ingenieure, Architekten, Fachplaner, Bauleiter und  
Mitarbeiter der Behörden
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Brandsichere Fassadenkonstruktionen

Themen
1.  Brandtechnische Grundlagen zur Brandweiterleitung an der 

Gebäudeaußenwand
2.  Brandrechtliche Anforderungen und Schutzziele an Fassaden
3.  Brandverhalten von Außenwandbekleidungen
 ·  Wärmedämm-Verbundsysteme
 ·  Vorgehängte, hinterlüftete Außenwandbekleidungen
 ·  Holzschalungen
4. Glasfassaden
 ·  Einfache Glasfassaden
 ·  Doppelglasfassaden
5. Brandverhalten von Balkonen
6. Sandwichpanele im Industriebau

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure, Archi-
tekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden
 

Termin /Ort
10.06.10, 09.30 -17.00 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13298

Teilnehmerzahl maximal 40 

Referent
Dipl.-Phys. I. Kotthoff
Materialforschung und 
Prüfungsanstalt für das Bau-
wesen Leipzig mbH MFPA 
Leipzig

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
02.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13299

Teilnehmerzahl maximal 60 

Referenten
Dipl.-Ing. T. Kempen
Beratender Ingenieur, saSV für 
die Prüfung des Brandschutzes 
Kempen Krause Ingenieur-
gesellschaft, Aachen / Köln

MR Dipl.-Ing. J. Rübel
Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW, 
Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Die Sonderbauverordnung NRW (ohne Teil 4 – Hochhäuser)

In der neuen Sonderbauverordnung – SBauVO NRW – wurden 
neben der Hochhausverordnung fünf weitere Sonderbauverord-
nungen zusammengefasst. Versammlungsstätten, Beherbergungs-
stätten, Verkaufsstätten, Garagen und elektrische Betriebsräume 
sind Gegenstand dieses Seminartages. Seit Inkrafttreten dieser Son-
derbauverordnungen liegen inzwischen umfangreiche Erfahrungen 
aus der täglichen Praxis im Umgang mit dem Genehmigungsverfah-
ren, den materiellen Brandschutzanforderungen und den Brand-
schutzkonzepten vor. 

In Versammlungsstätten und Verkaufsstätten ist regelmäßig mit grö-
ßeren Menschenansammlungen zu rechnen. Auf die damit verbun-
denen besonderen Brandschutzprobleme wird entsprechend einge-
gangen. Beherbergungsstätten sind insbesondere gekennzeichnet 
durch die Ortsunkenntnis der Gäste bzw. Nutzer. Garagenbrände 
und Schäden im Bereich der Elektrik sind meist folgenschwer. Der 
bewährte Stand der Regelungen und Konzepte wird dargelegt und 
an Beispielen erläutert. Abgerundet wird das Seminar durch aktuelle 
Brandschutzthemen aus dem Ministerium für Bauen und Verkehr.

Themen
· Begriffe und baurechtliche Einstufungen 
· Schutzziele, System der baulichen Trennungen
· Rettungswege
· Technischer Brandschutz
· Entrauchung
· Abweichungen und Erleichterungen
· Stand der Musterverordnungen/Argebau
· Planungs- und Praxisbeispiele

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure, Archi-
tekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden
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Brandschutz im Verwaltungsrecht und in der gerichtlichen Praxis

Das Baugenehmigungsverfahren und die staatlichen Eingriffsmöglich-
keiten haben erhebliche Bedeutung für die Gewährung eines hinrei-
chenden Brandschutzes. Denn rechtliche Fehler können später nur 
schwer behoben werden. Die Interessenlagen von Bauherrn und der 
Öffentlichkeit sind oft nur schwer in Einklang zu bringen. Da die 
gesetzlichen Bestimmungen und die ungeschriebenen Grundsätze 
nicht immer leicht verständlich sind, löst ihre Anwendung auf den 
Einzelfall immer wieder Unsicherheit aus. Besonders augenfällig ist 
das mit Blick auf den Begriff des Bestandsschutzes, dessen Voraus-
setzungen und Bedeutung oftmals falsch verstanden werden. Die 
nachstehenden Themen sollen in dem Seminar abstrakt erläutert 
und anhand von Fällen aus der Gerichtspraxis besprochen werden.

Themen
1.  Verfahrensrechtliche Gewährleistung eines hinreichenden  

Brandschutzes 
 ·  im Baugenehmigungsverfahren (Wirkungen, Bestandskraft,  

Aufhebung einer Baugenehmigung) 
 ·  Sicherung des Brandschutzes durch Nebenbestimmungen
 ·  Befreiung/Abweichung/Ausnahme/ Erleichterung 
 ·  Durchsetzung eines hinreichenden Brandschutzes durch  

Eingriffsverfahren 
2. Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Bestandsschutzes 
 ·  Entstehen des Bestandsschutzes
 ·  Rechtsfolgen des Bestandsschutzes
 ·  Bauen und Nutzungsänderung bei bestandsgeschützten  

baulichen Anlagen 
 ·  Gewährleistung des Brandschutzes an bestandsgeschützten  

baulichen Anlagen durch die Bauaufsicht
3.  Überblick über die Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz 

und die hierzu ergangene Rechtsprechung
 ·  besondere Brandschutzanforderungen 
 ·  Bedeutung von DIN-Normen und allgemein anerkannten Regel  

der Technik
 ·  zweiter Rettungsweg, Brandwand, Abstandflächen,...
4.  Interne Verantwortlichkeit aus der Sicht des Verwaltungsrechts 

(Verhältnis Bauherr – Architekt – Brandschutzsachverständiger) 
5. Verwaltungsprozessuale Fragen

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem  
Sachgebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure, 
Architekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden 

Termin /Ort
16.09.10, 09.00 -16.30 Uhr 
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13300

Teilnehmerzahl maximal 60

Referent
Dr. H. Schulte Beerbühl
Richter am Verwaltungsgericht 
Münster

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
25.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Wuppertal
Seminar-Nr. 10 -13301

Teilnehmerzahl maximal 20

Referenten
Dipl.-Ing. U. Zander
Dipl.-Ing. T. Deckers 
M. Willenbrinck
Alle: Berufsfeuerwehr 
Wuppertal

Die Referenten bieten an,  
konkrete Fragestellungen zum 
abwehrenden Brandschutz zu 
bearbeiten. Hierzu reichen sie 
bitte ihre Fragen 2 Wochen 
vor der Veranstaltung an die 
Ingenieurakademie West e.V. 
ein.

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Brandschutzplanung unter Berücksichtigung von einsatztaktischen 
Aspekten der Feuerwehr

Die Brandschutzplanung bildet in Teilen eine wichtige Schnittstelle zum 
abwehrenden Brandschutz. Insbesondere die unterschiedlichen Gebäu-
denutzungen haben unter Umständen verschiedene Vorgehensweisen 
der Feuerwehr zur Folge. Hier gilt es bereits in der Planungsphase ent- 
sprechende Punkte zwischen dem Fachplaner für den Brandschutz und 
der Feuerwehr in geeigneter Weise zu lösen. Den Teilnehmern werden 
insb. Informationen zum Einsatz der Feuerwehr im Zusammenhang mit 
der brandschutztechnischen Infrastruktur eines Gebäudes aufgezeigt. 

Themen
·  Unterschiede der verschiedenen Feuerwehren sowie unterschiedliche 
Leistungsfähigkeit (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Freiwillige 
Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften), Erläuterungen zu Schutzzielen.

·  Verschiedene Formen der Löschwasserversorgung (Überflurhydranten, 
Unterflurhydranten, Löschwasserbehälter, Löschwasserteiche), Unter-
schiede in der Löschwasserversorgung in der Stadt oder auf dem Land.

·  Durchführung von Löschwasserrückhaltung bei Brandeinsätzen, Ver-
hinderung der Kontamination von Gewässern.

·  Fluchtwege im Zusammenhang mit Personenströmen bei Gebäuden 
mit großen Menschenansammlungen, Nutzung von Fluchtwegen als 
Angriffswege für die Feuerwehr im Einsatz.

·  Evakuierung und Räumung von Gebäuden aus Sicht der Feuerwehren. 
·  Anforderungen für die Feuerwehr in unterschiedlichen Sonderbauten
·  Ablauf eines Feuerwehreinsatzes in Gebäuden mit Brandmeldeanla-
ge, Notwendigkeit von Linienplänen / Melderpläne.

·  Feuerwehrpläne als Informationsmaterial für die Feuerwehr.
·  Zugänglichkeit zu Objekten für die Feuerwehr durch unterschiedliche 
technische Maßnahmen (Notschlüsselrohr, Feuerwehrschlüsseldepot, 
Überschließung).

·  Betrieblich-Organisatorischer Brandschutz als positive Unterstützung 
eines Feuerwehreinsatzes, Möglichkeiten der inhaltlichen Beschrei-
bung im Brandschutzkonzept

·  Der Feuerwehreinsatz – Abhängigkeiten zwischen der Brandschutz-
planung und dem Einsatz der Feuerwehr anhand eines Planspiels, 
mit praktischen Beispielen.

Kenntnisse im Baurecht, BauO NRW, Sonderbauverordnungen, 
BauPrüfVO werden als bekannt vorausgesetzt. 

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure,  
Architekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden
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Brandschutz historischer Sonderbauten 

Viele Sonderbauten sind historische Gebäude und stehen unter Denk- 
malschutz. Die repräsentativen Treppenanlagen oder Holztreppen in 
diesen Bauten sichern nicht immer ausreichend die Rettungswege, 
genießen jedoch den Bestandsschutz. Eine intensive Nutzung oder 
auch eine Umnutzung der Bauten bedarf einer neuen Beurteilung 
der Gefahrenlage. Für den direkten und wirksamen Schutz des Kul-
turgutes vor Feuer und Rauch fehlen in vielen Bauten geeignete 
Brandschutzeinrichtungen. Die historischen Sonderbauten bedürfen 
daher einer brandschutztechnischen Ertüchtigung.

Bei der Beurteilung, Sanierung und Umnutzung von Kirchen und  
Klöstern, Burgen und Schlösser, Fachwerkbauten und landwirtschaft-
lichen Hofanlagen, Bibliotheken, Archiven und Museen, Industrie-
denkmälern, Schulgebäuden und Hochschulbauten können Interes-
senkonflikte und Missverständnisse zwischen Denkmalschutz und 
Brandschutz entstehen, wenn die Denkmalpflege die denkmalschüt-
zende Wirkung von Brandschutzmaßnahmen übersieht und der Brand- 
schutz sich zu wenig um denkmalschonende Maßnahmen bemüht. 
Daher sollte bei der brandschutztechnischen Ertüchtigung dieser 
Bauten eine schutzzielorientierte Methode gewählt werden, bei der 
es nicht um die Erfüllung der heute geltenden materiellen Vorschrif-
ten geht, sondern der vorgegebenen Schutzziele. 

Das Seminar soll einen Überblick über die Problematik des Brand-
schutzes in historischen Sonderbauten bieten und geeignete Brand-
schutzmaßnahmen aufzeigen.

Themen
1. Kirchen und Klöster
2. Schlösser und Burgen
3. Bibliotheken, Archive und Museen
4. Schulen und Hochschulbauten
5. Landwirtschaftliche Hofanlagen, Fachwerkhäuser
6. Industriedenkmäler

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure,  
Architekten, Denkmalpfleger, Fachplaner, Mitarbeiter der Behörden
 

Termin /Ort
27.10.10, 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13302

Teilnehmerzahl maximal 50

Referent
BAR Dipl.-Ing. S. Kabat
Brandschutzingenieur Kreis 
Gütersloh, Freier Sachverstän-
diger für Brandschutz in Bau-
denkmälern und Altbauten, 
Herzebrock

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
03.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Duisburg
Seminar-Nr. 10 -13303

Teilnehmerzahl maximal 60

Referentin
Dipl.-Ing. A. Löbbert
Beratende Ingenieurin, saSV  
für die Prüfung des Brand-
schutzes, Ingenieurbüro 
Löbbert, Wuppertal

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Abweichungen und Kompensationsmaßnahmen

Die bauordnungsrechtlichen Regeln sind für Standardbauten formu-
liert. Die Vorstellungen von Architekten und Bauherren führen jedoch 
häufig zu Entwürfen, die mit den Vorgaben des Bauordnungsrechtes 
nicht umsetzbar wären. 
Hier greifen verschiedene Rechtsinstitute (§ 54 Erleichterungen, § 73 
Abweichungen), um andere Wege beschreiten zu können. Wesent-
lich ist immer, dass das Ziel, was sich hinter den jeweiligen Vor-
schriften verbirgt, erreicht wird. Dieser Nachweis ist im Rahmen des 
Brandschutzkonzeptes zu erbringen.
Dazu muss zum Einen der Zweck der Anforderung bekannt sein und 
zum Anderen andere Methoden zur Erreichung der Ziele, als die, die 
sich aus der bauordnungsrechtlichen Anforderung ergeben.

Im Seminar soll beides vermittelt werden. Anhand zahlreicher Bei-
spiele werden Abweichungen zu Brandabschnittsgrößen, Rettungs-
weglängen und Führungen, Bemessungen von Bauteilen dargestellt 
und die entsprechenden Kompensationen erläutert.

Themen
1.  Abweichungen, Erleichterungen und Kompensationen – Begriffe
2.  Brandabschnittsgrößen und Rettungswege im Regelwerk (in NRW 

und außerhalb)
3.  Abweichungen bei Aufstellflächen, Abständen und Löschwasser
4.  Abweichungen im Bestand an tragenden und anderen Bauteilen 

(Anforderungen alter Bauordnungen)
5.  Erleichterungen bei Brandabschnittsgrößen und mögliche Kom-

pensationsmaßnahmen 
6.  Abweichungen beim zweiten Rettungsweg und deren Bewertung
7.  Erleichterungen bei Fluren und Treppenräumen und deren  

Kompensationen 
8.  Die Funktion der Brandmelde- und Alarmierungsanlage als  

Kompensationsmittel
9.  Organisatorischer Brandschutz als Kompensation bei zeitlich 

begrenzter Nutzungsänderung

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure,  
Architekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden
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Brandschutzkonzepte in der Praxis

Zehn Jahre nach Einführung der besonderen Bauvorlage „Brand-
schutzkonzept“ liegen bei den Beteiligten inzwischen recht unter-
schiedliche Erfahrungen dazu vor. Vor diesem Hintergrund soll das 
Seminar den Fachplanern mögliche Konfliktpunkte und deren 
Lösungen aufzeigen, die sich bei der Erarbeitung der Konzepte, bei 
Besprechungen mit Behörden bis hin zur Bauausführung ergeben 
können.

Themen
·  Rechtliche Grundlagen, Aufbau Form und Inhalte
·  Beteiligte (Bauherr, Entwurfsverfasser, Bauordnungsamt,  

Feuerwehr, andere Fachplaner)
·  Verantwortungsbereiche
·  Brandschutzkonzepte im Bestand
·  Abgrenzung Bestand / Neuplanung
·  Abweichungen, Kompensationen
·  Umsetzung von Brandschutzkonzepten
·  Fortschreibung der Konzepte

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure, Archi-
tekten, Fachplaner, Bauleiter und Mitarbeiter der Behörden

Termin /Ort
16.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13304

Teilnehmerzahl maximal 50

Referent
LRBD Dipl.-Ing. Architekt  
M. Boeckh
BLB NRW, Zentrale Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten
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Termin /Ort
23.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Duisburg
Seminar-Nr. 10 -13305

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
MR Dipl.-Ing. J. Rübel
Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW, 
Düsseldorf

Dr.-Ing. J. Wiese
Sachverständigenbüro Halfkann 
und Kirchner, Erkelenz

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Brandschutz im Industriebau. DIN 18230 und die Industriebau-
Richtlinie

Mit Erlass vom 28.05.2001 wurde auf der Grundlage der Muster-In-
dustriebau-Richtlinie der ARGEBAU für das Land NRW die Industrie-
bau-Richtlinie als technische Baubestimmung eingeführt. Sie bindet 
damit Fachplaner und Bauherren, danach zu planen und zu bauen so-
wie die Baubehörden, danach zu prüfen und zu genehmigen.

Im Seminar werden die Inhalte, Zusammenhänge und Hintergrund-
informationen systematisch und vollständig aufbereitet und die  
Einbindung in schutzzielorientierte Brandschutzkonzepte nach §9 
BauPrüfVO gezeigt. Das Rechenverfahren nach DIN 18230 wird mit 
seinen Grundlagen nach der Wärmebilanztheorie und Probabilistik  
aufbereitet und der normgerechte Ansatz der einzelnen Parameter  
an Praxisbeispielen gezeigt.

Da sich zurzeit sowohl die DIN 18230 als auch die Muster-Indus-
triebaurichtlinie in der Überarbeitung befinden, werden sich  
die behandelten Einzelthemen u. a. auch an dem erreichten, ge-
festigten Stand der Überarbeitung orientieren.

Teilnehmer
saSV für die Prüfung des Brandschutzes, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure, Archi-
tekten, Fachplaner, Mitarbeiter der Brandschutzdienststellen und 
Bauaufsichtsbehörden
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Lehrgang: Qualifizierung zum Vor-Ort-Berater 

Der von der Energieagentur NRW, der Ingenieurkammer-Bau NRW 
und der Architektenkammer NRW konzipierte Lehrgang für die  
Weiterqualifizierung zum „Vor-Ort-Berater“ berechtigt staatlich an-
erkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz, die an der 
Aktion „Start-Beratung Energie“ teilnehmen, die vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geförderte und bun- 
desweit an  gebotene Energieberatung durchzuführen. 

Als Nachweis für die Befähigung verlangt das BAFA besondere 
Kennt nisse in den Bereichen Wärmeschutztechnik, Wärmebedarfs-
ermittlung, Heizungstechnik, erneuerbare Energien, allgemeine 
Energiespar beratung. Im Anschluss muss ein Antrag mit weiteren 
Unterlagen an das Bundesamt gestellt werden (www.bafa.de). In die 
Liste des BAFA werden nur die Antragsteller aufgenommen, die 
bereits einen Beratervertrag und die Erklärung des Beratungsemp-
fängers für die Vor-Ort-Beratung vorweisen können.

Der Lehrgang richtet sich ausschließlich an Energieberater der 
Kammern, die zugleich staatlich anerkannte Sachverständige für 
Schall- und Wärmeschutz sind und konzentriert sich – aufgrund der 
Vorkenntnisse – auf die Bereiche Heizungstechnik und erneuerbare 
Energien. Er beinhaltet 4 Präsenztage sowie zwei Web-Based- 
Trainings (online) mit einem Gesamtumfang von 60 Zeiteinheiten. 
Die Präsenz-Tage und die Erarbeitung der Inhalte der Web-Based-
Trainings, die durch erfolgreiche Teilnahme an zwei Tests nachzuwei-
sen sind, sind für die Teilnehmer verpflichtend. Bei Nichterfüllung  
der Voraussetzungen kann die zur Vorlage beim BAFA erforderliche 
Bescheinigung nicht ausgestellt werden.

  >

1. Termine /Ort
25.02., 26.02., 11.03. und 
12.03.10 
(4 Präsenztage plus zwei  
Web-Based-Trainings (online)),
jeweils 10.00 -18.15 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12658

Teilnehmerzahl maximal 20

2. Termine /Ort
09.09., 10.09., 23.09. und 
24.09.10 
(4 Präsenztage plus zwei  
Web-Based-Trainings (online)),
jeweils 10.00 -18.15 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12659

Teilnehmerzahl maximal 20

Teilnahmegebühr
D 490

60 Zeiteinheiten
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Referenten
Dipl.-Ing. M. Lichy
BIENERGY Gesellschaft für 
Ener  giemanagement mbH,  
Bielefeld

Dipl.-Ing. H.-D. Meyer
Beratender Ingenieur, Hamm

Lehrgangsinhalte

1.  Grundlagen haustechnischer Anlagen zur Wärmeversorgung 
Heizlastberechnung gemäß DIN 4701, Grundsätzliche Bestand-
teile einer Anlage zur Raumwärmeversorgung, Verluste im Bereich 
der Raumwärmeversorgung 

2.  Konventionelle Anlagen zur Wärmeversorgung im Überblick 
Wärmeerzeuger (Heizkessel), Wärmeverteilung und Regelung, 
Warmwasserbereitung und Warmwasserbereitungsanlagen

3.  Der Vor-Ort-Termin und dessen Auswertung 
Checkliste zur Aufnahme wärmetechnischer Anlagen, Gesprächs-
führung mit dem Beratungsempfänger, Ermittlung des allgemeinen 
Zustandes und der Schwachstellen einer bestehenden Heizungs-
anlage, Auswertung der Vor-Ort ermittelten Daten zur Bestimmung 
des Ist-Zustandes einer Anlage

4.   Innovative Wärmeerzeuger 
Wärmepumpen Blockheizkraftwerke (BHKW), Brennstoffzellen, 
Verbund- und Nahwärmesysteme

5.  Lüftungstechnik 
Grundlagen der Lüftungstechnik, Auslegungs- und Bewertungs-
kriterien RLT-Anlagen, Einsatz von RLT im Bestand

6.  Regenerative Systeme 
Solarthermie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstüt-
zung, Photovoltaikanlagen, Heizen mit Holz, Sonstige regenera-
tive Systeme

7.  Allgemeine Energieberatung / Berichterstellung 
Inhalte, Aufbau und Form eines Beratungsberichtes, Beschreibung 
des Ist-Zustandes, Beschreibung einzelner Energiesparmaßnah-
men und Maßnahmenpakete, Wirtschaftlichkeitsbewertung ener-
giesparender Maßnahmen, Softwareeinsatz zur Energieberatung

Teilnehmer
saSV für Schall- und Wärmeschutz, bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasser, Energieberater, Ingenieure und Architekten
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Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen – 
Grundseminar (2-tägig) 

Themen
1. Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen
 ·  Zweck der Bestellung
 ·  Rechtsgrundlagen 

GG, ZPO, § 36 GewO, § 39 BauKaG NRW
 ·  Regelwerke der IK-Bau NRW (SVO IK-Bau NRW, VBestSV, 

fachliche Bestellungsvoraussetzungen)
 ·  Gebühren, Versicherungsfragen
2.   Materiell-rechtliche und prozessuale Kenntnisse für die  

Gutachtenerstattung
 ·  Werkvertragsrecht / VOB
 ·  ZPO
3.  Vorbereitung des Gutachtens 
  Ortstermin, Vorbereitung und Ablauf, Ladung, Teilnahmerecht, 

Protokoll
4.  Inhalt und Aufbau von Gutachten – Mindestanforderungen
5.  Haftung 
 ·  Haftung beim Privatauftrag, u. a. gegenüber Dritten
 ·  Haftung bei Bestellung durch das Gericht, Ordnungsmittel,  

deliktische Haftung
6. Honorar
 ·  Vertrag / HOAI u. a.
 ·  JVEG

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder gut-
 ach t erlich tätig werden wollen und die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung als Sachverständige anstreben

Termine /Ort
16.03. und 17.03.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12660

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dipl.-Ing. H. Herrmann
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für die 
Be wertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 
sowie Mieten und Pachten  
(IHK Köln), Leverkusen

R. Schultz
Vorsitzender Richter am  
OLG Hamm

Teilnahmegebühr
D 220 Mitglieder IK-Bau NRW
D 330 Nichtmitglieder 

16 Zeiteinheiten

Termin /Ort
15.04.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12661

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
R. Schultz
Vorsitzender Richter am  
OLG Hamm

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 200 Nichtmitglieder 

8 Zeiteinheiten

Der Sachverständige als Privatgutachter und als 
Gerichtsgutachter

Themen
1. Die Sachverständigen (Übersicht, Abgrenzung)
2. Der Sachverständige als Privatgutachter
 ·  Vertragsinhalt und Zweck des Privatgutachtens; 

Vertragsabschluss
 ·  Rechte, Pflichten des Sachverständigen
 ·  Bedeutung des Privatgutachtens im gerichtlichen Verfahren
 ·  Abgrenzung zum Schiedsgutachter  / Schiedsrichter
 ·  Prozess / Haftung / Vergütung
3. Der Sachverständige als Gerichtsgutachter
 ·  Grundzüge der Gerichtsverfassung des Zivil- und 

Strafprozessrechts
 ·  Bestellung des Sachverständigen
 ·  Stellung des Sachverständigen im Prozess
 ·  Pflichtenkatalog (des Gerichtes /des gerichtlichen 

Sachverständigen)
 ·  Vereidigung
 ·  Ordnungsmittel
 ·  Feststellung des Tatbestandes
 ·  Gerichtsgutachten
 ·  Sachkundige Zeugen
 ·  Ablehnung des gerichtlichen Sachverständigen  

(Beispiele, Verfahren)
 ·  Haftung / Vergütung
4. Auftreten von Sachverständigen vor Gericht

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder gut-
achterlich tätig werden wollen und die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung als Sachverständige anstreben

07.  Öffentliche Bestellung und Vereidigung 
von Sachverständigen 

07.  Öffentliche Bestellung und Vereidigung 
von Sachverständigen 
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Bearbeitung von Gerichtsaufträgen / Inhalt und Aufbau von  
Sachverständigengutachten

Themen
1. Prozessarten
2. Beweisverfahren
3. Der Gerichtsauftrag (ZP 22) / Auftragsbestätigung
4. Prozessakten
 ·  Beweisbeschluss / Aufgabenstellung
 ·  Sachverständigenernennung
 ·  Kostenvorschuss
 ·  Fachkunde
 ·  Befangenheit
 ·  Stichworte: richtig – falsch
5. Vorbereitung 
 ·  Unterlagen- und Informationsbeschaffung
 ·  Anknüpfungstatsachen / Befundtatsachen
6. Ortstermin 
 ·  Ladung, Verhinderung
 ·  Teilnehmer
 ·  Durchführung
 ·  Protokoll
7.  Abfassung des Gerichtsgutachtens (Inhalt und Aufbau, Anlagen, 

Zahl der Ausfertigungen)
8. Mündliche Verhandlung (Auftreten, Befragung, Befangenheit)
9. Ergänzungsgutachten
10. Beeidigung
11. Honorar

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder gut-
achterlich tätig werden wollen und die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung als Sachverständige anstreben

Termin /Ort
11.05.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12662

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dipl.-Ing. H. Herrmann
Beratender Ingenieur, öbuv 
Sachverständiger für die Be-
wertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 
sowie Mieten und Pachten  
(IHK Köln), Leverkusen

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 200 Nichtmitglieder 

8 Zeiteinheiten

Termin /Ort
19.05.10, 09.00 -13.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12663

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
R. Schultz
Vorsitzender Richter am  
OLG Hamm

Teilnahmegebühr
D 140 Mitglieder IK-Bau NRW
D 170 Nichtmitglieder 

5 Zeiteinheiten

Der Ortstermin des Sachverständigen

Themen
1. Vorbereitung, Auflagen
2. Ladung, Verhinderung
3. Gehilfen des Sachverständigen
4. Teilnahme sachkundiger Dritter
5. Bindung an das Beweisthema
6. Befundsicherung, Photos
7. Protokoll, Vergleich

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder gut-
achterlich tätig werden wollen und die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung als Sachverständige anstreben

07.  Öffentliche Bestellung und Vereidigung 
von Sachverständigen 

07.  Öffentliche Bestellung und Vereidigung 
von Sachverständigen 
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Selbständiges Beweisverfahren gemäß § 485 ff. ZPO

Themen
1. Das Beweisverfahren gem. § 485 ZPO
 ·  Bedeutung und Gegenstand des Beweisverfahrens
 ·  Zulässigkeitsvoraussetzungen
 ·  Antrag auf selbständiges Beweisverfahren (Parteien, 

Bezeichnung der Tatsachen und der Beweismittel, 
Glaubhaftmachung)

 ·  Zuständigkeit
 ·  Beweisaufnahme (Beschluss, Durchführung, Rechte des 

Antragsgegners, Rechtsbehelfe)
 ·  Rechtliche Wirkungen / Klageerhebung
 ·  Kosten / Streitwert
2.  Antrag auf Fristsetzung für die Erstellung des Gutachtens durch 

den SV und Antrag auf Festsetzung eines Ordnungsgeldes gegen 
den SV (§ 411 Abs. 1 und 2 ZPO)

3.  Antrag auf Erläuterung des schriftlichen Gutachtens durch den  
SV und auf dessen Erscheinen (§ 411 Abs. 5 ZPO)

4.  Anordnung des Gerichts auf erneute Begutachtung durch  
denselben oder einen anderen SV (§§ 485 Abs. 3, 412 ZPO)

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder gut-
achterlich tätig werden wollen und die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung als Sachverständige anstreben

Termin /Ort
19.05.10, 14.00 -18.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12664

Teilnehmerzahl maximal 25

Referentin
Rechtsanwältin  
F. von Wiese-Ellermann
Fachanwältin für Bau- und 
Architektenrecht, Kanzlei  
Ellermann und von Wiese- 
Ellermann, Bielefeld

Teilnahmegebühr
D 140 Mitglieder IK-Bau NRW
D 170 Nichtmitglieder 

5 Zeiteinheiten

92

Termin /Ort
10.06.10, 09.30 -13.30 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12665

Teilnehmerzahl maximal 25

Referentin
Rechtsanwältin  
F. von Wiese-Ellermann
Fachanwältin für Bau- und 
Architektenrecht, Kanzlei  
Ellermann und von Wiese- 
Ellermann, Bielefeld 

Teilnahmegebühr
D 140 Mitglieder IK-Bau NRW
D 170 Nichtmitglieder 

5 Zeiteinheiten

Der Sachverständige als Schiedsgutachter

Themen
1. Begriffe
 ·  Schiedsgutachtervertrag / Geschäftsbesorgungsvertrag  

(§ 675 BGB)
 ·  Schiedsrichtervertrag
 ·  Schiedsvertrag (§ 1025 ZPO)
2. Inhalt des Schiedsgutachtervertrages
 ·  Leistungsbestimmung – § 317 BGB (Klarstellungsfunktion)
 ·  Rechtsgestaltung (§ 315 BGB)
 ·  Feststellung von Tatsachen oder Tatbestandsmerkmalen  

(§315 BGB analog)
3. Sicherstellung der Unparteilichkeit
 ·  Auswahl vertrauenswürdiger Stellen
 ·  Einräumung eines Ablehnungsrechtes
4. Rechtliches Gehör im Schiedsgutachterverfahren
5.  AGBG – § 9 – formularmäßige Klausel bzgl. Schiedsgutachter:  

4 Anforderungen seitens der Rechtsprechung
6. FIDIC – Bauvertragsbedingungen
7. Verfahren
8.  Vertragliche Vereinbarungen bezüglich Ablehnung des  

Schiedsgutachters bzw. Kündigung
9. Rechtsfolgen
10. Haftung / Toleranzgrenze
11. Kosten
12. Rechtsbehelf
13. Muster

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder gut-
achterlich tätig werden wollen und die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung als Sachverständige anstreben
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07.  Öffentliche Bestellung und Vereidigung 
von Sachverständigen 

07.  Öffentliche Bestellung und Vereidigung 
von Sachverständigen 
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Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken – 
Grundseminar (9-tägig)

Die Seminarreihe richtet sich an sachverständige Ingenieure, die  
gutachterlich tätig sind bzw. werden wollen oder eine öffentliche 
Bestellung und Vereidigung zum Sachverständigen anstreben.

Das Seminar behandelt die für Sachverständige notwendigen Themen 
und vermittelt erforderliche Kenntnisse. Eine Teilnahme ist aber 
keine formelle Bestellungsvoraussetzung i. S. d. Sachverständigen-
ordnung (SVO IK-Bau NRW). Das Seminar ist auch auch keine 
„Ausbildung zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen“ dieses Sachgebietes.

Themen
·  Einführung in die Zusammenhänge in der Wertermittlung / 

Vorstellung eines Gutachtens
·  Liegenschaftsrecht (BGB, GBO, Kataster usw.), Informationsquellen
·  Erforderliche Daten zur Wertermittlung
·  Handwerkszeug I: Normen, Flächen, Rauminhalte, Indexzahlen
·  Handwerkszeug II: Rechnen mit Indexzahlen, Aufzinsen, Abzinsen, 

Kapitalisieren, Verrenten
·  Einführung in das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
·  Wertermittlungsvorschriften und Wertermittlung unbebauter 

Grundstücke
·  Grundstücksbezogene Rechte und Belastungen
·  Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren
·  Mieten- und Pachten
·  Wohnungs- und Teileigentum, Erbbaurecht
·  Steuerliche Bewertung
·  Beleihungswerte
·  Normalherstellungskosten (NHK)
·  Eigentumsrechtliche Maßnahmen
·  Technische Kenntnisse für die Beurteilung möglicher wertbeein-

flussender Umstände
·  Auswirkungen von Baumängeln und -schäden auf den Verkehrswert
·  Bodenordnung
·  Umlegung, Sanierung, Entwicklung

  >

Termine /Ort
02. März, 
09. und 10. März, 
13. und 14. April, 
04. und 05. Mai und 
08. und 09. Juni 10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12666

Teilnehmerzahl maximal 25

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 1.400 Mitglieder IK-Bau NRW
D 1.800 Nichtmitglieder 

72 Zeiteinheiten

Fachliche Leitung
Dipl.-Ing. W. Glunz
Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur, öbuv Sachver-
ständiger für die Bewertung 
von bebauten und unbebauten 
Grundstücken (IK-Bau NRW), 
Ratingen

Referenten

Assessor Dipl.-Ing. K.H. Bedorf
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, öbuv Sachverständiger 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
(IHK Aachen), Alsdorf

Dipl.-Ing. S. Butgereit
Head of Property Sales Management der HypoVereinsbank AG – 
UniCredit Group, Sachverständiger für die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. W. Glunz
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, öbuv Sachverständiger 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
(IK-Bau NRW), Ratingen

Dipl.-Ing. H. Herrmann
Beratender Ingenieur, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 
öbuv Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken sowie Mieten und Pachten (IHK Köln), 
Leverkusen

Vermessungsassessorin Dr.-Ing. D. Joeris
Sachverständige für Grundstücksbewertungen, Bad Kreuznach

Dipl. Finanzwirt W. Kohl
Mettmann

Dipl.-Ing. H.-T. Kühbach
Vermessungsingenieur VDV, Sachverständiger für die Bewertung von 
Grundstücken und Gebäuden, Bergisch Gladbach

Bauassessor Dipl.-Ing. W. Peitz
öbuv Sachverständiger für Bauschäden und Bauphysik (IHK Aachen), 
Aachen

Dipl.-Ing. Ch. Roth
Beratender Ingenieur, öbuv Sachverständiger für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieten und Pachten 
(IHK Köln), Leverkusen

Dipl.-Ing. H. Steinwarz
Stadtvermessungsdirektor, Leiter der Geschäftsstelle Gutachter- 
ausschuss der Stadt Bonn, Bonn

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

08.   Bewertung von bebauten und  
unbebauten Grundstücken
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Aktuelle Themen der Immobilienwertermittlung

Die Welt verändert sich, damit auch Märkte und Rahmenbedingun-
gen. Veränderungen auf dem Immobilienmarkt sind selbstverständ-
lich Wert beeinflussend und müssen zu Anpassungen in den Denk-
weisen und Regelwerken der Immobilienwertermittlung führen. 

Nach Jahren der eher geringen Neuerungen tut sich Einiges. Die 
Bedeutung von Immobilien als Sicherheiten und damit auch der Kor-
rektheit der Wertermittlung bleibt. Der Referent ist als Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse 
in NRW sowie Vorsitzender des Arbeitskreises Wertermittlung des 
Deutschen Städtetages in aktuelle Entwicklungen eingebunden und 
wird die Teilnehmer „auf dem Laufenden“ halten. 

Dieses Seminar ist im Programm der Ingenieurakademie West seit 
dem Jahr 2009 und soll jährlich über Neuerungen im Bereich der 
Immobilienwertermittlung unterrichten.  

Geplante Themen
· NHK 2005 – wie geht es weiter?
· ImmoWertV
·  Grundzüge der steuerlichen Bewertung nach BewG für  

Verkehrswertermittler
· Wertausgleich nach § 25 Bodenschutzgesetz
· Umgang mit Bodenrichtwertzonen

Teilnehmer
öbuv SV auf diesem Sachgebiet, Immobiliensachverständige,  
Ingenieure und Architekten, Mitarbeiter in Liegenschaftsämtern, 
Gutachterausschüssen für Grundstückswerte sowie kommunalen 
Bewertungsstellen, Mitarbeiter und Bewertungssachverständige  
der Kreditinstitute

Termin /Ort
29.04.10, 13.00 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13306

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Vermessungsdirektor 
Dipl.-Ing. W. Schaar
Vors. des Gutachterausschusses 
der Stadt Essen, stellv. Vors. 
des Oberen Gutachteraus-
schusses für das Land NRW

Teilnahmegebühr
D 140 Mitglieder IK-Bau NRW
D 170 Nichtmitglieder 

5 Zeiteinheiten

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

Termin /Ort
20.05.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13307

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dipl.-Rechtspfleger R. Gisder 
AG Leverkusen

Dipl.-Ing. S. Butgereit
Head of Property Sales  
Management der HypoVereins-
bank AG – UniCredit Group, 
Sachverständiger für die Be-
wertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 210 Nichtmitglieder 

8 Zeiteinheiten

Der Gutachter in der Zwangsversteigerung

Das Seminar gibt einen Überblick über die Zwangsversteigerung im 
Licht der Bewertung inkl. der spezifischen Bewertungsbesonder-
heiten – Abt. II des Grundbuches. Zwischen der Verkehrswertermitt-
lung und den Ergebnissen (Zuschlägen) in der Zwangsversteigerung 
gibt es ein enormes Spannungsfeld, welches untersucht und diskutiert 
werden soll. Welche Rolle spielt der Gutachter hierbei?

Themen
1. Aufbau des Grundbuches
2. Numerus Clausus der dinglichen Rechte
3. Rangverhältnisse
4. Wohnungs- und Teileigentum vs. ideelle Miteigentumsanteile
5. Wann droht die Versteigerung?
6. Immobilienbewertung in der Versteigerung
7. 5 / 10 und 7 / 10-Grenze in der Realität
8. Besonderheiten der Verkehrswertermittlung in der Versteigerung
9. Spannungsfeld Gericht vs. Gutachter vs. Bank
10.  Expertenschätzung vs. Gerichtsgutachten – Was belegen die 

Fakten?

Teilnehmer
öbuv SV auf diesem Sachgebiet, Immobiliensachverständige, Inge-
nieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind, Mitarbeiter in 
Bauplanungs- und Bauordnungsämtern, Liegenschaftsämtern, Gut-
achterausschüssen für Grundstückswerte, Bewertungssachverstän-
dige der Kreditinstitute 
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Immobilienökonomie. Markt – Bewertung – Investment (2-tägig)

Wirtschaftliche Kenntnisse werden sowohl in der Immobilienbera-
tung und -bewertung als auch im täglichen Bau(-träger)geschäft 
immer wichtiger. Das „Über-den-Tellerrand-schauen“ wird zur Pflicht. 
Begriffe wie „Liquidität“ und „Rentabilität“ sowie die Anwendung 
angelsächsischer Verfahren zur Immobilienbewertung und Investitions- 
rechnung halten immer mehr Einzug in die Welt der Ingenieure und 
Architekten. Dieses Seminar soll vor allem Nicht-Ökonomen einen 
Überblick über die immobilienwirtschaftlichen Zusammenhänge 
geben.

Themen
1. Immobilieninvestment
 Investitionsrechnung
 ·  Klassisches Verfahren (Amortisationsrechnung, Rentabilitäts-

rechnung, Kapitalwertmethode)
 ·  Modernes Verfahren (Vermögensendwert)

2. Liquidität und Rentabilität
 ·  Abgrenzung zwischen Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Rendite
 ·  Renditeberechnung aus der Sicht eines Investors
 ·  Wirtschaftlichkeitsberechnung aus der Sicht einer Bank
 ·  Finanzierung
 ·  Bankverwertung

3. Wertermittlung nach angelsächsischem Standard 
 ·  Residual Method 
 ·  Profits Method
 ·  Discounted Cash Flow
 ·  Investment Method
 ·  Vergleich zu deutschen Verfahren

4.  Wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse bei der Bewertung 
von Immobilien

 ·  Bilanzierung (HGB, IAS)
 ·  Immobilien-Portfoliomanagement

Teilnehmer
öbuv SV auf diesem Sachgebiet, Immobiliensachverständige,  
Ingenieure und Architekten, Mitarbeiter in Liegenschaftsämtern, 
Gutachterausschüssen für Grundstückswerte sowie kommunalen 
Bewertungsstellen, Mitarbeiter und Bewertungssachverständige  
der Kreditinstitute

Termine /Ort
16.06. und 17.06.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13308

Teilnehmerzahl maximal 50

Referenten
Dipl.-Ing. S. Butgereit
Head of Property Sales  
Management der HypoVereins-
bank AG – UniCredit Group, 
Sachverständiger für die Be-
wertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. MBA H. Irmler
A & I GmbH, Neukirchen-Vluyn

Vermessungsassessorin  
Dr.-Ing. D. Joeris
Sachverständige für Grund-
stücksbewertungen, Bad  
Kreuznach

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 250 Mitglieder IK-Bau NRW
D 370 Nichtmitglieder 

16 Zeiteinheiten
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Termine /Ort
01.09., 30.09., 03.11. und 
23.11.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12667

Teilnehmerzahl maximal 25

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 500 Mitglieder IK-Bau NRW
D 650 Nichtmitglieder 

32 Zeiteinheiten 

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken –  
Praxisseminar (4-tägig)

Das Praxisseminar dient als zweite Stufe zur Einarbeitung in die Tä tig-  
keit der Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken und als praktische Erweiterung der im 
Grundseminar erworbenen theoretischen Grundkenntnisse. Insofern 
werden diese Kenntnisse hier als bekannt vorausgesetzt. 

Der Schwerpunkt des Praxisseminars ist die Vermittlung solcher In -
halte, die zur praktischen Erstellung von Gutachten notwendig sind. 
Dazu zählt u. a. die Informationsbeschaffung für Wertgutachten, die 
Umsetzung dieser Informationen in wertrelevante Sachverhalte, die 
sachgerechte Nutzung von Tabellenwerken. Alle Praxisbeispiele  
werden besprochen, erläutert und vertieft. Zur Vorbereitung auf das 
Seminar wird den Teilnehmern das dazu gehörige Datenmaterial je -
weils ca. 2 Wochen vorher zugesandt mit der Bitte, die Fälle bereits 
auszuarbeiten.

Die Teilnehmer werden gebeten, zu allen Veranstaltungstagen die 
einschlägigen Tabellenwerke sowie einen Taschenrechner mitzu-
bringen.

Themen
1. Unbebaute Grundstücke
2. Sachwertverfahren 
3. Ertragswertverfahren 
4. Eigentumswohnung 
5. Erbbaurecht 
6. Dienstbarkeiten, Reallasten, Baulasten 
7. Mietgutachten / Pachtgutachten

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder werden 
wollen, Mitarbeiter in Bauplanungs- und Bauordnungsämtern, Lie  gen- 
schaftsämtern, Immobiliengesellschaften, Gutachterausschüssen für 
Grundstückswerte, Bewertungssachverständige der Kreditinstitute

 Fortsetzung >
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Referenten

Assessor Dipl.-Ing. K.H. Bedorf
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, öbuv Sachverständiger 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
(IHK Aachen), Alsdorf

Dipl.-Ing. S. Butgereit
Head of Property Sales Management der HypoVereinsbank AG – 
UniCredit Group, Sachverständiger für die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. W. Glunz
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, öbuv Sachverständiger 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken  
(IK-Bau NRW), Ratingen

Vermessungsassessorin Dr.-Ing. D. Joeris
Sachverständige für Grundstücksbewertungen, Bad Kreuznach

Dipl.-Ing. H.-T. Kühbach
Vermessungsingenieur VDV, Sachverständiger für die Bewertung von 
Grundstücken und Gebäuden, Bergisch Gladbach

Dipl.-Ing. Ch. Roth
Beratender Ingenieur, öbuv Sachverständiger für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieten und Pachten 
(IHK Köln), Leverkusen

Fachliche Leitung
Dipl.-Ing. W. Glunz
Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur, öbuv Sachver-
ständiger für die Bewertung 
von bebauten und unbebauten 
Grundstücken (IK-Bau NRW), 
Ratingen

Termine /Ort
16.09. und 17.09.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13309

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Bauassessor Dipl.-Ing.  
W. Peitz
öbuv Sachverständiger für  
Bauschäden und Bauphysik 
(IHK Aachen), Aachen

Dipl.-Ing. MBA H. Irmler
A & I GmbH, Neukirchen-Vluyn

Teilnahmegebühr
D 250 Mitglieder IK-Bau NRW
D 370 Nichtmitglieder 

16 Zeiteinheiten

Bautechnik für Immobilienbewertung – Auswirkungen der Sanie-
rung von Immobilien auf die Immobilienbewertung (2-tägig)

Beim Kauf von Immobilien werden z. Z. in der Regel unsanierte Häuser 
verkauft. Dabei ist zu entscheiden, ob wertmindernde Instandhaltungs- 
oder Modernisierungsdefizite vorhanden sind und ob diese im Rahmen 
der normalen Instandhaltungskostenansätze Berücksichtigung finden. Bei 
der Wertermittlung ist auch der Stand des energetischen Niveaus  zu 
berücksichtigen. Der Energieausweis für das Gebäude kann sich dabei 
im Einzelfall auf den Wert einer Immobilie auswirken. Seit Einführung 
des Energieausweises und der steigenden Energiekosten ist ein Einfluss 
auf das Marktgeschehen und damit auf den zu erzielenden Marktwert von 
Immobilien wahrzunehmen. Weiterhin werden viele Sanierungen mit Schä- 
den hergestellt, die den Wert einer Immobilie nachhaltig beeinflussen. 
Auch können nur s. g. „optische Mängel“ bereits die zu erwartenden 
Mieten langfristig mildern bzw. hohe Investitionsmaßnahmen erfordern.
Das Seminar gibt einen Überblick über den technischen Stand von 
Immobilien sowie deren Auswirkung auf den Energieausweis. Weiterhin 
werden aus technischer Sicht Schäden und Mängel aufgezeigt, die vor-
handen sein und /oder bei Sanierungen und Modernisierungen entste-
hen können und damit langfristig den Wert einer Immobilie beeinflus-
sen. Abschließend sollen Möglichkeiten der Erkennung und Bewertung 
dieser Schäden vor Ort dargestellt werden.

Themen
1. Die Bautechnik: Bauphysikalische Grundlagen; Bauschäden und 
deren wirtschaftlichen Zusammenhänge; Technische Bewertung der 
Bauteilen (Fassade, Fenster, Dächer); Technische Bewertung der Anla-
gentechnik (Heizung – Brennwerttechnik, regenerative Energie)
2. Energieausweis und der Marktwert: Energieeinsparverordnung 
(EnEV); Der Energieausweis für Wohn- und Nichtwohngebäude; Unter-
schied zwischen verbrauchsorientierter und bedarfsorientierter Energie- 
ausweis; Nachrüstpflichten und Kostenansätze für Modernisierungs-
maßnahmen; Auswirkungen und Ansätze des Energieausweises bei 
der Verkehrswertermittlung
3. Modernisierung bzw. Sanierung und deren Bewertung: Bewertung 
von optischen Mängeln; Sanierung und Bewertung von Außenwänden, 
Fenstern, Dächern; Modernisierung und Bew. von Badezimmern, Frisch- 
und Abwasserleitungen sowie von Heizleitungen und Heizungstechnik

Teilnehmer
öbuv SV auf diesem Sachgebiet, Immobiliensachverständige, Ingenieure 
und Architekten, Mitarbeiter in Liegenschaftsämtern, Gutachteraus-
schüssen für Grundstückswerte sowie kommunalen Bewertungsstellen, 
Mitarbeiter und Bewertungssachverständige der Kreditinstitute

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken
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Asset Management / Immobilienmanagement – Werkzeug der 
Beurteilung von zukünftigen Werteentwicklungen

Die Immobilie ist essenzieller Bestandteil des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Alltags. Das größte Gesamtvermögen sowohl von 
privaten Haushalten, als auch von Unternehmen und der öffentlichen 
Hand bilden die Immobilien. Im Hinblick auf den internationalen und 
regionalen Standortwettbewerb sowie der Finanzkrise sind gravie-
rende Marktveränderungen entstanden. Diese führten zu sinkenden 
Immobilienrenditen und Leerständen bei Gewerbe- und Wohnimmo-
bilien. Um auf diese vorhandenen Marktveränderungen erfolgreich 
zu reagieren, bedarf es eines komplexen und strategischen Asset 
Management. 
Dieses Seminar gibt einen Überblick und Hilfestellungen über mög-
liche Werkzeuge, um Grundstücke analysieren und deren möglichen 
Potentiale in der zukünftigen Veränderung erkennen zu können. Als 
besonders Werkzeug wird dabei die Multifaktorenanalyse in Theorie 
und Praxis vorgestellt.

Themen
1. Asset Management
 ·  Portfoliomanagement
 ·  Corporate Real Estate Management
 ·  Facility Management
 ·  Energiemanagement

2. Immobilienmanagement
 ·  Arten der Immobilienanalyse
 ·  Immobilienressourcen als strategische Faktoren
 ·  Demographische Entwicklung und Immobilien
 ·  Renditeorientierte Beurteilung von Immobilien

3. Multifaktorenanalyse
 ·  Diverse Arten von Immobilientypen
 ·  Wertbildende Beurteilungskriterien
 ·  Thematische Hauptgruppen
 ·  Gewichtung der Gruppen

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, Immobiliensachverständige, Mitarbeiter 
im öffentlichen Immobilienmanagement, Mitarbeiter in Liegen-
schaftsämtern, Gutachterausschüssen für Grundstückswerte sowie 
kommunalen Bewertungsstellen, Mitarbeiter und Bewertungssach-
verständige der Kreditinstitute

Termin /Ort
07.10.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13310

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Assessor Dipl.-Ing.  
K.H. Bedorf
Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur, öbuv Sachver-
ständiger für die Bewertung 
von bebauten und unbebauten 
Grundstücken (IHK Aachen), 
Alsdorf

Dipl.-Ing. MBA H. Irmler
A & I GmbH, Neukirchen-Vluyn

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 210 Nichtmitglieder 

8 Zeiteinheiten

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

Termine /Ort
25.11. und 26.11.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13311

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dipl.-Ing. S. Butgereit
Head of Property Sales Mana- 
gement der HypoVereinsbank 
AG – UniCredit Group, SV für 
die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. W. Glunz
Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur, öbuv SV für  
die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken 
(IK-Bau NRW), Ratingen

Vermessungsassessorin  
Dr.-Ing. D. Joeris
SV für Grundstücksbewer-
tungen, Bad Kreuznach

Dipl.-Ing. H. P. Röhrig
Vermessungsassessor, öbuv Sach-
verständiger für die Bewertung 
von bebauten und unbebauten 
Grundstücken (IHK Wuppertal-
Solingen-Remscheid), Solingen

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 250 Mitglieder IK-Bau NRW
D 370 Nichtmitglieder 

16 Zeiteinheiten

Workshop Renditeobjekte. Ertragswertverfahren für Fortge-
schrittene – Spezialimmobilien – Exoten (2-tägig)

Renditeorientierte Immobilien werden zur Ermittlung des Verkehrs- 
bzw. Beleihungswertes üblicherweise unter Heranziehung des Er-
tragswertverfahrens taxiert. Die korrekte Anwendung dieses Verfah-
rens bedingt die genaue Kenntnis von Art und Einfluss der einzelnen 
Eingangsgrößen. Daher wird zunächst das erforderliche Grund-
lagenwissen vertieft, bevor im Anschluss auf spezielle Immobilien-
arten eingegangen wird. 

Das Seminar dient der Wissenserweiterung und dem Erfahrungsaus-
tausch sowohl von Einsteigern mit Grundkenntnissen (z. B. Besuchern 
des Grundseminars) als auch dem fortgeschrittenen Praktiker. Ein 
wesentlicher Teil des Seminars wird anhand von praktischen Beispie-
len mit entsprechender Diskussion abgehalten. Es ist auch Seminar-
zeit vorgesehen zur Besprechung von aktuellen Fallbeispielen aus 
der Praxis. 

Geplante Themen
Ertragswertverfahren, näher hingeschaut 
Bewertung von Objekten
·  mit Mieteinnahmen, die über oder unter der nachhaltig erzielbaren 

Miete liegen
·  mit zeitlich abgestuften, unterschiedlichen Erträgen (z. B. Staffelmieten)
· mit Leerständen
·   mit unrentabler Bausubstanz
Grundsätzliche Vorgehensweise bei der Bewertung von Management- 
immobilien
· Eingangsdaten
· Auswertung relevanter Daten
· Pachtwertverfahren
Bewertung von Renditeimmobilien (z. B. Einzelhandels- und Logi-
stikimmobilien); Bewertung von Spezialimmobilien (z. B. Gesund-
heits- und Freizeitimmobilien); Umnutzung von Immobilien; Aktu-
elle Praxisbeispiele

Teilnehmer
öbuv SV auf diesem Sachgebiet, Immobiliensachverständige, Inge-
nieure und Architekten, Mitarbeiter in Liegenschaftsämtern, Gut- 
achterausschüssen für Grundstückswerte sowie kommunalen Bewer-
tungsstellen, Mitarbeiter und Bewertungssachverständige der  
Kreditinstitute
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Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / Sach-
kundenachweis. Vorbereitung auf die Überprüfung der besonde-
ren Sachkunde in der Wertermittlung – Übungsbeispiele /  
Gruppenarbeit

Die Sachverständigenordnung der Ingenieurkammer-Bau NRW  
fordert für die öffentliche Bestellung und Vereidigung u.a. die 
„besondere Sachkunde“ (§3 Abs. 2 Ziff. 4 SVO).

Im §4 SVO ist festgelegt, dass zur Beurteilung der besonderen 
Fachkunde u. a. ein Fachgremium eingeschaltet werden kann.
Gemäß den §§4 und 5 der Verfahrensordnung für die Bestellung 
von Sachverständigen (VBestSV) erfolgt die Überprüfung in der 
Regel durch eine schriftliche Ausarbeitung sowie ein Fachgespräch.

Anhand eines realistischen „Beispielfachgespräches“ erhalten die 
Teilnehmer die Gelegenheit, ihren Kenntnisstand „unter Stress“ zu 
überprüfen. In kleinen Arbeitsgruppen von max. 3 Personen je  
Gruppe beurteilen die Teilnehmer zum Schluss ihre eigene, beson-
dere Sachkunde.

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die gutachterlich tätig sind oder werden 
wollen, Mitarbeiter in Bauplanungs- und Bauordnungsämtern, Liegen- 
schaftsämtern, Immobiliengesellschaften, Gutachterausschüssen für 
Grundstückswerte, Bewertungssachverständige der Kreditinstitute

Termin /Ort
08.12.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13312 

Teilnehmerzahl maximal 15

Referent / Leiter
Dipl.-Ing. H. Herrmann
Beratender Ingenieur, Öffent-
lich bestellter Vermessungsin-
genieur, öbuv Sachverständiger 
für die Bewertung von bebau-
ten und unbebauten Grundstü-
cken sowie Mieten und Pachten 
(IHK Köln), Leverkusen

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 210 Nichtmitglieder 

8 Zeiteinheiten

Termine /Ort
03.05.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13313

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dipl.-Ing. H.-J. Rolof
öbuv Sachverständiger für Be-
schichtungen, Bautenschutz, 
Bodenbeläge (IHK zu Koblenz), 
iba-Institut Gottfried & Rolof, 
Koblenz  / Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 160 Mitglieder IK-Bau NRW
D 190 Nichtmitglieder 

8 Zeiteinheiten

Balkone, Terrassen und Laubengänge: Undichte Abdichtungen 
auf Terrassen, losgelöste Fliesen auf Balkonen oder schadhafte 
Estriche auf Laubengängen – Ursachen erkennen, Fehler vermei-
den, Sanierung planen.

Oftmals sind Balkone, Terrassen und Laubengänge das Stiefkind des 
Planers und wenig beachtete Bauteile bei der Sanierung von Bestands- 
immobilien. Immer wieder kommt es zu kostspieligen Schäden, die 
dann neue Instandsetzungsmaßnahmen und aufwendige Änderungen 
in Abdichtungsebenen oder Details von Anschlüssen mit sich bringen. 

Die fachgerechte Abdichtung von Balkonen ist daher sowohl bei der 
Planung von Neubauten als auch der Sanierung von Immobilien im 
Bestand von großer Bedeutung. Normative Anforderungen und Richt-
linien zur Entwässerung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen 
(u. a. neue Flachdachrichtlinie, Stand Oktober 2008) sind dabei zu 
beachten. 

Auch ist zu berücksichtigen, ob und inwieweit ein erhöhter Aufwand 
für die Planung erforderlich ist, wenn horizontale Grundrissteilflächen 
im Außenbereich nur mit geringer Neigung oder gar ohne Gefälle 
hergestellt werden müssen. Derartige Konstruktionen erfordern große 
Aufmerksamkeit in der Planung, Bauleitung und Ausführung. Auch 
Estrichkonstruktionen und Oberböden auf Terrassen, Balkonen und 
Laubengängen in Form von Fliesen, Natursteinen oder dekorativen 
Beschichtungssystemen erfordern auf Grund neuer Normen und 
Richtlinien ein Umdenken in der Praxis. 

Im Rahmen des Seminars soll dem Planer, Bauleiter und / oder Aus-
führenden vermittelt werden, inwieweit fachgerechte Abdichtungen 
von Balkonen, Terrassen und Laubengängen sowie eventuell not-
wendige Estrichkonstruktionen oder erforderliche Oberböden fach-
gerecht geplant und ausgeführt werden können, ohne dass ein  
Haftungsrisiko für die Beteiligten daraus resultiert. 

Weiterhin werden an aktuellen Fallbeispielen aus der Praxis für die 
Praxis schadhafte Abdichtungen, Estrichkonstruktionen oder Ober-
böden auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen vorgestellt und 
Möglichkeiten der Sanierung erörtert, nach dem Motto: „Aus  
Fehlern anderer lernen“.

Teilnehmer
saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sach-
gebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure

08.   Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

09. Mängel und Schäden
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Mängel und Schäden in und an Gebäuden (10-tägig)

Die Seminarreihe richtet sich an sachverständige Ingenieure, die  
gutachterlich tätig sind oder werden wollen oder eine öffentliche 
Bestellung und Vereidigung zum Sachverständigen anstreben.
Sie ist keine „Ausbildung zum öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen dieses Sachgebietes“ und keine Bestellungs-
voraussetzung i.S.d. Sachverständigenordnung (SVO IK-Bau NRW).

Das Ziel des Seminars ist es, die weit reichende Komplexität des 
Sach   gebietes „Mängel und Schäden in und an Gebäuden“ zu ver-
deutlichen und auf die Bereiche einzugehen, die in einer Tätigkeit 
als Sachverständiger zumindest in Grundzügen zu beherrschen sind. 
Die Seminarreihe soll einen Überblick über die Vielzahl der mög-
lichen Schadensursachen sowie deren Beurteilung und Behebung 
aufzeigen. Des weiteren soll das Seminar die Anwesenden sensibili-
sieren für die Frage, wann ggf. ein Sondergutachter eines Teilge-
bietes hinzugezogen werden sollte.
Ein weiteres Ziel ist es, wesentliche Punkte jedes Fachgebietes exem- 
 plarisch vorzutragen und am Beispiel von Schadensfällen zu erläutern.

Darüber hinaus wird in jedem Fachgebiet an einem oder mehreren 
Schadensbeispielen die Vorgehensweisen bei der Suche nach den 
Ursachen eines Schadens methodisch dargestellt und erläutert, wie 
daraus ein Gutachten entsteht. Da sich der Einzelne in der Praxis 
häufig nicht mit der gesamten Vielfalt dieses Sachgebietes konfron-
tiert sieht, sind die weiterführenden Vertiefungsseminare eine Mög-
lichkeit, die Kenntnisse entsprechend zu erweitern. 
Um auf dieser Ebene Fachwissen vermitteln zu können, werden 
Grund  lagenkenntnisse in den ausgewählten Fachbereichen sowie 
Kenntnisse der jeweils maßgeblichen Normen, Richtlinien und son-
stigen Regelwerken als bekannt vorausgesetzt. 

 

Termine /Ort
07. und 08. September, 
28. und 29. September,
27. und 28. Oktober, 
17. und 18. November und 
01. und 02. Dezember 10, 
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12668

Teilnehmerzahl maximal 25

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 1.500 Mitglieder IK-Bau NRW
D 1.900 Nichtmitglieder 

80 Zeiteinheiten

Referenten

Prof. Dr.-Ing. W. Fix
Beratender Ingenieur, öbuv Sachverständiger für Schäden an Gebäu-
den, insb. Bauphysik und Bautenschutz (Niederrheinische IHK zu 
Duisburg), Schermbeck

Dipl.-Ing. T. Kempen
Beratender Ingenieur, sa Sachverständiger für die Prüfung des 
Brandschutzes, Aachen

Prof. Dipl.-Ing. J. Mantscheff
Beratender Ingenieur, Sachverständiger für Bauschäden, Bauten-
schutz, Preisbildung und Abrechnung, Köln

Prof. Dr.-Ing. H. Neuhaus
öbuv Sachverständiger für Holzbau (IHK Nord Westfalen), Havixbeck

Dr.-Ing. H. Oberhaus
öbuv Sachverständiger für Schäden an Fassaden und Wärmedämm-
Verbundsystemen (IHK Dortmund), Dortmund

Bauassessor Dipl.-Ing. W. Peitz
öbuv Sachverständiger für Bauschäden und Bauphysik (IHK Aachen), 
Aachen

Prof. Dr.-Ing. D. Placzek
Beratender Ingenieur, öbuv Sachverständiger für Bodenmechanik, 
Erd- und Grundbau, Gründungsschäden, insbesondere im Bergbau-
gebiet (IHK Essen / IK-Bau NRW), Essen

Prof. Dipl.-Ing. R. Pohlenz
Beratender Ingenieur, öbuv Sachverständiger für Schallschutz im 
Hochbau (IHK Aachen), Aachen

Dipl.-Ing. H.-J. Rolof
öbuv Sachverständiger für Beschichtungen, Bautenschutz, Bodenbe-
läge (IHK zu Koblenz), Koblenz / Düsseldorf

Prof. Dr.-Ing. G. Schaper
öbuv Sachverständiger für Konstruktiven Ingenieurbau – Statik – 
Tragwerksplanung (IHK Nord Westfalen), Fachhochschule Münster

09. Mängel und Schäden09. Mängel und Schäden

Themen
· Dächer, Terrassen, Balkone 
· Abdichtungen
· Fassaden
· Böden und Beläge
· Schallschutz
· Wärmeschutz
· Feuchteschutz
·  Verblendfassaden und  

Mauerwerk

· Holzbau
· Beton
· Grundbau
· Brandschutz
·  Maßtoleranzen / Mängel und 

Schäden / Kosten- und /oder 
Minderwertansätze

·  Erstellung des Probegutach-
tens, Musterlösung
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Lehrgang: Spezielle Koordinatorenkenntnisse nach RAB 30  
(3-tägig)

Die Bundesregierung hat auf der Grundlage des §19 des ArbSchG 
vom 07.08.96 die Baustellenverordnung – BaustellV – erlassen. 
Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Arbeits- 
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.

Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Bauherren Koordina-
toren nach BaustellV bereits in der Planungsphase einsetzen. Als 
Planungsinstrumente sind der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan (SiGePlan) und die Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk 
auszuarbeiten. Mit der Verpflichtung des Bauherrn, für seine Bau- 
stelle einen Koordinator nach BaustellV zu bestellen, wird Bauinge-
nieuren und Architekten eine neue zusätzliche Aufgabe zugewiesen.

Im Lehrgang werden SiGePläne für verschiedene aktuelle Baustellen 
aus der Praxis im Hochbau und Tiefbau, wie auch Unterlagen für die 
späteren Arbeiten am Bauwerk in Gruppenarbeit erstellt. 

Spezielle Koordinatorenkenntnisse
1.  Baustellenverordnung (BaustellV) und Arbeitsschutzgesetz 

(ArbSchG)
2. Koordinierung während der Planung der Ausführung
 · Aufgaben des Koordinators 
 · Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan)
 · Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk
3. Koordinierung während der Ausführung des Bauvorhabens
 · Aufgaben des Koordinators 
 · Konfliktsituationen
4. Rechtliche Grundlagen und Honorierung

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten, 
die mit Planung, Bauüberwachung und Projektsteuerung beauftragt 
sind sowie Bauherrn und Bauunternehmen

Termine /Ort
22.03. bis 24.03.10,
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12669

Teilnehmerzahl maximal 25

Leiter
Baumeister Dipl.-Ing. (FH)  
F. Hornik
Koordinator nach Baustellen-
verordnung, Sachverständiger 
für Baustellenbetrieb, Metten

Teilnahmegebühr
inklusive Mittagessen
D 550 Mitglieder IK-Bau NRW
D 700 Nichtmitglieder 
D 400 Jungingenieure

24 Zeiteinheiten

Termin /Ort
25.03.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -12670

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Baumeister Dipl.-Ing. (FH)  
F. Hornik
Koordinator nach Baustellen-
verordnung, Sachverständiger 
für Baustellenbetrieb, Metten

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse für Koordinatoren nach 
Baustellenverordnung 

In diesem Seminar werden die im Lehrgang „Spezielle Koordinato-
renkenntnisse“ erworbenen Kenntnisse um die für jeden Koordinator 
notwendigen arbeitsschutzfachlichen Kenntnisse erweitert.

Themen
·  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
·  Gefährdungsermittlung
·  Organisation des Arbeitsschutzes auf der Baustelle
· Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
·  Planung des Baustellenbetriebes, Bauverfahren,  
Baustelleneinrichtung, Bauzeit

·  Erste Hilfe und Brandschutz
·  Baugruben, Gräben
·  Abbruch, Umbau, Bauen im Bestand
·  Arbeitsplätze, Verkehrswege
·  Arbeitsgerüste, Schutzgerüste, Traggerüste
·  Montagen
·  Baumaschinen
·  Gefährliche Baustoffe
·  Arbeitszeit

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten, 
die mit Planung, Bauüberwachung und Projektsteuerung beauftragt 
sind sowie Bauherrn und Bauunternehmen

10.   Koordinator nach Baustellen-
verordnung

10.   Koordinator nach Baustellen-
verordnung
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Termin /Ort
03.03.10, 09.30 -17.00 Uhr 
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13314

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Prof. Dr.-Ing. B. Kruppa
Fachhochschule Gießen- 
Friedberg, FB Maschinenbau, 
Mikrotechnik, Energie und  
Wärmetechnik

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

110 111

Lüftungs- und Klimatechnik für Bauingenieure

Die Einführung und konsequente Anpassung der Energieeinsparver-
ordnung mit dem dazugehörigen Berechnungsverfahren DIN V 18599 
hat mittlerweile zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Wohn- und 
Nichtwohnbauten geführt. Diese beschränkt sich nicht nur auf das 
Baugenehmigungsverfahren bei Neubauten, sondern wirkt sich auch 
zunehmend auf Modernisierungsmaßnahmen im Bestand aus. Im 
Rahmen dieser Entwicklungen ist die Technische Gebäudeausrüs-
tung (TGA) zu einem festen Bestandteil der energetischen Bewer-
tung von Gebäuden geworden, so dass der Personenkreis, der sich 
mit dieser Thematik befasst, relativ fundierte Kenntnisse über den 
Aufbau und der Funktionsweise von Heizungs- Klima- und Warmwas-
serbereitungsanlagen benötigt. Nur so können die Wechselwirkun-
gen, die zwischen dem Gebäude und den Anlagen der TGA bestehen, 
erfasst und in sinnvolle Energieeinsparkonzepte überführt werden.

Für den nicht fachkundigen Personenkreis ist gerade der Bereich der 
Lüftungs- und Klimatechnik schwer zu erfassen und zu verstehen,  
da dieser sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher raumlufttechni-
scher- und kältetechnischer Systeme befasst. Dies resultiert nicht 
zuletzt auch dadurch, dass die entsprechenden Teile 3 und 7 der 
DIN V 18599 die Zusammenhänge teilweise sehr umständlich wie-
dergeben, einige wichtige Bereiche auslassen um wiederum in  
anderen Bereichen viel zu sehr ins Detail zu gehen. 

Dieses Seminar hat das Ziel, das Grundprinzip von Raumlufttechni-
schen Anlagen (RLT) und die verschiedenen Systeme der Belüftung 
und Klimatisierung verständlich zu erläutern und die Zusammenhän-
ge deutlich zu machen. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, 
die unterschiedlichen Systeme der Klimatisierung und deren Kompo-
nenten zu erkennen und deren Funktionsweise zu verstehen (z. B. 
woran erkenne ich ein Quellluftsystem?). Die zentralen Auslegungs-
methoden wie die Bestimmung des erforderlichen Luftvolumen-
stroms und die maximale Kühlleistung – werden ebenfalls verein-
facht behandelt. Für die zentralen Komponenten der Raumlufttech-
nik werden auch die Methoden der energetischen Bewertung nach 
DIN V 18599 dargestellt. Abschließend werden diese Zusammen-
hänge an einem Beispielgebäude mit RLT-Anlage demonstriert und 
die energetische Bewertung nach DIN V 18599 mit entsprechender 
Software durchgeführt.

 >

Das Seminar vermittelt Grundwissen im Bereich Lüftungs- und Klima-
technik, welches insbesondere für die spätere Teilnahme an dem 
4-tägigen Workshop zur DIN V 18599 hilfreich und empfehlenswert ist.

Themen
1. Behaglichkeitskriterien
2.  das h-x Diagramm und die zentralen Komponenten einer  

RLT-Anlage
3. Auslegungskriterien – Luftvolumenstrom und Kühllast
4.  Systeme und Einteilungskriterien raumlufttechnischer Anlagen – 

Darstellung der Erkennungsmerkmale 
5. Statische Systeme zur Raumkühlung
6. Systeme der Kälteerzeugung und Rückkühlung
7.  Ermittlung des Nutzenergiebedarfs von RLT-Anlagen nach  

DIN V 18599
8. Auslegung einer RLT-Anlage in einem Bürogebäude
9. Energetische Bewertung nach DIN V 18599 

Teilnehmer
Energieberater, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure 
und Architekten

11. Technische Gebäudeausrüstung11. Technische Gebäudeausrüstung
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Heiztechnik und Trinkwassererwärmung für Bauingenieure

Die Einführung und konsequente Anpassung der Energieeinsparver-
ordnung mit dem dazugehörigen Berechnungsverfahren DIN V 18599 
hat mittlerweile zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Wohn- und 
Nichtwohnbauten geführt. Diese beschränkt sich nicht nur auf das 
Baugenehmigungsverfahren bei Neubauten, sondern wirkt sich auch 
zunehmend auf Modernisierungsmaßnahmen im Bestand aus. Im 
Rahmen dieser Entwicklungen ist die Technische Gebäudeausrüstung 
(TGA) zu einem festen Bestandteil der energetischen Bewertung von 
Gebäuden geworden, so dass der Personenkreis, der sich mit dieser 
Thematik befasst, relativ fundierte Kenntnisse über den Aufbau und 
der Funktionsweise von Heizungs- Klima- und Warmwasserberei-
tungsanlagen benötigt. Nur so können die Wechselwirkungen, die 
zwischen dem Gebäude und den Anlagen der TGA bestehen, erfasst 
und in sinnvolle Energieeinsparkonzepte überführt werden.

Dieses Seminar hat das Ziel, dem Teilnehmer die typischen Systeme 
und die Komponenten der Heiztechnik und der Trinkwassererwär-
mung darzustellen und ihre Wirkungsweise sowie die Methoden zur 
energetischen Bewertung verständlich zu erläutern. Fragen wie 
„woran erkenne ich einen Brennwertkessel?“ oder „wie funktionieren 
Wärmepumpen und worauf ist bei der Auswahl zu achten?“ werden 
hier beantwortet. Für die in diesem Seminar behandelten Systeme 
und Komponenten der Heizungs- und Trinkwassererwärmung wird 
auch stets die energetische Kennwertbildung erläutert. Anhand eines 
Beispielgebäudes wird die Planung und Auslegung einer Heizungs- 
und Trinkwarmwasseranlage demonstriert. 

Das Seminar vermittelt Grundwissen im Bereich der Heiztechnik und 
der Trinkwassererwärmung, welches insbesondere für die spätere 
Teilnahme an dem 4-tägigen Praxisseminar zur DIN V 18599 hilfreich 
und empfehlenswert ist. 

>

Termin /Ort
21.09.10, 09.30 -17.00 Uhr 
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13315

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Prof. Dr.-Ing. B. Kruppa
Fachhochschule Gießen- 
Friedberg, FB Maschinenbau, 
Mikrotechnik, Energie und  
Wärmetechnik

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Themen
Heiztechnik
1.  Übersicht und Einteilungskriterien der Systeme der Heiztechnik, 

Marktanteile dieser Systeme
2.  Die Heizlastberechnung als Startpunkt jeder Auslegung – verein-

fachte Methoden zur Berechnung der Gebäudeheizlast 
3.  Wärmeerzeugung 

·  Wirkungsgrad, Nutzungsgrad und Aufwandszahl als Grundlage 
der Bewertung der Energieeffizienz aller Wärmeerzeuger

 ·  Heizkessel (Niedertemperaturkessel, Brennwertkessel, Holz-
kessel)

 ·  Wärmepumpen
 ·  Fernwärme
 ·  Solare Wärmeerzeugung
 ·  Blockheizkraftwerke
4. Wärmespeicherung (Pufferspeicher)
5.  Wärmeverteilung (Verlegemethoden, Ventile, Pumpen, Hydrau-

lische Anbindung) 
6. Wärmeübergabe (freie und integrierte Heizflächen)

Trinkwassererwärmung
1.  Ermittlung des Trinkwasserwärmebedarfs (Nutzenergie), Vergleich 

mit Verbrauchsdaten 
2. Hygieneanforderungen
3. Systeme der Trinkwassererwärmung
4.  Wärmeerzeugung (ergänzende Anforderungen zur Heiztechnik 

und Auswirkungen auf die Kennwertbildung)
5. Wärmespeicherung (Darstellung der Speicherarten)
6. Wärmeverteilung (Zirkulation)
7.  Darstellung von Systemen der hygienischen und gleichzeitig 

energieeffizienten Trinkwassererwärmung

Planung und Auslegung der Heizung und Trinkwassererwärmung 
an einem Beispielgebäude

Teilnehmer
Energieberater, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure 
und Architekten

11. Technische Gebäudeausrüstung 11. Technische Gebäudeausrüstung
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Projektmanagement  / Projektsteuerung 

Die Projektsteuerung hat sich zu einem umfassenden Leistungsbild 
entwickelt. Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft hat heute einen festen Platz als Leistung Dritter in Vertretung 
der Bauherrn. Und die Entwicklung geht weiter: neue Leistungs-
bilder etablieren sich als Ergänzung zum Projektmanagement.

Das Seminar zeigt diese Entwicklungen auf und gibt einen Überblick 
über die Leistungen des Projektmanagements, gegliedert nach Pro-
jektstufen und Handlungsbereichen.

Das durchaus unterschiedliche Rollen- und Leistungsverständnis der 
Anbieter von Projektmanagementleistungen wird thematisiert und 
den Anforderungen seitens der Auftraggeber gegenübergestellt.

Themen
1. Aufgaben und Ziele
 ·  Bauherrenaufgaben – Bauherrenleistungen
 ·  Projektmanagement als Bauherrenvertretung
 ·  Abgrenzung Projektmanagement / Projektsteuerung –  

Objektplanung
 ·  Struktur des Leistungsbildes Projektmanagement
 ·  Leistungsbild gem. AHO-Fachkommission Projektsteuerung
2. Leistungen des Projektmanagements im Überblick
 ·  Projektleitung
 ·  Handlungsbereich „Organisation, Information, Koordination und 

Dokumentation“
 ·  Handlungsbereich „Qualitäten und Quantitäten“
 ·  Handlungsbereich „Kosten und Finanzierung“
 ·  Handlungsbereich „Termine und Kapazitäten“
 ·  Ergänzende Leistungen
3. Zum Rollenverständnis der Projektmanager / Projektsteuerer
 ·  Projektsteuerer als Controller
 ·  Projektmanagement als „Bauabteilung auf Zeit“
 ·  Projektsteuerer als Baumanager

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Inhaber / Mitarbeiter von 
Ingenieurbüros, die beabsichtigen, sich im Projektmanagement zu 
betätigen

Termin /Ort
22.04.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13316

Teilnehmerzahl maximal 50

Referent
Prof. Dipl.-Ing. B. Weidlich
Beratender Ingenieur,  
Assmann Beraten+Planen 
GmbH, Dortmund

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Termin /Ort
01.06.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf 
Seminar-Nr. 10 -13317

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Dipl.-Ing. P. Melching
Dipl.-Ing. Architekt  
E. O. Bruske
Beide: Assmann 
Beraten+Planen GmbH,  
Dortmund

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheitena

Projektorganisation 

Die Projektorganisation bildet, neben den Bereichen Qualitäten und 
Quantitäten, Kosten und Terminen, die vierte Säule der Projektsteu-
erungsleistungen. Ihre Aufgaben beginnen bereits in der Phase der 
Projektvorbereitung mit der Definition der Projektziele und der Ent-
wicklung der Aufbau- und Ablauforganisation und bilden über alle 
Projektstufen hinweg den organisatorischen Gesamtrahmen für die 
Überwachung und Dokumentation einer erfolgreichen Umsetzung 
der Projektziele.

Themen
1. Struktur des Leistungsbildes „Projektsteuerung“ im Überblick
2.  Leistungen des Projektsteuerungs-Handlungsbereiches  

Organisation, Information, Kommunikation, Koordination
3.  Definition der Projektziele 

Detailbetrachtung: Nutzerbedarfsprogramm
4.  Aufbau- und Ablauforganisation des Projektes 

Detailbetrachtung: Projektstrukturierung 
Detailbetrachtung: Projektstandards für internetbasiertes  
Projektmanagement

5. Information / Dokumentation
 · Qualitäten und Quantitäten
 · Kosten
 · Termine
6. Organisations- und Projekthandbuch
 · Aufbau und Aufgaben
 · Fortschreibung / Aktualisierung
 · Abschließende Projektdokumentation
7. Auswahl und Beauftragung der fachlich Beteiligten

Den Teilnehmern des Seminars wird eine vorherige Teilnahme an 
dem Seminar „Projektmanagement / Projektsteuerung“ empfohlen.

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Inhaber / Mitarbeiter der 
Ingenieurbüros aus dem Bereich Hochbau, die Tragwerksplanung 
oder Projektsteuerungsleistungen anbieten

12.   Projektmanagement – 
Kostenplanung

12.   Projektmanagement – 
Kostenplanung
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Kostenermittlung – Kostensteuerung – Kostenüberwachung im 
Hochbau

Ein wesentlicher Bestandteil der Projektsteuerungsleistungen ist der 
Handlungsbereich „Kosten“. Um im Handlungsbereich „Kostenpla-
nung“ im Hochbau effizient agieren zu können und somit permanent 
handlungsfähig zu sein, stehen ausgereifte Verfahren zu Baukosten-
planung, -überwachung und -steuerung auf der Grundlage unterschied- 
licher, teilweise novellierter Normen und Richtlinien zur Verfügung.

Sie genügen folgenden Forderungen:
· hohe Transparenz,
·  durchgängige Bezugsgrößen von der Kostenschätzung zum  

Kostenanschlag,
· Bewertung von Alternativen / Planungs-, Kostenfortschreibung,
·  gute Kostensteuerungsmöglichkeiten während der gesamten  

Projektlaufzeit.

Themen
1. Einleitung
2.  Handlungsbereiche „Kosten und Finanzierung“ sowie  

„Qualitäten und Quantitäten“
3.  Technische Regeln und Rechtsvorschriften – Überblick und 

Zusammenhänge
4.  DIN 276: Kosten im Hochbau – Neue Fassung Nov. 2006 - 

Änderungen / Ergänzungen
5. Verfahren der Kostenermittlung
6. Kosteninformation, Datensammlungen
7. Weitere ergänzende Grundlagen zur Kostenermittlung
8. Verfahren der Kostenkontrolle und Kostensteuerung
9.  Kostengenauigkeit und Kostensicherheit als erreichbare Ziele 

der Projektsteuerung
10.  Anwendungsbeispiele – Überprüfen / Erstellen:  

Kostenermittlung – Kostenkontrolle – Kostensteuerung
11. Schnittstellen zu weiteren Handlungsbereichen (AHO)
12. Schnittstelle zur Ausschreibung / Objektüberwachung

Den Teilnehmern des Seminars wird eine vorherige Teilnahme an 
dem Seminar „Projektmanagement / Projektsteuerung“ empfohlen.

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Inhaber / Mitarbeiter der 
Ingenieurbüros aus dem Bereich Hochbau, die Tragwerksplanung 
oder Projektsteuerungsleistungen anbieten

Termin /Ort
05.10.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13318

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Prof. Dipl.-Ing. Architekt  
A. Krebs
Dipl.-Ing. S. Selle
Beide: Assmann 
Beraten+Planen GmbH,  
Dortmund

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Termin /Ort
02.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Essen
Seminar-Nr. 10 -13319

Teilnehmerzahl maximal 40

Referenten
Dipl.-Ing. Chr. Lindner
Dipl.-Ing. D. Molkentin
Beide: Assmann  
Beraten + Planen GmbH,  
Braunschweig

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheitena

Projektmanagement im Tiefbau

Kommunale und private Tiefbauarbeiten umfassen i. d. R. nachste-
hende Fachgewerke: Schmutz- und Regenwasserkanalisation, 
Regenrückhalteräume, Druckleitungen und Pumpstationen, Trinkwas-
serleitungen und sonstige Versorgungsleitungen (Gas, Strom, Tele-
fon). Hinzu kommen im Allgemeinen Leistungen des Straßenbaus. 
Bei der Projektvorbereitung, dem Projektmanagement, der Planung 
und Bauausführung entsprechender Baumaßnahmen fließen eine 
Vielzahl von Randbedingungen ein. Diese sind sowohl fachlich, wirt-
schaftlich als auch zeitlich bei Projektentwicklung und Projektabwick-
lung zu berücksichtigen.

Das Seminar gibt einen Überblick über die Leistungen des Projekt-
managements von Tiefbaumaßnahmen bei Planung, Ausführungs-
vorbereitung, Ausführung und Projektabschluss entsprechender Tief-
bauprojekte mit Beispielen aus der Praxis. 

Themen
1. Einleitung
2.  Leistungsumfang des „klassischen“ Projektmanagements in  

der Bauwirtschaft
3. Warum Projektmanagement im Tiefbau?
4. Merkmale „klassischer“ Tiefbauprojekte
5. Komplexität von Tiefbauprojekten
6. Merkmale und Aufgaben des Projektmanagements im Tiefbau
7.  Projektmanagement bei Planung, Ausführung und Projektab-

schluss
7.1 Organisation, Information, Koordination und Dokumentation
7.2 Qualitäten und Quantitäten
7.3 Kosten und Finanzierung
7.4 Termine, Kapazitäten und Logistik
7.5 Verträge und Versicherungen
8. Ergänzende Leistungen des Projektmanagements
9. Einsatz internetbasierter Projektplattformen

Den Teilnehmern des Seminars wird eine vorherige Teilnahme an 
dem Seminar „Projektmanagement / Projektsteuerung“ empfohlen.

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Inhaber / Mitarbeiter der 
Ingenieurbüros aus dem Bereich Tiefbau, die Projektsteuerungs-
leistungen anbieten

12.   Projektmanagement – 
Kostenplanung

12.   Projektmanagement – 
Kostenplanung
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Projektmanagement bei komplexen Bauvorhaben

Komplexität kann bei Bauprojekten durch verschiedenste Faktoren 
entstehen: Größe, Nutzungsvielfalt und Funktionsüberlagerungen, 
höchste technische Anforderungen, energetische und ökologische 
Anforderungen, Herausforderungen an die Logistik, große Menge 
von Projektbeteiligten, viele Schnittstellen zu anderen Projekten. Das 
Projektmanagement wird dabei vor neue Herausforderungen gestellt 
und muss diese durch passende Leistungsangebote bewältigen. Das 
Leistungsspektrum weitet sich einerseits bis in die Projektentwick-
lung und andererseits bis in das Facility Management aus. Vertiefte 
Fachkenntnisse zu neuen fachlichen und organisatorischen Themen  
(Logistik, Energie, Ökologie etc.) werden vom Projektmanagement 
gefordert.

Das Seminar thematisiert die besonderen Anforderungen von kom-
plexen Projekten an das Projektmanagement und zeigt organisato-
rische und methodische Ansätze zur Lösung der speziellen Heraus-
forderungen auf. 

Themen (Auszug)
1.  Herausforderungen komplexer Bauvorhaben an den Bauherrn 

und sein Projektmanagement
2.  Leistungsumfang des „klassischen“ Projektmanagements in der 

Bau- und Immobilienwirtschaft
3. Projektmanagement bei komplexen Bauvorhaben
3.1 Merkmale komplexer Projekte
3.2 Ausweitung des Leistungsumfangs
3.3 Ergänzende Leistungen des Projektmanagements
4. Projektrechtsberatung
5. Neuere Leistungsbilder zum Projektmanagement

Ausführliche Themenbeschreibung im Internet unter  
www.ikbaunrw.de

Den Teilnehmern des Seminars wird eine vorherige Teilnahme  
an den Seminaren: Projektmanagement / Projektsteuerung bzw. 
Projektorganisation und Kostenermittlung – Kostensteuerung – 
Kosten überwachung im Hochbau empfohlen. 

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Inhaber / Mitarbeiter von 
Ingenieurbüros Teilnehmer aus dem Bereich Hochbau, die beab-
sichtigen, sich im Projektmanagement komplexer Bauvorhaben zu 
betätigen

Termin /Ort
11.11.10, 09.00 -16.30 Uhr
Dortmund
Seminar-Nr. 10 -13320

Teilnehmerzahl maximal 50

Referenten
Prof. Dipl.-Ing. B. Weidlich
Beratender Ingenieur
Prof. Dipl.-Ing. A. Krebs
Beide: Assmann  
Beraten + Planen GmbH,  
Dortmund

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Termin/Ort
05.05.10, 09.00 -13.00 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13321

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
Dipl.-Ing. U. Meyer-Dietrich
Vermessungsassessor, Ver- 
messungs- und Katasteramt, 
Bereichsleiter Katasteramt, 
Dortmund

Dipl.-Ing. I. Tiemann
Vermessungsassessor, Öffent-
lich bestellter Vermessungs-
ingenieur, Dortmund

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Neue Koordinaten: Änderungen der Geodaten für Vermessung, 
Planung und Bauausführung

ETRS89/UTM: Ein Meter ist kein Meter mehr – der einfache Satz des 
Pythagoras gehört der Vergangenheit an. Alle Beteiligten am Bau 
müssen sich wesentlich intensiver über verwendete Koordinaten klar 
werden als bisher.

Die Katasterverwaltung wandelt alle Geo-Daten vom bewährten 
Gauß-Krüger-System auf ETRS89/UTM um. Neue Regeln zur Bear-
beitung mit CAD und in der Örtlichkeit sind zu beachten.

Die öffentliche Hand und die Privaten haben alle Fachinformationen 
und -planungen umzustellen. Auch das Arbeiten mit Geo-Daten vom 
einfachen Bauantrag bis zur Planung von flächen- oder linienhaften 
Objekten ist neuen Regeln unterworfen.

Im ersten Teil des Seminars wird der theoretische Hintergrund zu 
den „neuen“ Koordinaten erläutert und ein technischer Überblick 
über die Umstellung und deren Auswirkungen gegeben.

Der zweite Teil zeigt in einem Praxisbericht den täglichen Umgang 
und die Auswirkungen der neuen Koordinaten ETRS89/UTM. Not-
wendige Veränderungen im Bereich CAD und der Vermessung wer-
den anhand von Beispielen erläutert.

Themen
· Neue Koordinaten – neues arbeiten!
·  Unterscheidung zwischen Gauß-Krüger- und ETRS89/UTM- 

Koordinaten
· Besonderheiten der „neuen“ Koordinaten
· Umstellung kommunaler Geo-Daten
· Abgreifen von Strecken in dxf-Dateien
· Lageplan-Bearbeitung
 
Teilnehmer
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, bauvorlageberechtigte 
Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten

12.   Projektmanagement – 
Kostenplanung

13.  Bau- und Planungsrecht – 
Vermessungswesen
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Bauordnungsrecht kompakt (2-tägig)

Das Seminar richtet sich vor allem an bauvorlageberechtigte Ingeni-
eure und an Architekten sowie an Ingenieure, die die Bescheinigung 
des Bauvorlagerechts beantragen wollen oder als künftige Archi-
tekten die Nachweise über Vorentwürfe und Entwürfe einschließlich 
Kostenermittlung und Genehmigungsplanung erwerben (§ 6 Abs. 4 
DVO zum BauKaG NRW vom 23.10.2004).

Die Seminarteilnehmer werden unterstützt, bauordnungsrechtliche 
Mängel bei der Objektplanung zu vermeiden und den Bauherrn 
rechtsfehlerfrei durch das Genehmigungsverfahren zu begleiten. Im 
ersten Teil des Seminars werden das (formelle) Baugenehmigungs-
verfahren unter Berücksichtigung der Änderungen durch das Büro-
kratieabbaugesetz I und II, im zweiten Teil die (materiellen) bau-
technischen Vorschriften erörtert. 

Themen
Teil 1: Verfahrensrecht
·  Das genehmigungspflichtige Vorhaben im Baugenehmigungs-

verfahren 
·  Das Anzeigeverfahren
·  Das genehmigungspflichtige Vorhaben im vereinfachten Geneh-

migungsverfahren
·  Das genehmigungsfreie Vorhaben 
·  Schlusspunkttheorie
·  Vorbescheid, Baugenehmigung und Teilbaugenehmigung
·  Eingriffsbefugnisse der Bauaufsichtsbehörden
·  Fälle aus der Praxis wie z. B. Fehlen der erforderlichen Bescheini-

gung eines staatlich anerkannten Sachverständigen 

Teil 2: Materielles Recht
·  Begriffe wie z. B. Gebäude, (Voll-) Geschosse, Aufenthaltsräume 
·  Grundregeln z. B. bei der Erschließung, Abstandflächen, Brand-

schutz
·  Bauteile: Wände, Decken, Dächer und Treppen
·  Haustechnische Anlagen: Lüftungs- und Leitungsanlagen, Feue-

rungsanlagen, Wasserversorgung, Abwasser
·  Besondere Anlagen und Gebäude: Stellplätze, Garagen, Werbe-

anlagen, Fliegende Bauten und Sonderbauten. 

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und  
Architekten

Termine/Ort
26.05. und 27.05.10, 
jeweils 09.30 -17.00 Uhr 
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13322

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
LRBD Dipl.-Ing. M. Boeckh
BLB NRW, Zentrale Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 170 Mitglieder IK-Bau NRW
D 250 Nichtmitglieder 
D 120 Jungingenieure

16 Zeiteinheiten

Termin /Ort
14.06.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13323

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dipl.-Ing. M. Jäger
Anwender-Geo-Informations-
Systeme GmbH, Frankfurt / M.

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Einführung GIS und Geodatenmanagement für Ingenieure

In den letzten Jahren ist die Bedeutung von geografischen Daten in 
fast allen Branchen rapide angewachsen. „Raumbezug“ ist zu einem 
wirtschaftlichen Faktor geworden. Ob Behörde oder Privatwirtschaft – 
die Visualisierung von Ergebnissen, Adressdaten, Routen, Planungen 
oder Standorten wird zur Optimierung der Arbeitsprozesse benötigt.

Dabei kommt der Verfügbarkeit von „Geodaten“ eine erhebliche 
Rolle zu. Dank Internet und leistungsfähiger Software stehen unzählige 
Geodaten allen interessierten Stellen zur Verfügung. Aber werden 
die Daten immer effizient gemanagt? Wer kennt wirklich das Potenti-
al der GIS-Software und der eigenen Daten?

Um die neuen Möglichkeiten effizient nutzen zu können, werden 
Fachleute gebraucht, die über das nötige Wissen verfügen, womit 
und wie diese Daten richtig verarbeitet und eingesetzt werden  
können. Die „klassischen“ Ausbildungsangebote werden dieser Auf-
gabe jedoch kaum gerecht, obwohl der Bedarf an qualifizierten 
Fachleuten unübersehbar ist. Mit dem Geodatenmanager entsteht 
ein neues Berufsbild, das diesen Anforderungen gerecht wird.

Das Seminar richtet sich an alle Anwender, die sich jeden Tag mit den 
Themen GIS und Geodaten intensiv beschäftigen oder zukünftig 
beschäftigen sollen.

Geplante Themen
Datensammlung: Beschaffen von Geodaten, Informationen zu  
Fachdaten, GIS-Software
Koordination: Vermittlung u. Steuerung für die Zusammenarbeit  
 von Fachbereichen
Verteilung: GIS-Software einschätzen können und für alle Anwender 
nutzbar machen
Kontrolle: Qualitätsüberwachung der Daten und Prozesse
Analyse: Informationen auswerten und Synergien erzeugen
Dokumentation: Was wurde wann von wem und wie gemacht

Teilnehmer
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, bauvorlageberechtigte 
Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten, GIS- / Datenbank-
Adminstratoren, Mitarbeiter in Liegenschafsabteilungen bei Behörden, 
Versicherungen, Banken etc., Energieversorgern, Einzelhandels- 
ketten, Telekommunikationsunternehmen. 

13.  Bau- und Planungsrecht – 
Vermessungswesen

13.  Bau- und Planungsrecht – 
Vermessungswesen
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§ 6 BauO NRW – Abstandflächen in der Entwicklung

Die Abstandflächenregelungen der Bauordnung NRW 2006 haben 
grundsätzlich ihre Alltagstauglichkeit bewiesen. Im Detail ist das 
Gesetz zwischenzeitlich präzisiert worden und die Rechtsprechung 
verfeinert laufend ihre Interpretation. Zudem bedarf es bei weiterhin 
zunehmendem Druck in der Ausnutzbarkeit an den Grenzen des 
Zulässigen immer wieder der Verdeutlichung der Grundregeln. Häu-
fig stellen sich in der Praxis Fragen bei der Ermittlung und Berech-
nung der Abstandflächen. Hierauf soll in dem Seminar anhand von 
Beispielen näher eingegangen werden. 

Es werden die aktuell geltenden Vorschriften des § 6 der Bauord-
nung NRW vorgestellt, auf die Rechtsprechung hierzu eingegangen 
und die Anwendung des Abstandflächenrechts in der Praxis exem-
plarisch behandelt.

Insbesondere wird anhand von Beispielfällen vorgetragen, wie  
Abstandflächen berechnet werden und welchen Einfluss einzelne 
Merkmale, wie z. B.: Außenwand, Wandhöhe und Breite der Wand, 
oberer Wandabschluss, Wandteile und Wandabschnitte sowie Teile 
der Wand, hintereinander liegende Wände, Bauteile, Geländeober-
fläche, an der Grenze, im Mittel gemessene Wandhöhe und mittlere 
Wandhöhe, Abstandfläche und Abstand, „gegenüber“, eine Grenze, 
„beträgt“ „bemisst sich“ und „genügt“, deren Mitte, eine Länge 
von 16 m, Berechnung der 9 und 15 m Schwelle haben. Es wird 
zudem eingegangen auf die Themen Nachweis der Abstandflächen 
in den Bauvorlagen und Verhältnis des Abstandflächenrechts zum 
Bauplanungsrecht.

Teilnehmer
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, bauvorlageberechtigte 
Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten

Termin /Ort
29.09.10, 09.00 -16.30 Uhr
Ratingen
Seminar-Nr. 10 -13324

Teilnehmerzahl maximal 60

Referenten
MR Dipl.-Ing. J. Rübel
Ministerium für Bauen und  
Verkehr des Landes NRW,  
Düsseldorf

Dipl.-Ing. U. Rütz
Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur, Bonn

Dipl.-Ing. J. Schenk
Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur, Remscheid

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Termin /Ort
26.10.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13325

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
LRBD Dipl.-Ing. M. Boeckh
BLB NRW, Zentrale Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Bauen im Bebauungsplan, Bauen im Innen und Außenbereich – 
Grundlagenseminar

Der Entwurfsverfasser ist für die Einhaltung des gesamten öffentlichen 
Baurechts verantwortlich. Von entscheidender Bedeutung ist dabei 
die richtige Einschätzung der jeweiligen planungsrechtlichen Situation. 
Fehler in diesem Planungsstadium sind später nur schwer, manch mal 
auch gar nicht zu heilen; immer geht wertvolle Zeit verloren. 

Das Planungsrecht bildet daher das baurechtliche „Fundament“ 
einer jeden Gebäudeplanung. Es bestimmt den Gebäudestandort, die 
Gebäudegröße und Nutzung und ist Voraussetzung für die richtige 
Anwendung des Abstandflächenrechts der BauO NRW.

Das Seminar soll Grundkenntnisse planungsrechtlicher Vorschriften 
vermitteln oder auch auffrischen.

Themen
·  Was regeln Flächennutzungsplan und Bebauungsplan (§ 9 BauGB)
·  Wirkung von Zurückstellung und Veränderungssperre (§§ 14 und 15 

BauGB)
·  Die Baugebiete und ihre Nutzungen (Baunutzungsverordnung)
·  Umgang mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB)
·  Wann sind Befreiungen möglich (§ 31 BauGB)
·  Wann fügt sich ein Vorhaben im Innenbereich ein (§ 34 BauGB)?
·  Was bedeutet eigentlich „Gebot der Rücksichtnahme“?
·  Was kann man im Außenbereich (§ 35 BauGB) bauen?

Die Themen werden soweit wie möglich an Beispielen aus der  
Praxis erläutert. 

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und  
Architekten

13.  Bau- und Planungsrecht – 
Vermessungswesen

13.  Bau- und Planungsrecht – 
Vermessungswesen
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HOAI 2009 

Die HOAI 2009 wurde am 17. August 2009 ausgegeben und ist damit 
ab 18. August 2009 wirksam. Gegenüber der HOAI 2002 gibt es 
erhebliche grundsätzliche Änderungen. Die Zielgruppe des Seminars 
sind Auftraggeber und Auftragnehmer, die sich in die HOAI 2009 
vertieft einarbeiten wollen. Der Referent behandelt die zentralen 
Änderungen in den wesentlichen Leistungsbereichen der Objekt- 
und Fachplanungen (nicht Flächenplanungen).

Im Wesentlichen werden folgende Aspekte behandelt:
·  Die neue Struktur der HOAI 2009
· Der neue Anwendungsbereich (Inländer-HOAI § 1 HOAI)
· Die neue Definition der Leistungen (§ 3 HOAI)
·  Die neue Ermittlung der anrechenbaren Kosten (DIN 276 von  

2008, § 4 HOAI)
·  Die neuen Grundlagen des Honorars (Kostenberechnungs-,  

Kostenvereinbarungsmodell, § 6 HOAI)
·  Die grundsätzlich unveränderte Honorarvereinbarung und die 

Regelung zu Änderungen (§7 HOAI)
·  Die neue Regelung der Vergütung mehrerer Vor- oder Entwurfspla-

nungen (§ 10 HOAI)
·  Die neue Regelung zu Aufträgen für mehrere Objekte (§ 11 HOAI)
·  Die wesentlichen Neuerungen in der Objektplanung für Gebäude 

(§ 32 bis § 34 HOAI)
·  Die neue Ermittlung des Honorars beim Bauen im Bestand  

(Umbauzuschlag, § 35 HOAI)
·  Der grundsätzlich unveränderte Instandsetzungszuschlag  

(§ 36 HOAI)
·  Die wesentlichen Neuerungen in der Objektplanung für  

Ingenieurbauwerke (§ 40 bis § 43 HOAI)
·  Die wesentlichen Neuerungen in der Objektplanung von  

Verkehrsanlagen (§ 44 bis § 47 HOAI)
·  Die wesentlichen Neuerungen in der Fachplanung Tragwerks- 

planung (§ 48 bis § 50 HOAI)
·  Die wesentlichen Neuerungen in der Fachplanung Technische  

Ausrüstung (§ 51 bis § 54 HOAI)
·  Die neuen Übergangs- und Schlussvorschriften (§ 55 und § 56 HOAI)
·  Die ergänzende Entschließung des Bundesrates
 
Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten

1. Termin /Ort
24.02.10, 14.00 -18.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13326

Teilnehmerzahl maximal 25

2. Termin /Ort
18.03.10, 14.00 -18.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13327

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dipl.-Ing. P. Kalte 
öbuv Honorarsachverständiger 
Bauwirtschaft – Honorare für 
Ingenieurbauwerke, Verkehrs- 
anlagen, Tragwerksplanung  
und Technische Ausrüstung  
(IK Hessen), Geschäftsführer  
der GHV – Gütestelle Honorar- 
und Vergaberecht e.V.,  
Ludwigshafen

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

1. Termin /Ort
08.03.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13328

Teilnehmerzahl maximal 25

2. Termin /Ort
06.09.10, 09.30 -17.00 Uhr 
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13329

Teilnehmerzahl maximal 25

Referentinnen
Rechtsanwältin  
F. von Wiese-Ellermann
Fachanwältin für Bau- und 
Architektenrecht, Kanzlei  
Ellermann und von Wiese- 
Ellermann, Bielefeld

Rechtsanwältin I. Martin
Fachanwältin für Bau- und  
Architektenrecht, Baurechts-
kanzlei Martin, Essen

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

VOB / B – Aktuelles Praxisseminar 

Das Seminar soll wesentliche Inhalte der VOB/B praxisnah vermit-
teln. Grundsätze sowie klassische Themen wie Behinderung, Nach-
träge, Sicherheiten und Haftung werden dargestellt. Praxisgerechte 
Empfehlungen anhand von aktuellen Fallbeispielen erläutert und mit 
den Teilnehmern besprochen.

Themen
1.  Vermeidung von Fehlern bei Vertragsverhandlungen und beim 

Vertragsschluss
2. VOB – Vergütungsregeln
3. VOB – Ausführungsfristen
4. VOB – Baubehinderungsanzeigen
5.  Kündigungsvoraussetzungen beim VOB-Vertrag durch  

Auftraggeber bzw. Auftragnehmer
6. VOB-Abnahme, Abnahmeverweigerung und Rechtsfolgen
7. Mängel- und Vertragsstrafen-Vorbehalte
8. VOB-Zahlungsweisen (Abschlags- und Schlusszahlungen)
9. Leistungsbeschreibung nach der VOB / B
10. Nachträge beim VOB-Vertrag
11. Mängelrügen und Mängelbeseitigung beim VOB-Vertrag
12.  Sicherheitsleistungen nach der VOB / B (Bürgschaften,  

Hypo theken, Bauhandwerkersicherung gem. § 648 a BGB)
13.  Prüfungs- und Hinweispflichten des Bauleiters bzw.  

Auftrag nehmers
14. Kooperationspflichten
15. Verjährungsprobleme 

Die Teilnehmer werden gebeten, eine aktuelle Fassung der 
VOB / B (Ausgabe 2006) mitzubringen.

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten 
aus Planungsbüros, ausführenden Firmen und Behörden

14. Vertragswesen  –  HOAI  –  VOB  – VOF14. Vertragswesen  –  HOAI  –  VOB  – VOF
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HOAI 2009 – Knackpunkte und deren Handhabung in Kommen-
taren und Vertragsmustern 

In der HOAI 2009 gibt es einige wesentliche „Knackpunkte“, die das 
Honorar massiv bestimmen und auslegungsfähig sind. In dem Seminar 
wird aufgezeigt, wie die Kommentarliteratur (herrschende Meinung!) 
und die bestehenden Vertragsmuster (vertragliche Regelung) diese 
Punkte interpretieren und bestimmen. Die Zielgruppe des Seminars sind 
Auftraggeber und Auftragnehmer, die sich Sicherheit verschaffen wollen, 
wie mit den „Knackpunkten“ umzugehen ist. Der Referent stellt die 
Kommentarmeinung dazu vor und behandelt, welche Regelungen die 
am häufigsten angewandten Vertragsmuster vorsehen. Dabei werden 
der allgemeine Teil der HOAI und die Leistungsbereiche der Objekt- 
und Fachplanungen (nicht Flächenplanungen) bearbeitet.

Im Wesentlichen werden folgende Aspekte behandelt:
·  Der neue Umbaubegriff in § 2 Nr. 6 HOAI
·  Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten nach § 2 Nr. 12 HOAI
·  Die Regelung über Änderungsleistungen in § 3 Abs. 2 Satz 2 HOAI
·  Die Regelung über die Vergütungsvoraussetzungen der Besonderen 
Leistungen in § 3 Abs. 3 HOAI

·  Die „Pflicht“ zur Erörterung des Ergebnisses jeder Leistungsphase in 
§ 3 Abs. 8 HOAI

·  Der Bezug zur DIN 276-1 in § 4 Abs. 1 Satz 3 HOAI
·  Das Kostenberechnungsmodell in § 6 Abs. 1 HOAI
·  Das Kostenvereinbarungsmodell in § 6 Abs. 2 HOAI
·  Die Vergütungsregelung für Änderungen der anrechenbaren Kosten 
in § 7 Abs. 6 HOAI

·  Die Malus-Regelung in § 7 Abs. 7 Satz 2 HOAI
·  Die Objektzusammenfassung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 HOAI
·  Der Umbauzuschlag nach § 35 HOAI und die vorhandene Bausubstanz
·  Die anrechenbaren Kosten bei Ingenieurbauw. nach § 41 Abs. 1 + 2 HOAI
·  Der „Schreibfehler“ zur Anrechenbarkeit der Maschinentechnik bei 
Ingenieurbauwerken nach § 41 Abs. 2 HOAI

·  Die anrechenbaren Kosten von Verkehrsanlagen nach § 45 Abs. 1 HOAI
·  Die Honorarzonenbestimmung von Verkehrsanl. nach § 47 Abs. 2 HOAI
·  Die Zuordnung zur Anlagengruppe 7 bei der Technischen Ausrüstung 
nach § 51 Nr. 7 HOAI

·  Die Übergangsvorschriften nach § 55 HOAI
Der Referent behält sich vor, weitere Punkte mit aufzunehmen oder 
Punkte zu streichen, wenn sich Neues ergibt!
 
Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten

1. Termin /Ort
01.07.10, 14.00 -18.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13330

Teilnehmerzahl maximal 25

2. Termin /Ort
23.09.10, 14.00 -18.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10-13331

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dipl.-Ing. P. Kalte 
öbuv Honorarsachverständiger 
Bauwirtschaft – Honorare für 
Ingenieurbauwerke, Verkehrs- 
anlagen, Tragwerksplanung  
und Technische Ausrüstung  
(IK Hessen), Geschäftsführer  
der GHV – Gütestelle Honorar- 
und Vergaberecht e.V.,  
Ludwigshafen

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Termin /Ort
02.09.10, 09.30 -17.00 Uhr 
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13332 

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Prof. Dr.-Ing. A. Mitschein
öbuv Sachverständiger für Bau-
ablaufstörungen, Baupreiser-
mittlung und Abrechnung im 
Hoch- und Ingenieurbau (IK- 
Bau NRW); Prof. Dr. Mitschein, 
Wischerhoff und Partner Sach-
verständige + Ingenieure, Mül-
heim a.d. Ruhr; FH Münster,  
FB Bauingenieurwesen 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Nachtragsmanagement bei einem gestörten Bauablauf

Die Entwicklung beim Bauen zeigt einen deutlichen Trend: Umfang-
reiche Nachträge und Störungen im Bauablauf sind bei größeren 
Bauvorhaben der Regelfall. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das 
Nachtragsmanagement stellt sich in vielfacher Hinsicht als schwierig 
dar, da juristische, ingenieurtechnische und baubetriebliche Fragen 
miteinander verknüpft sind. Des Weiteren ist es der Rechtsprechung 
bisher noch nicht gelungen, zum Vergütungs-, Schadensersatz-  
und Entschädigungsrecht einheitliche Rechtsgrundsätze aufzustellen. 
Aber auch in der baurechtlichen Literatur vermisst man eine klare 
einheitliche Linie, was die Abgrenzung der Regelungen in §§2 Nr. 3, 
2 Nr. 5, 2 Nr. 6, 6 Nr. 6 VOB/B und §642 BGB betrifft. Ziel dieses 
Seminars ist es, den Teilnehmern einen Überblick über die gesamte 
Bandbreite der o. g. Problematik aufzuzeigen.

Themen
1. Einleitung
2. Rechtliche Grundlagen
3. Vertragliche Grundlagen
4.  Grundsätzliche baubetriebliche Überlegungen zum  

Nachtragsmanagement
5.  Anspruchsgrundlagen bei Leistungsänderungen und  

gestörten Bauabläufen
6. Ursachen und Folgen bei gestörten Bauabläufen
7. Kausalitätsnachweis
8. Kalkulatorische Grundlagen
9. Das System der Nachtragskalkulation
10. Diskussion und Abschluss

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, alle am Bau beteiligten 
Ingenieure und Architekten seitens Auftraggeber und Auftragnehmer

14. Vertragswesen  –  HOAI  –  VOB  – VOF14. Vertragswesen  –  HOAI  –  VOB  – VOF
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Vergabeverfahren nach VOF

Bei der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen oberhalb 
von 193.000,00 Euro müssen öffentliche Auftraggeber die Vorschrif- 
ten der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) 
beachten. Vor dem Hintergrund der diversen Konjunkturprogramme 
des Bundes, der Länder und Kommunen sowie des Modernisierungs- 
programms der Hochschulen in NRW, wird es künftig eine Vielzahl 
von VOF-Verfahren geben, die Ingenieure und Architekten nur 
erfolgreich gestalten können, wenn sie die Grundprinzipien des Ver-
gabeverfahrens beherrschen.

Die Unsicherheit über den Verfahrensverlauf und die Rechtsfolgen 
von Verstößen sind derzeit noch groß. Dieses Seminar erläutert 
sowohl dem Anfänger als auch dem Profi die einzelnen Schritte des 
Vergabeverfahrens, und gibt Tipps und Hinweise, wie die Teilnahme 
am bzw. die Durchführung von Vergabeverfahren erfolgreich gestal-
tet werden kann. Dabei werden Grundlagen des Vergaberechts, insb. 
für die Vergabe freiberuflicher Leistungen vermittelt.

Themen
·  Einleitung
·  Rechtliche Grundlagen
·  Ablauf des Vergabeverfahrens
·  Formale Kriterien
·  Eignungs- und Zuschlagskriterien
·  Verhandlungsverfahren
·  Zeitlicher Ablauf und Fristen
·  Nachprüfungsverfahren
·  Diskussion und Abschluss

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, alle an Planung und Bau 
beteiligten Ingenieure und Architekten seitens Auftraggeber und 
Auftragnehmer.

Termin /Ort
27.09.10, 09.30 -13.30 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13333

Teilnehmerzahl maximal 25

Referentin
Rechtanwältin N. H. David
Justiziarin Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW, Düssel-
dorf

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Termin /Ort
24.11.10, 14.00 -18.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13334 

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dipl.-Ing. P. Kalte 
öbuv Honorarsachverständiger 
Bauwirtschaft – Honorare für 
Ingenieurbauwerke, Verkehrs- 
anlagen, Tragwerksplanung  
und Technische Ausrüstung  
(IK Hessen), Geschäftsführer  
der GHV – Gütestelle Honorar- 
und Vergaberecht e.V.,  
Ludwigshafen

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Die Honorierung der Tragwerksplanung nach HOAI 2009

Die allgemeinen Vorschriften in Teil 1 der HOAI 2009 gelten auch für 
die Tragwerksplanung, obwohl sie eher auf die Objektplanung passen. 
Es entstehen gerade für die Tragwerksplanung ungewöhnliche  
Randbedingungen, über die man sich Klarheit verschaffen sollte.  
Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten der Tragwerksplanung 
für Gebäude ist in der HOAI 2009 etwas einfacher geworden.  
Dafür bleibt es bei Ingenieurbauwerken weiterhin eher kompliziert. 
Die Zielgruppe des Seminars sind Auftraggeber und Auftragnehmer, 
die sich Sicherheit verschaffen wollen, wie mit den Besonderheiten 
der Vergütung von Tragwerksplanungsleistungen umzugehen ist.  
Der Referent stellt die wesentlichen Regelungen ausschließlich unter 
dem Blickwinkel der Tragwerksplanung dar.

Im Wesentlichen werden folgende Aspekte behandelt:
·  Die neuen Begriffsbestimmungen (§ 2 HOAI)
·  Die neue Definition der Leistungen (§ 3 HOAI)
·  Die neue Ermittlung der anrechenbaren Kosten (DIN 276 von 2008, 

§ 4 HOAI)
·  Die neuen Grundlagen des Honorars (Kostenberechnungs-, Kosten-

vereinbarungsmodell, § 6 HOAI)
·  Die Regelung zur Vergütung von Änderungen (§ 7 HOAI)
·  Die neue Regelung zu Aufträgen für mehrere Objekte (§ 11 HOAI)
·  Die neue Ermittlung des Honorars beim Bauen im Bestand (Umbau-

zuschlag, § 35 HOAI)
·  Die anrechenbaren Kosten der Tragwerksplanung von Gebäuden  

(§ 48 Abs. 1 HOAI)
·  Die anrechenbaren Kosten der Tragwerksplanung bei Umbauten 

von Gebäuden und von Ingenieurbauwerken (§ 48 Abs. 2, 3 und  
4 HOAI)

·  Die Vergütung der Planung von Traggerüsten von Ingenieurbau-
werken nach § 8 Abs. 5 HOAI

·  Die Besonderheiten im Leistungsbild des § 49 und der Anlage  
13 HOAI

·  Die Reduzierung der Leistungsphase 5 nach § 49 Abs. 2 HOAI  
auch bei „Mischbauweisen“

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten

14. Vertragswesen  –  HOAI  –  VOB  – VOF14. Vertragswesen  –  HOAI  –  VOB  – VOF
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Vergaberecht für Ingenieure – Reform 2009

Das Seminar richtet sich an Ingenieure und Architekten, die für öffent- 
liche Auftraggeber Vergabeverfahren vorbereiten, durchführen oder 
begleiten. Es vermittelt anhand von Beispielen und Urteilen grundle-
gende und z. T. vertiefte Kenntnisse im Ablauf eines nationalen bzw. 
EU-weiten Vergabeverfahrens unter Beachtung der novellierten GWB, 
VgV und VOB/A 2009. 

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über mögliche Vergabear-
ten und die Wertung von Angeboten bzw. deren Ausschluss. Auch 
Grundzüge des Nachprüfungsverfahrens bei Verfahrensfehlern wer-
den dargestellt. Es besteht ausreichend Möglichkeit, konkrete Fra-
gen zu stellen. Gesetzestexte sind möglichst mitzubringen.

Themen
1. Neuerungen des Vergaberechts
 ·  Verpflichtung zur Ausschreibung nach VOB / A? 
 ·  weitere Vergabebestimmungen
 ·  Rechtsfolgen von Vergaberechts-Verstößen und Rechtsschutz
2. Ablauf eines Vergabeverfahrens in 15 Schritten
 ·  Bewerberauswahl und Angebotswertung
 ·  Nachprüfungsverfahren
3.  Vergabe von Bauleistungen im Verhandlungsverfahren und  

freihändiger Vergabe
4. Beispiele und Rechtsprechung

Teilnehmer
bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, Ingenieure und Architekten 
aus Planungsbüros, ausführenden Firmen und Behörden, die auf  
Auftragnehmer- oder auf Auftraggeberseite an förmlichen Vergabe-
verfahren teilnehmen.

Termin /Ort
30.11.10, 10.00 -14.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13335

Teilnehmerzahl maximal 25

Referentin
Rechtsanwältin  
F. von Wiese-Ellermann
Fachanwältin für Bau- und 
Architektenrecht, Kanzlei  
Ellermann und von Wiese- 
Ellermann, Bielefeld

Teilnahmegebühr
D 80 Mitglieder IK-Bau NRW
D 110 Nichtmitglieder 
D 50 Jungingenieure

5 Zeiteinheiten

Termin /Ort
21.04.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13336 

Teilnehmerzahl maximal 15

Referent
Univ.-Prof. h.c. Dr. K. Gaik
Wuppertal

Teilnahmegebühr
D 220 Mitglieder IK-Bau NRW
D 270 Nichtmitglieder 
D 140 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Zur Psychologie und Rhetorik der Verhandlungsführung

Verhandeln ist ein wechselseitiges Handeln zum gegenseitigen Vor-
teil. Erfolgsorientiertes Verhandeln will deshalb den anderen nicht 
nur sprachlich überzeugen, sondern, wenn möglich, auch menschlich 
dauerhaft gewinnen. 
So ist Verhandeln eben mehr als taktisch kluges (oder gar gerissenes) 
Argumentieren, es ist angewandte Psychologie. Denn wer kennt das 
nicht: Statt sich zu verstehen, wird aneinander vorbei geredet, statt 
vertraulicher Atmosphäre herrscht taktische Raffinesse, statt vernünf-
tiger Argumentation entsteht emotionale Irritation.
Das Seminar will psychologisch und rhetorisch kluge Verhandlungs-
methoden aufzeigen, aber auch bewährte Mittel an die Hand geben, 
um unfaire Taktiken beim Verhandlungspartner frühzeitig erkennen 
und abwehren zu können. 

Themen 
1. Das äußere Erscheinungsbild
 ·   Zur Vermeidung negativer Ersteindrücke
 ·   Vorbedachter Einsatz der eigenen Körpersprache (Möglichkeiten 

und Grenzen)
2. Kontakt- und Einstiegsprobleme
 ·   Hinweise zur Ersteinschätzung von Unbekannten / Winke zu einer 

möglichst treffsicheren Charaktereinschätzung
 ·   Tipps zur Überwindung von Einstiegsschwierigkeiten bei einer 

Verhandlung
3. Verhandlungsführung – Vorbereitung, Steuerung, Abschluss
 ·   Sprachliche und verhaltenspsychologische Methoden, eine Ver-

handlung initiativ zu führen bzw. verlorene Führung wieder zu 
gewinnen

 ·   Hinweise zur Identifizierung nonverbaler Mitteilungen (körper-
sprachliche Signale)

 ·   Psychologisch kluge Verhaltenseinstellungen auf bestimmte  
Charaktertypen

 ·   Hinweise zum Umgang mit „schwierigen“ Verhandlungspartnern
 ·   Taktisch geschickte Argumentation / rhetorische Aspekte des  

Verhandelns
 ·   Hinweise zur Früherkennung unfairer Verhandlungstaktiken und 

zur Abwehr verbaler Angriffe
 ·   Tipps für den Umgang mit unerwarteten Verhandlungs-, 

Gesprächskomplikationen

Teilnehmer
Alle, die verhandeln müssen

14. Vertragswesen  –  HOAI  –  VOB  – VOF 15. Kommunikation
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Konfliktgespräche: Professionelle Vorbereitung

Wer kennt es nicht? Die Planung ist perfekt, das Projekt hat  
begonnen, da tauchen erneut Schwierigkeiten auf: 
· Missverständnisse bei der verabredeten Zeitplanung,
· Widerstände von Seiten des Bauherrn,
· Verzögerungen bei der Bewilligung von Genehmigungen,
· eine ablehnende Stimmung einzelner Projektbeteiligter.

Konflikte und schwierige Gesprächssituationen gehören zum Alltags-
geschäft aller in Architektur-, Bau- und Planungsprozessen beteili-
gten Ingenieure. Neben bau- und planungsfachlichen Details haben 
diese so manche Umsetzung verlangsamt oder gar vereitelt.

Seminarziele
Erlernen Sie eine effektive Vorbereitung auf Konfliktgespräche und 
-situationen, um erfolgreich in Ihren Projekten zu sein. Denn es 
steckt in der Natur der Sache, dass bei Zusammenarbeit mit vielen 
Beteiligten Konfliktsituationen entstehen. Nirgendwo gilt es so sehr 
wie hier: „Übung macht den Meister“. Sie erhalten Gelegenheit, 
aktuelle Konfliktbeispiele aus dem Kreis der Teilnehmenden für sich 
in einem zweistufigen Vorgehen zu bearbeiten:
1. Kernfragen in Konfliktsituationen bieten ein Analyseinstrument,
2.  die Bearbeitung nach dem Harvard-Konzept liefert einen Fahrplan 

als Argumentationshilfe zur Vorbereitung eines Gesprächs.

Lernen Sie neue Sichtweisen und Techniken kennen und probieren 
Sie an diesem Tag aus, welche für Sie zum Ziel führen. 

Themen und Lehrmethoden 
Theoretische Inputs zu
· Konfliktdefinition, Konfliktebenen, Konfliktstile
· Baukonflikttypen 
· Konfliktkostenberechnung
· Präventive Mediationstechniken

Zweistufige Übungen in Zweiergruppen zu
· Konfliktanalyse mit Hilfe von Kernfragen in Konfliktsituationen
· Gesprächs-/Argumentationsfahrplan nach dem Harvard Konzept

Teilnehmer
Alle, die für sich mehr Selbstbewusstsein in heiklen Gesprächen  
finden wollen und sich somit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Termin /Ort
15.06.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13337

Teilnehmerzahl maximal 15

Referentinnen
Dipl.-Ing. Baubetrieb  
T. Dasbeck
Mediatorin, Holzhaus4u,  
Dortmund

Dipl.-Ing. Stadtplanerin  
D. Reich
Organisationspsychologin, 
BüroRaumPlanung, Dortmund

Teilnahmegebühr
D 220 Mitglieder IK-Bau NRW
D 270 Nichtmitglieder 
D 140 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Termin /Ort
07.07.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13338

Teilnehmerzahl maximal 25

Referenten
Rechtsanwalt Ch. Bubert
Mediator
Rechtsanwältin  
A. Wanger-Katzenstein
Mediatorin
Beide: konsens-plus, Institut  
für Konfliktmanagement und 
Kommunikation, Köln

Teilnahmegebühr
D 220 Mitglieder IK-Bau NRW
D 270 Nichtmitglieder 
D 140 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Vertragsstreitigkeiten am Bau – Ein Fall für Mediation?

Die Austragung von Baukonflikten vor staatlichen Gerichten bringt  
in der Regel eine lange Verfahrensdauer, hohe, nicht kalkulierbare 
Kosten und erhebliche Energieverluste mir sich. In der Baubranche 
wie in anderen Wirtschaftsbereichen ist daher das Interesse an neuen 
Wegen der Konfliktlösung, insbesondere an Mediationsverfahren, 
erheblich gestiegen. Mediationen werden innerbetrieblich, projekt-
begleitend, am Ende von Projekten zur Vermeidung des Gerichtsver-
fahrens, aber auch mittlerweile an Gerichten selbst durchgeführt.

In der Mediation versuchen die Parteien, unter Einbeziehung eines 
neutralen Dritten (des Mediators), aktiv und eigenverantwortlich im 
Wege strukturierter Verhandlungen gemeinsam eine Lösung zu erar-
beiten. Diese Methode erspart Reibungsverluste und erhält bzw.  
vertieft geschäftliche Beziehungen.

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern einen umfassenden Über-
blick über das Thema Mediation in der Baubranche aufzuzeigen. 

Themen
· Hauptursachen von Baukonflikten und Konflikteskalationen
· Bedingungen und Regeln einer Mediation
· Phasen der Mediation
· Arten der Mediation
· Alternativen zum Mediationsverfahren
· Vorteile der Mediation und Vorurteile
· Fallbeispiel für die Durchführung einer Bau-Mediation

Teilnehmer
Alle am Bau beteiligten Auftraggeber, Auftragnehmer und Projekt-
steuerer sowie an (Bau-) Mediation Interessierte

15. Kommunikation15. Kommunikation
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Präsentation- und Vortragstechnik für Bauingenieure

Nicht der Bauingenieur steht im Mittelpunkt des Verkaufsgesche-
hens, ja nicht einmal seine Dienstleistung. Im Mittelpunkt steht der 
Kunde – mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Problemen, aber 
auch mit seinen Einwänden und menschlichen Unzulänglichkeiten.

Seminarziele

Allgemein
·  Vorbedachtes Auftreten zur Steigerung der persönlichen und 

geschäftlichen Wirkung
·  Gedanklich überzeugende und menschlich gewinnende Vortrags-

weise
·  Beherrschung plötzlicher Komplikationen und Konflikte
·  Steigerung des eigenen rhetorischen und psychischen Belastungs-

vermögens

Konkret
Die Bauingenieure können
·  eine Präsentation / einen Vortrag zweckmäßig vorbereiten und 

durchführen, dabei Wesentliches von Unwesentlichem unterschei-
den

·  Nervosität, Lampenfieber und Sprechhemmungen überwinden
·  menschlich gewinnend und fachlich kompetent auftreten
·  auch komplexere Sachverhalte verständlich und laiengerecht  

erklären
·  Medien und andere Hilfsmittel zweckmäßig einsetzen
·  atmosphärische Störungen rechtzeitig erkennen und erfolgreich 

neutralisieren
·  mit „schwierigen“ Zuhörern (z. B. überkritisch, rechthaberisch,  

störend) geschickt umgehen
·  auch bei Pannen und Rückschlägen die Nerven behalten.

Teilnehmer
Alle, die das sprachliche und verhaltenspsychologische Rüstzeug  
für die Präsentationen kennen lernen wollen, um den Kunden zu 
interessieren und zum Auftrag zu motivieren.

Termin /Ort
15.09.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13339

Teilnehmerzahl maximal 15

Referent
Univ.-Prof. h.c. Dr. K. Gaik
Wuppertal

Teilnahmegebühr
D 220 Mitglieder IK-Bau NRW
D 270 Nichtmitglieder 
D 140 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten 

Termin /Ort
06.10.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13340

Teilnehmerzahl maximal 15

Referent
Univ.-Prof. h.c. Dr. K. Gaik
Wuppertal

Teilnahmegebühr
D 220 Mitglieder IK-Bau NRW
D 270 Nichtmitglieder 
D 140 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Besprechungen und Meetings straff und effizient führen

Wen es betrifft – wer kennt das nicht: Nervende Besprechungen,  
bei denen man hinterher genauso weit ist wie vorher. Unsäglich 
lange Meetings, deren Resultat bei nahezu Null liegt. Abschweifen-
de Monologe, die ein Vorwärtskommen in der Sache behindern. 
Zeit- und energieraubende Diskussionen über eher nebensächliche 
Detailfragen. Aufwurf von neuen Fragen und sachfremden Proble-
men, bevor die bestehenden auch nur annähernd gelöst sind. Eine 
überflutende Informationsfülle unter Einsatz von eher verwirrenden 
als erhellenden Medienbildern.
Das Seminar will helfen, Besprechungen und Meetings so zu planen 
und durchzuführen, dass sie im zeitlichen Ablauf gestrafft und im  
Er  gebnis ertragreich sind.

Seminarziele
Die Mitarbeiter können
·  Besprechungen und Meetings themengerecht und themenspezi-

fisch vorbereiten und dabei inhaltliche Prioritäten und Grenzen  
setzen

·  Gespräche und Meetings ergebnisorientiert steuern und moderieren
·  alle entscheidenden Moderationstechniken anlassgerecht variieren
·  rhetorisch geschickte Fragetechniken als gesprächsstrategische 

Zielhilfe nutzen
·  Medien zweckmäßig und wirkungsvoll einsetzen
·  auch komplexe Sachverhalte verständlich erklären und diskutieren
·  gruppendynamische Prozesse und ihre oft verhängnisvollen Aus-

wirkungen rechtzeitig erkennen, steuern und gegebenenfalls neu-
tralisieren

·  „schwierige“ Charaktertypen (z. B. hyperkritisch, geltungssüchtig, 
rechthaberisch) schnell und zutreffend einschätzen und für den 
Gesprächsverlauf nützlich integrieren

Teilnehmer
Alle, die bei Besprechungen und Meetings Erfolg haben wollen

15. Kommunikation15. Kommunikation



136 137

136

136 137

Betriebswirtschaft kompakt (2-tägig)

Um unternehmerisch handeln zu können genügt es nicht, technisch 
anspruchsvoll arbeiten zu können. Ingenieure und Architekten müssen 
auch die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Projekte 
übernehmen. Die Betriebswirtschaft muss daher auch in den Planungs- 
büros einen höheren Stellenwert bekommen, um Wettbewerbsnach-
teile zu vermeiden. Das ist auch das wichtigste Ergebnis der Homme-
rich-Studie, die die IK-Bau NRW durch die Befragungsaktion mit Prof. 
Hommerich bei den Mitgliedern erneut bestätigt gefunden hat. 
Das 2-tägige Kompaktseminar vermittelt die betriebswirtschaftlichen 
Grundkenntnisse, die für den wirtschaftlichen Erfolg im Ingenieurbüro 
von grundlegender Bedeutung sind.

Themen
1. Kaufmännische Führung eines Planungsbüros
  Unternehmensziel / Strategie / Leistungsspektrum / Einzugsbereich /  

Chancen und Risiken / Unternehmensleitsätze / Ressourcen /  
Stärken und Schwächen / Partner / Perspektiven / Geschäftsplan

 Planspiel: Rechtsformen für Planungsbüros
2. Organisation und Controlling
  Organisationsformen / Zuständigkeit und Verantwortung / Zeiter-

fassung / Projektmanagement / Kosten und Erlöse / Kalkulation /  
Benchmarking / Anforderungen an das Controlling-System / „Wei-
che“ Erfolgsfaktoren / Wirtschaftlichkeitsanalyse / Aufbau eines 
neuen Geschäftsfeldes 
Planspiel: Ermittlung der Arbeitsproduktivität

3. Akquisition und Kundenorientierung
  Der Markt für Ingenieurleistungen / Die Kunden / Die Wettbewerber /  

Kundenberichtswesen / Kundenpflegekonzept / Selbstdarstellung /  
Das Alleinstellungsmerkmal (USP) / Kommunikation des Kundennut- 
zens / Aktiv akquirieren / Customer Relationship Management (CRM)

 Planspiel: Entwurf des Unternehmensporträt
4. Mitarbeiterführung und Mitarbeitervergütung
  Der „Faktor“ Personal / Attraktivität des Arbeitsplatzes / Personal-

marketing / Das Bewerbungsgespräch / Materielle Entlohnung /  
Immaterielle Entlohnung / Arbeitsbedingungen / Umgang mitei-
nander / Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarungen / Personal-
entwicklungskonzept / Weiterbildung / Mitarbeiterbeteiligung

 Planspiel: Erstellung des Anforderungsprofils für einen Bauleiter

Teilnehmer
Inhaber, Geschäftsführer und technische Mitarbeiter von Planungs-
büros, die ihre betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse erwerben 
und damit besser verstehen wollen, warum viele Ingenieurbüros 
erfolgreich sind, manche aber nicht.

Termine /Ort
27.04. und 28.04.10, 
jeweils 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13341

Teilnehmerzahl maximal 20

Referent
Dr. Dipl.-Kfm. D. Goldammer
Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 170 Mitglieder IK-Bau NRW
D 250 Nichtmitglieder 
D 120 Jungingenieure

16 Zeiteinheiten

Termin /Ort
21.06.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13342

Teilnehmerzahl maximal 25

Referentin
Ch. Issa  
Trainerin und Beraterin,  
SAMIN, Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Wirtschaftlichkeit im Ingenieurbüro: Controlling für Einsteiger

Das Projektcontrolling als Bestandteil der Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR) bildet mit die Grundlage für die Darstellung der Lei-
stungsfähigkeit des Büros. Das Projektcontrolling gibt mit Hilfe der 
Ist- und Planrechnung Antworten auf die Fragen „Werden unsere 
Leistungen wirtschaftlich erbracht?“ oder „Wo gibt es noch Verbes-
serungspotenziale?“, indem es Aussagen darüber trifft, welche 
Kosten und Ergebnisse wo und wofür (Projekte) entstehen. 

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie mit einem Control-
ling die Wirtschaftlichkeit erreichen. Es werden Methoden vermittelt 
und Instrumente gezeigt, mit denen die eigene Leistung gemessen 
und bewertet werden kann. Anhand praktischer Fallbeispiele wird 
gezeigt, worin der Nutzen eines Projektcontrollings liegt und warum 
es wichtig für die Existenzsicherung des Büros ist. Es wird darge-
stellt, wie man einen Stundensatz kalkuliert, wieviel jährlich minde-
stens „drin“ sein muss, um das Büro und den eigenen Lebensunter-
halt zu finanzieren, wie Liquidität geplant wird und mehr. 

Themen
Stundensatzkalkulation – Vom Unternehmergehalt bis zur  
Büromiete
Projektergebnisrechnung
·  Deckungsbeitragsrechnung der Projekte
·   Welche Informationen liefern die Kennzahlen aus dem Projekt
Forecast, Auslastungsplanung
·  Umsatz, Liquidität, Auslastung: Wie viel muss mindestens erzielt 

werden, um wirtschaftlich arbeiten zu können?
·  Bevor die neue Verhandlung beginnt: Welches Honorarvolumen 

muss mindestens „drin“ sein?
Profit-Center – Funktion und Verantwortlichkeiten
Projektcontrollingsoftware 
·  Wann ist Einsatz einer Software sinnvoll und worauf ist zu achten?
·  Welche Anbieter sind derzeit auf dem Markt?

Teilnehmer
Inhaber, Geschäftsführer und Ingenieure, die den Einstieg in das 
Controlling suchen.

16.  Organisation – Controlling –  
Marketing

16.  Organisation – Controlling –  
Marketing
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Zusammenarbeit im Planungsbüro 

Zwei Drittel aller Kosten sind Personalkosten. Auch zwei Drittel des 
Erfolges können von dieser wichtigsten Ressource im Planungsbüro 
abhängen. Es ist daher notwendig, als Verantwortliche die richtigen 
Antworten auf folgende Fragen zu finden: 

·  Was müssen Sie machen, um Mitarbeiter zu bekommen und zu  
binden?

·  Nach welchen Kriterien beurteilen die Bewerber Ihren Job?
·  Wo und wie können Sie dafür werben, dass ein neuer Mitarbeiter 

zu Ihnen kommt?
·  Kann sich das Büro auch selbst um potentielle Kandidaten  

bewerben?
·  Sollte man bereits mit der Diplomarbeit anfangen?
·  Wissen Sie, was Personalmarketing kann?
·  Prämien für alle! Wie geht das?
·  Was versteht man unter Talentmanagement?
·  Welche Anreize gibt es für Leistungsträger?
·  Welche Rolle spielt das Alter („Üfü-Ingenieur“)?
·  Wie wichtig ist das Jahresinformationsgespräch?
·  Wie können Sie sich gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern auf die 

Zukunft vorbereiten?

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die Verantwortung für Mitarbeiter haben 
und besonders solche, die neu in diese Aufgabe hineinwachsen wollen.

Termin /Ort
06.07.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13343

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dr. Dipl.-Kfm. D. Goldammer
Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Termin /Ort
08.07.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13344

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
RA H.-W. Bodenbach
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
caspers mock Anwälte,  
Koblenz 

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

Möglichkeiten und Risiken der Gestaltung von Beschäftigungs-
verhältnissen

Gegenstand des Seminars ist eine Gegenüberstellung der Beschäf-
tigungsformen als Arbeitnehmer bzw. als freier Mitarbeiter im  
Ingenieurbüro. Hierzu werden die Abgrenzungsmerkmale erarbeitet 
sowie jeweils die Vor- und Nachteile der jeweiligen Beschäftigungs-
form aufgezeigt. 

Im Rahmen der Betrachtung des Arbeitsverhältnisses werden der all-
gemeine und besondere Kündigungsschutz, die Möglichkeit der 
Umgehung durch Befristungen sowie die Mindestregelungsinhalte 
des Arbeitsverhältnisses anhand des Nachweisgesetzes erörtert. Bei 
der Betrachtung des freien Mitarbeitsverhältnisses wird besonderer 
Augenmerk auf die Haftungsrisiken für Sozialversicherungsbeiträge 
und die Möglichkeiten diese zu vermeiden gelegt. 

Anhand von Musterverträgen für Arbeitnehmer, freie Mitarbeiter und 
geringfügig Beschäftigte erfolgt sodann nochmals eine Zusammen-
fassung.

Teilnehmer
Ingenieure und Architekten, die Büroinhaber sind, eine Selbständig-
keit anstreben oder sich gerade selbständig gemacht haben.

16.  Organisation – Controlling –  
Marketing

16.  Organisation – Controlling –  
Marketing
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Marketing im Ingenieurbüro

Zu den Faktoren, die im Wettbewerb um die Partner und Kunden 
von hoher Bedeutung sind, gehören nicht nur die technischen 
Leistungen selbst. Es ist ebenfalls notwendig, den Markt und die 
anderen Anbieter, die Kunden und ihre Bedürfnisse und Interessen 
zu kennen. 

Die Fähigkeit, eigene Leistung dem Auftraggeber erfolgreich vor-
zustellen, ihn von der eigenen Leistungsfähigkeit so zu überzeugen, 
dass daraus eine möglichst langfristige geschäftliche Beziehung 
entsteht, gehört ebenfalls zu den Regeln, die erlernbar sind. Es 
geht darum, Kunden nicht nur zu bekommen, sondern sie auch zu 
behalten. 

Themen
·  Wie gut kennen Sie Ihren Markt?
·  Welche Konkurrenten haben Sie?
·  Wer sind Ihre Kunden?
·  Was wissen Sie von Ihren (potentiellen) Kunden?
·  Welche Vorstellungen haben sie? Welche Lösungen haben  

Sie dafür?
·  Welchen Nutzen haben Ihre Kunden davon?
·  Wie kommen Sie an neue Kunden?
·  Wie können Sie sich vorstellen?
·  Wie pflegen Sie Ihre (alten) Kunden?
·  Wie müssen Sie die Kunden ansprechen?
·  Welche Instrumente brauchen Sie dafür?
·  Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal (USP)?
·  Wie erkennen Sie neue Chancen?
·  Wie erreichen Sie eine dauerhafte Kundenbindung?

Teilnehmer
Inhaber, Geschäftsführer und technische Mitarbeiter von Planungs-
büros, die Marketing-Grundkenntnisse erwerben wollen.

Termin /Ort
04.11.10, 09.30 -17.00 Uhr
Düsseldorf
Seminar-Nr. 10 -13345

Teilnehmerzahl maximal 25

Referent
Dr. Dipl.-Kfm. D. Goldammer
Düsseldorf

Teilnahmegebühr
D 100 Mitglieder IK-Bau NRW
D 130 Nichtmitglieder 
D 70 Jungingenieure

8 Zeiteinheiten

16.  Organisation – Controlling –  
Marketing
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Die Teilnahmebedingungen gelten für alle Veranstaltungen der Ingenieurakademie West e.V. 
und werden vom Teilnehmer durch die Anmeldung als verbindlich anerkannt.

Verbindliche Anmeldung / Anmeldebestätigung
Zu allen Veranstaltungen ist eine vorherige verbindliche Anmeldung per E-Mail, Fax oder auf 
dem Postweg erforderlich. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berück-
sichtigt. Die Teilnahme wird von der Ingenieurakademie West schriftlich bestätigt. Bei Anmel-
dungen, die in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen vor Veranstaltungsbeginn eingehen, ist 
zusätzlich eine vorherige telefonische Rücksprache mit der Ingenieurakademie West erforderlich. 
Bei Anreise ohne vorherige Anmeldung besteht kein Anspruch auf die Teilnahme. 

Teilnahmegebühr
Es gelten die für die jeweilige Veranstaltung ausgewiesenen Teilnahmegebühren. Für Mitglieder 
anderer Ingenieurkammern sowie der AKNW gelten die gleichen Konditionen wie für Mitglieder 
der IK-Bau NRW. Für Jungingenieure gelten besondere Konditionen. Als Jungingenieure gelten 
Absolventen mit einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss bis zwei Jahre nach 
Studienabschluss (Vorlage der Kopie der Diplomurkunde ist erforderlich). Bei ausgewählten 
Seminaren erhalten Studenten, die noch keinen ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss 
haben, gegen Vorlage des Studentenausweises eine gesonderte Ermäßigung. Informationen 
hierüber sind bei der Ingenieurakademie West zu erfragen. In der Teilnahmegebühr sind, sofern 
nicht anders vermerkt, Seminarunterlagen, bereitgestellte Getränke zur Begrüßung sowie die 
Kaffeepausen enthalten.

Zahlung
Die Zahlung ist mit Zugang der Rechnung fällig, sofern nicht auf der Rechnung ein anderer 
Zahlungszeitpunkt angegeben ist. Die nicht rechtzeitig erfolgte Zahlung entbindet nicht von 
der Teilnahme oder der fristgerechten Abmeldung. Bei verspäteter Zahlung kann die Inge-
nieurakademie West den Teilnehmer von der Teilnahme ausschließen. 

Mahngebühren
Nach Ablauf der Zahlungsfrist erhebt die Ingenieurakademie West e. V. Mahngebühren:
1. Mahnung: 8,00 Euro
2. Mahnung: 16,00 Euro (zuzüglich der Gebühren für die erste Mahnung)
Nach der 2. Mahnung erfolgt ohne weitere Benachrichtigung das gerichtliche Mahnverfahren.

Stornobedingungen
Eine Abmeldung ist kostenlos nur möglich, wenn sie spätestens zwei Wochen vor Veran stal-
tungsbeginn schriftlich erfolgt. Es gilt das Eingangsdatum. Bei späterer Abmeldung wird die 
Teilnahmegebühr, auch bei Nichtteilnahme, in voller Höhe berechnet. Ein Ersatzteilnehmer 
kann gestellt werden. Die Regelungen zu den Teilnahmegebühren gelten dann entsprechend.
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Teilnahmebedingungen

Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns vor, falls erforderlich, Termine oder Orte der Seminare zu ändern, Referenten 
auszutauschen oder Seminare abzusagen. Über Änderungen, die den Ort und den Termin be - 
treffen, werden die Teilnehmer schriftlich informiert. Eine kostenlose Absage ist in diesem Falle 
möglich, wenn sie binnen einer Frist von 5 Tagen erfolgt. Es gilt das Datum des Poststempels. 
Ein Anspruch auf Schadenersatz bzw. den Ersatz entstandener Auslagen entsteht dadurch nicht. 
Kurzfristige Änderungen, die die Referenten betreffen, sind im Internet (www.ikbaunrw.de) zu 
entnehmen. Bei Absage der Veranstaltung seitens der Ingenieurakademie West e.V. aus welchen 
Gründen auch immer, wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens 
der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen der Ingenieurakademie West e.V..

Arbeitsunterlagen / Urheberrecht
Arbeitsunterlagen werden zu Beginn der Veranstaltung ausgehändigt. Die Arbeitsunterlagen 
der Ingenieurakademie West sind urheberrechtlich geschützt und dürfen auch nicht auszugsweise  
ohne Einwilligung der Ingenieurakademie West, der Verfasser oder der Referenten vervielfältigt 
oder verbreitet werden. Die Arbeitsunterlagen stehen exklusiv den angemeldeten Personen zur 
Verfügung.

Information über die Speicherung und Übermittlung von Daten
Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung der Ingenieurakademie West e.V. werden die auf dem 
Anmeldeformular aufgeführten Daten gespeichert, die auch auszugsweise in Teilnehmerlisten 
veröffentlicht werden sollen. Darüber hinaus werden die Daten des Anmeldeformulars sowie die 
Angabe über die erfolgte Teilnahme an die Ingenieurkammer-Bau NRW zum Nachweis der 
Erfüllung der Fort- und Weiterbildungsverpflichtung übermittelt. Mit Wirkung für die Zukunft kann 
die Übermittlung der Daten an die Ingenieurkammer-Bau NRW jederzeit widerrufen werden. 
Der Widerruf ist schriftlich im Original (nicht per Telefax) an die Ingenieurakademie West e.V., 
Carlsplatz 21, 40213 Düsseldorf zu richten.

Teilnahmebescheinigungen (Berücksichtigung der FuWO)
Über die Teilnahme an der Veranstaltung wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 
Teilnahmebescheinigungen, die als Nachweis für den Besuch der Veranstaltung gelten, werden 
nur dann ausgehändigt, wenn von einer gesicherten vollständigen Anwesenheit während der 
Veranstaltung ausgegangen werden kann. 

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Düsseldorf.

Düsseldorf, 10.12.2009 
Ingenieurakademie West e.V., Fortbildungswerk der Ingenieurkammer-Bau NRW
Änderungen vorbehalten.
 

Teilnahmebedingungen
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Hiermit melde ich mich verbindlich unter Anerkennung der 
Teilnahmebedingungen der Ingenieurakademie West e.V. zum 
nachfolgend genannten Seminar an:

Seminar 
 
 
Termin/Ort

Seminarnummer

Name, Vorname, akademischer Grad/Berufsbezeichnung 

Rechnungsanschrift 

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer (tagsüber)

E-Mail 

Mitgliedsnummer der IK-Bau NRW, AK NW oder einer anderen Ingenieurkammer

Ort, Datum   Unterschrift

Bitte trennen Sie die 
Anmeldung an der  
gestrichelten Linie aus  
dem Programm und  
senden das ausgefüllte 
Formular entweder  
per Fax oder auf dem 
Postweg an uns.

Selbstverständlich können 
Sie sich auch im Internet 
unter www.ikbaunrw.de für 
alle Seminare anmelden.

Wenn Sie eine Fahrge-
meinschaft bilden möch-
ten, teilen Sie uns das 
bitte mit. Wir leiten Ihr 
Interesse bei Nachfrage 
gerne weiter.

Ingenieurakademie West e.V.
Carlsplatz 21
40213 Düsseldorf 
Telefax 0211-1 30 67-156

Anmeldung 
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Bitte trennen Sie die 
Anmeldung an der  
gestrichelten Linie aus  
dem Programm und  
senden das ausgefüllte 
Formular entweder  
per Fax oder auf dem 
Postweg an uns.

Selbstverständlich können 
Sie sich auch im Internet 
unter www.ikbaunrw.de für 
alle Seminare anmelden.

Wenn Sie eine Fahrge-
meinschaft bilden möch-
ten, teilen Sie uns das 
bitte mit. Wir leiten Ihr 
Interesse bei Nachfrage 
gerne weiter.

Anmeldung 
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Hiermit melde ich mich verbindlich unter Anerkennung der 
Teilnahmebedingungen der Ingenieurakademie West e.V. zum 
nachfolgend genannten Seminar an:

Seminar 
 
 
Termin / Ort

Seminarnummer

Name, Vorname, akademischer Grad / Berufsbezeichnung 

Rechnungsanschrift 

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer (tagsüber)

E-Mail 

Mitgliedsnummer der IK-Bau NRW, AK NW oder einer anderen Ingenieurkammer

Ort, Datum   Unterschrift

Ingenieurakademie West e.V.
Carlsplatz 21
40213 Düsseldorf 
Telefax 0211-1 30 67-156
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Im August 1994 faßte die II. Vertreterversammlung der Ingenieur-
kammer-Bau NRW den Beschluss, die Organisation und Durch führung 
des Bildungs pro gramms über eine Ingenieurakademie durchzuführen, 
die mit wenig Aufwand an spruchs volle und preiswerte Fort  bil dungs -
möglichkeiten anbieten kann. Die notwendigen Vorbe rei tungen hat 
der Ausschuss Aus- und Fortbildung übernommen. Am 22. Februar 
1995 wurde die Ingenieurakademie West als eingetra ge ner Verein 
gegründet und wenig später ins Vereinsregister eingetragen.

Zweck und Aufgaben
Zweck des Vereins ist die Förderung der Ausbildung, Fortbildung 
und Weiter bildung der im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und 
Ingenieure in Nordrhein-Westfalen, sowie die allgemeine Weiter-
bildung der an technischen Fragen Interessierten. Die Aufgaben 
und Ziele der Ingenieurakademie West sind in der Satzung  
festgelegt:
·  Durchführung von Tagungen und Kongressen, Lehrgängen, 

Seminaren, Umschulungen und Studienreisen
· Herausgabe von Schriften und Informationsmaterialien
·  Zusammenarbeit mit Hochschulen, berufsbildenden Schulen, 

ingenieurwissenschaftlichen Instituten und Kammern, Verbänden 
und Institutionen 

Vorstand
Der Vorstand der Ingenieurakademie West e.V. wird zum Teil durch 
den Vor stand der Ingenieurkammer-Bau NRW berufen (1. und 2. 
Vorsitzender, 1. Besitzer) und zum Teil von der Mitglieder ver sammlung 
der Ingenieurakademie gewählt (2. und 3. Beisitzer). Seit 2004 
werden diese Funktionen durch folgende Personen ausgeübt:
1.  Vorsitzender  Dipl.-Ing. Jochen Uhlenberg,  

Beratender Ingenieur, Düsseldorf
2.   Vorsitzender /  Dipl.-Ing. (FH) Robert Dorff, 
 Schatzmeister  Beratender Ingenieur, Bonn
1.  Beisitzer  Dipl.-Ing. Gerd von Spiess,  

Beratender Ingenieur, Dortmund
2. Beisitzer Dipl.-Ing. (FH) Stefan Hansdorfer, Köln
3. Beisitzer   Dipl.-Ing. Helfried Naumann, Beratender 

Ingenieur, Köln

Mitglieder
Die Ingenieurkammer-Bau NRW ist ordentliches Mitglied der 
Ingenieurakademie West e.V. Darüber hinaus kann jedes Mitglied 
der Ingenieurkammer-Bau NRW ordentliches Mitglied der 
Akademie werden. Förderndes Mitglied kann jede voll geschäfts-
fähige natürliche und jede juristische Person werden.

Geschäftsstelle
Die Aufgaben der Ingenieur-
akademie West e. V. werden 
durch die Geschäftsstelle 
umgesetzt. 
Telefax 0211-1 30 67-156
E-Mail akademie@ikbaunrw.de

Kontakt
Anmeldungen / Rechnungs -
wesen
Sabine Siegmund
Telefon 0211-1 30 67-126 
E-Mail schoop@ikbaunrw.de

Seminarplanung / Seminar -
orga nisation
Evelina Spangel, M. A., 
Telefon 0211-1 30 67-123  
E-Mail spangel@ikbaunrw.de

Über die Ingenieurakademie West e.V.
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